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ANHANG 

 

ABSCHNITT 1: REFORMEN UND INVESTITIONEN IM RAHMEN DES AUFBAU- UND 
RESILIENZPLANS 

1. BESCHREIBUNG DER REFORMEN UND INVESTITIONEN 

A. KOMPONENTE 1.1: SANIERUNG 

Diese Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans konzentriert sich auf die Renovierung 
privater und öffentlicher Gebäude. Das Hauptziel der Komponente besteht darin, den vorhandenen 
Gebäudebestand zu renovieren und energie- und ressourceneffizienter zu gestalten. Dazu gehören 
insbesondere öffentliche Gebäude, soziale Infrastrukturen und Wohngebäude sowie ganz allgemein 
die im Hinblick auf die Energieeffizienz leistungsschwächeren Gebäude. Daher trägt diese 
Komponente zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, zur Verbesserung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten und des Wachstums im nachhaltigen Bauwesen sowie zur sozialen 
Widerstandsfähigkeit durch die Senkung der Energiekosten bei.  
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.3 bei, in der Belgien 
aufgefordert wird, den Schwerpunkt seiner investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik unter anderem 
auf die Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft und die Energiewende zu legen. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

A.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform R-1.01: „Verbesserte Subventionsregelung für Energie“ der Flämischen Region 

Die Maßnahme besteht aus drei Teilreformen und drei Teilinvestitionen, deren übergeordnetes Ziel 
darin besteht, effizientere Renovierungsanreize zu schaffen und private Investitionen in die 
Energieeffizienz in Flandern zu beschleunigen. Die erste Teilreform besteht aus i) der Einrichtung 
einer zentralen Anlaufstelle, einem einheitlichen regionalen Mechanismus, der die Gewährung von 
Subventionen für Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Wohngebäuden und 
privaten Haushalten sowie für Renovierungen im Bereich der erneuerbaren Energien ermöglicht, die 
von Bauunternehmern ab Juli 2022 durchgeführt werden. Die Teilreform ii umfasst die Überarbeitung 
der Zuschussregelung für die Energieverbrauchskennzeichnung zur Unterstützung energieeffizienter 
Renovierungen. Die Teilreform iii) umfasst die Überarbeitung der Regelung zur Unterstützung von 
Renovierungen von Haushaltsbatterien und intelligenten Steuergeräten für Wärmepumpen, 
elektrische Heizkessel und elektrische Speicherheizung. Die drei Teilreformen treten am 1. April 
2022 in Kraft. Die Reform wird von drei Teilinvestitionen im Rahmen der Investition 1A begleitet: 
I) Subventionen für Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie zielgruppenspezifische 
Subventionen für Privatwohnungen als Begleitunterlage zur Teilreform i; II) Förderung 
energieeffizienter Renovierungen von Privatwohnungen im Rahmen der Teilreform ii) durch das 
Zuschussprogramm für die Energieverbrauchskennzeichnung; III) Zuschüsse für Wohnungsbatterien 
als Begleitunterlage zur Teilreform iii). 

Reform R-1.02: „Verbesserte Subventionsregelung für Energie“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
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Diese Reform besteht darin, die Energiezuschläge und die Prämien für die Renovierung von 
Wohnungen ab 2022 zu reformieren und zu einem einzigen regionalen Mechanismus für 
Einzelpersonen zusammenzufassen. Dank des einheitlichen Systems erhalten die Bürger ein klareres 
Bild des Betrags, auf den sie für ihre Renovierungsarbeiten Anspruch haben, und sehen eine 
Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für den Erhalt finanzieller Unterstützung durch regionale 
Boni. Nur ein regionales Webportal informiert die Antragsteller über die verfügbaren Prämien, und 
es gibt nur ein einziges digitalisiertes Verfahren für die Bürger. Eine begleitende Investition im 
Rahmen der Investition 1A unterstützt Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Die 
Verordnung zur Reform der Energiebeihilferegelungen für Wohn- und Privatrenovierungen in der 
Region Brüssel-Hauptstadt tritt am 31. März 2022 in Kraft. 
Reform R-1.03: „Verbesserte Energieförderregelung“ der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Mit der Maßnahme wird ab Juli 2021 in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ein neues System von 
Energieabgaben eingeführt. Mit dem Bonusprojekt sollen insbesondere Anreize für die Umsetzung 
von Energiesparmaßnahmen und die Verringerung der Kohlendioxidemissionen für bestehende 
Wohngebäude in der Deutschsprachigen Gemeinschaft geschaffen werden. Die Reform zielt darauf 
ab, zwischen kleinen Bauwerken, die einen vereinfachten Zugang zu Bonuszahlungen ermöglichen, 
und größeren Arbeiten zu unterscheiden, die detailliertere Verwaltungsverfahren erfordern. Die 
Verordnung zur Reform der Energiezuschussregelungen für private und private Renovierungen in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft tritt bis zum 31. März 2022 in Kraft. 
Investition 1A in „Renovierung von Privatwohnungen“ (I-1A) 

Ziel der Investition ist es, die energieeffiziente Renovierung von Privat- und Sozialwohnungen zu 
fördern.  
Investition I-1.01 „Renovierung des sozialen Wohnungsbaus“ der Flämischen Region 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die energetische Sanierung von Sozialwohnungen in der Flämischen 
Region zu fördern und zu beschleunigen. Die Maßnahme besteht in der Aufstockung der 
Unterstützung für den sozialen Wohnungsbau. 
Investition I-1.02: „Renovierung von Sozialwohnungen“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
Mit dieser Maßnahme soll die energetische Sanierung von Sozialwohnungen in der Region Brüssel-
Hauptstadt beschleunigt werden. Die Maßnahme besteht in der Renovierung von Sozialwohnungen 
in der Region Brüssel-Hauptstadt. 
Investition I-1.03 „Renovierung von Sozialwohnungen“ der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die energetische Sanierung von Sozialwohnungen in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft zu beschleunigen. Die Maßnahme besteht in der Förderung der 
Sanierung von Sozialwohnungen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. 
Investition 1B „Gebäuderenovierung“ (I-1B) 

Ziel der Maßnahme ist die Renovierung und Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Die 
Maßnahme besteht in der Renovierung von Gebäuden.  
Investition I-1.04 Renovierung öffentlicher Gebäude des Föderalstaats 

Die Investitionsmaßnahme besteht in der energetischen Sanierung des Brüsseler Börsengebäudes. 
Diese Renovierung kann auch aus anderen EU-Fonds unterstützt werden. Durch die aus der Aufbau- 
und Resilienzfazilität unterstützten und im Auftragsschein genannten energieeffizienten 
Renovierungsarbeiten wird der Primärenergieverbrauch im Sinne der Empfehlung (EU) 2019/786 der 
Kommission über die Renovierung von Gebäuden im Durchschnitt um mindestens 30 % gesenkt. Die 
Umsetzung der Maßnahme soll bis zum 30. Juni 2024 abgeschlossen sein. 
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Investition I-1.05 „Renovierung von Gebäuden“ in der Flämischen Region 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die energetische Renovierung von Gebäuden zu beschleunigen. Die 
Maßnahme besteht in der Renovierung von Gebäuden in der Flämischen Region.  
Investition I-1.07 „Gebäuderenovierung – lokale Behörden und Sport“ in der Wallonischen Region 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in der Wallonischen 
Region zu verbessern. Die Maßnahme besteht aus einer Aufforderung zur Einreichung von Anträgen 
für die Renovierung von Gebäuden. 
Investition I-1.08: „Gebäuderenovierung“ in der Region Brüssel-Hauptstadt 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die energetische Renovierung von Gebäuden in der Region Brüssel-
Hauptstadt zu beschleunigen. Die Maßnahme besteht in der Förderung von Renovierungsarbeiten. 
Investition I-1.09 „Renovierung von Gebäuden in der Französischen Gemeinschaft in den Bereichen 
Bildung, Sport, Jugend und Kultur“ 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die Energieeffizienz verschiedener Gebäude in der Französischen 
Gemeinschaft zu verbessern. Die Maßnahme umfasst die Renovierung und den Bau von Gebäuden 
in den Bereichen Bildung, Sport, Jugend und Kultur im Gebiet der Französischen Gemeinschaft.
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B. KOMPONENTE 1.2: NEUE ENERGIETECHNOLOGIEN 

Diese Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, starke Impulse für 
technologische Entwicklungen zu geben, um die Energiewende zur weiteren Verringerung der CO2-
Emissionen zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Systemintegration und der 
Dekarbonisierung der Industrie liegt. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.3 bei, in der Belgien 
aufgefordert wird, den Schwerpunkt seiner investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik unter anderem 
auf die Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft und die Energiewende sowie auf Forschung und 
Innovation zu legen, sowie zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2020.3, um 
ausgereifte öffentliche Investitionsprojekte vorzuziehen. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

B.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform R-1.04: „Rechtsrahmen für den H2- Markt“ 

Die Reform umfasst die notwendigen Schritte, um legislative Überarbeitungen zu ermöglichen, die 
darauf abzielen, einen detaillierteren Rechtsrahmen für das Funktionieren des H2 -Marktes zu 
schaffen, der Themen wie Aufsicht, diskriminierungsfreier Zugang zu den Verkehrsnetzen und 
Festlegung von Netzzugangsentgelten umfasst. Für den Transport von H2 treten die von der/den 
Regierung(en) erlassenen neuen Rechtsvorschriften am 1. Januar 2024 in Kraft. 
Reform R-1.05: „Rechtsrahmen für den Transport von Kohlendioxid (CO 2) durch Pipelines in 
Flandern“ der Flämischen Region 

Die Reform umfasst die notwendigen Schritte, um legislative Überarbeitungen zu ermöglichen, die 
darauf abzielen, einen detaillierteren Rechtsrahmen für den Transport von CO2 durch Pipelines zu 
schaffen, der Themen wie Aufsicht, diskriminierungsfreier Zugang zu den Verkehrsnetzen und 
Festlegung von Netzzugangsentgelten umfasst.  

Reform R-1.06: „Rechtsrahmen für den CO2- Markt in Wallonien“ der Wallonischen Region 

Mit der Reform soll die Entwicklung des CO2-Marktes in Wallonien gefördert werden. Die 
Maßnahme besteht aus Überarbeitungen der Rechtsvorschriften, mit denen ein detaillierterer 
Rechtsrahmen für das Funktionieren der CO2-Märkte geschaffen wird. 
Investition I-1.15: „Eine industrielle Wertschöpfungskette für die Wasserstoffwende“ des 
Föderalstaats 

Mit dieser Maßnahme sollen Innovationsprojekte mit hohem Potenzial zur Beschleunigung der 
Energiewende gefördert werden, damit sie ausgereift sind und für die kommerzielle Nutzung 
ausgebaut werden können. Die Maßnahme besteht in der Förderung verschiedener 
Demonstrationsprojekte im Zusammenhang mit der Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff, die in 
die Zuständigkeit der Bundesregierung fallen.  
Investition I-1.16: „Eine industrielle Wertschöpfungskette für die Wasserstoffwende“ der Flämischen 
Region 

Mit dieser Maßnahme soll der Übergang zu einer nachhaltigen Wasserstoffindustrie in Flandern 
durch Investitionen und Projektfinanzierung unterstützt werden. Die Maßnahme besteht in der 
Unterstützung eines Portfolios von Projekten, die auf die Entwicklung einer industriellen 
Wertschöpfungskette hin zur Wasserstofferzeugung und -nutzung in industriellen Prozessen abzielen. 

www.parlament.gv.at
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Investition I-1.17 „Eine industrielle Wertschöpfungskette für die Wasserstoffwende“ der 
Wallonischen Region 

Diese Maßnahme zielt darauf ab, den CO2-Fußabdruck der Industrie, des Verkehrs und des 
Gebäudesektors durch Projektfinanzierung und -investitionen zu verringern. Es umfasst Projekte 
(hauptsächlich im Bereich Forschung und Entwicklung und erste industrielle Entwicklung), die die 
gesamte Wertschöpfungskette für die Erzeugung von grünem Wasserstoff abdecken. 
Investition I-1.18: „Entwicklung der CO2-armen Industrie“ der Wallonischen Region 

Mit der Maßnahme sollen verschiedene Projekte zur Verringerung der CO2-Emissionen aus dem 
Energieverbrauch und der Emissionen aus industriellen Prozessen gefördert werden. Es besteht aus 
einer Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen für FuE-Partnerschaftsprojekte, die 
darauf abzielen, Technologien auf das Niveau von (vor-)industriellen Demonstrations- oder 
Pilotversionen in den folgenden Bereichen zu bringen: Elektrifizierung industrieller Prozesse, 
Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse, direkte Nutzung von Wasserstoff in industriellen 
Anwendungen, Abscheidung und Konzentration von CO2-Emissionen und Dekarbonisierung von 
Ammoniakherstellungsprozessen.

www.parlament.gv.at
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C. KOMPONENTE 1.3: KLIMA UND UMWELT 

Die Maßnahmen im Rahmen dieser Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans zielen 
darauf ab, die biologische Vielfalt zu erhalten und wiederherzustellen, indem die nachhaltige Nutzung 
und Wiederherstellung von Wäldern, Sümpfen, Wiesen, Grünland und Meeresgewässern 
sichergestellt wird. Maßnahmen im Rahmen dieser Komponente tragen auch zur Bindung von CO2 
bei. Darüber hinaus bereiten sich die Maßnahmen auf die Auswirkungen des Klimawandels vor, 
indem die Wasserbewirtschaftung und die grüne Infrastruktur verbessert werden. Dadurch wird die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Dürren und starken Regenfällen zunehmen, was sich positiv auf die 
Landwirtschaft, den Tourismus, die Bürger und die Umwelt insgesamt auswirkt. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.3 bei, in der Belgien 
aufgefordert wird, den Schwerpunkt seiner investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik unter anderem 
auf die Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft und die Energiewende zu legen, sowie der 
länderspezifischen Empfehlung 2020.3, die Investitionen auf den ökologischen und digitalen Wandel 
zu konzentrieren. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

C.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition I-1.22: „Biologische Vielfalt und Anpassung an den Klimawandel“ in der Wallonischen 
Region 

Die Investition zielt darauf ab, die Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistungen zu unterstützen, um die CO2-Speicherkapazität 
und die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels wie 
Überschwemmungen und Dürren zu verbessern. Die Maßnahme besteht in der Unterstützung von 
Naturschutzprojekten und -arbeiten in Nationalparks. 
Investition I-1.23: „Ökologische Defragmentierung“ in der Flämischen Region 

Diese Investition soll zur Wiederherstellung von Ökosystemen und zum Aufbau eines Naturnetzes in 
Flandern beitragen. Die Maßnahme besteht in der Unterstützung von Projekten zur ökologischen 
Defragmentierung. 

Investition I-1.24 „Blauer Deal“ in der Flämischen Region 

Diese Investition zielt darauf ab, die Vorsorge für längere Dürreperioden und häufigere Hitzewellen 
zu verbessern, indem Dürreprobleme angegangen werden. Die Maßnahme besteht in der 
Unterstützung verschiedener Maßnahmen im Bereich der Wasserbewirtschaftung. 

Investition I-1.25: Programm zur Wiederherstellung der Meeresumwelt 
Mit dieser Investition soll die Wiederherstellung der Meeresumwelt unterstützt werden. Sie besteht 
in der Unterstützung verschiedener Projekte zur Wiederherstellung der Meere, unter anderem durch 
die Entwicklung von Datenbanken. 

Investition I-1.26: Off-Shore-Energieprojekt des Föderalstaats 

Mit dieser Investition soll die Offshore-Energieerzeugung unterstützt werden. Sie besteht in der 
Unterstützung verschiedener Energieprojekte durch den Erwerb von Spezialmaterial.  

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74491&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/85;Nr:2020;Year:85&comp=


  

23
 

 C
.2

. 
 E

ta
pp

en
zi

el
e,

 Z
ie

lw
er

te
, 

In
di

ka
to

re
n 

un
d 

Z
ei

tp
la

n 
fü

r 
di

e 
Ü

be
rw

ac
hu

ng
 u

nd
 D

ur
ch

fü
hr

un
g 

de
r 

ni
ch

t 
rü

ck
za

hl
ba

re
n 

fin
an

zi
el

le
n 

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 

Fo
lg

. 
A

nm
.

: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

(f
ür

 Z
ie

le
) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 
M

aß
ei

nh
ei

t 
A

us
ga

ng
s

la
ge

  
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

37
 

B
io

lo
gi

sc
he

 
V

ie
lfa

lt 
un

d 
A

np
as

su
ng

 a
n 

de
n 

K
lim

aw
an

de
l (

I-
1.

22
) 

M
 

A
bs

ch
lu

ss
be

ric
h

te
 ü

be
r 

N
at

ur
sc

hu
tz

pr
oj

ek
te

  

A
bs

ch
lu

ss
be

ric
h

te
 ü

be
r 

N
at

ur
sc

hu
tz

pr
oj

ek
te

 

 
 

 
Q

2 
20

26
 

A
bs

ch
lu

ss
be

ric
ht

e 
fü

r N
at

ur
sc

hu
tz

pr
oj

ek
te

 
in

 W
äl

de
rn

, i
n 

Sc
hu

tz
ge

bi
et

en
 u

nd
 fü

r 
R

em
ea

nd
in

g-
Pr

oj
ek

te
. D

ie
 G

es
am

tfl
äc

he
 

de
r N

at
ur

sc
hu

tz
pr

oj
ek

te
 b

et
rä

gt
 

3 
73

5 
H

ek
ta

r. 

38
 

B
io

lo
gi

sc
he

 
V

ie
lfa

lt 
un

d 
A

np
as

su
ng

 a
n 

de
n 

K
lim

aw
an

de
l (

I-
1.

22
) 

M
 

G
ew

äh
ru

ng
 v

on
 

Fi
na

nz
hi

lfe
n 

fü
r 

Pr
oj

ek
te

 z
ur

 
Er

ric
ht

un
g 

vo
n 

zw
ei

 
N

at
io

na
lp

ar
ks

 

Sc
hr

ift
lic

he
 

M
itt

ei
lu

ng
 ü

be
r 

di
e 

G
ew

äh
ru

ng
 

vo
n 

Fi
na

nz
hi

lfe
n 

an
 

er
fo

lg
re

ic
he

 
B

ew
er

be
r 

 
 

 
1.

 
Q

U
A

R
T

A
L 

20
23

 

G
ew

äh
ru

ng
 v

on
 F

in
an

zh
ilf

en
 fü

r z
w

ei
 

Pr
oj

ek
te

 u
nd

 sc
hr

ift
lic

he
 M

itt
ei

lu
ng

 d
es

 
w

al
lo

ni
sc

he
n 

U
m

w
el

tm
in

is
te

rs
 a

n 
di

e 
er

fo
lg

re
ic

he
n 

B
ew

er
be

r i
m

 A
ns

ch
lu

ss
 a

n 
di

e 
A

uf
fo

rd
er

un
g 

zu
r E

in
re

ic
hu

ng
 v

on
 

V
or

sc
hl

äg
en

 fü
r z

w
ei

 N
at

io
na

lp
ar

ks
 m

it 
ei

ne
r G

es
am

tfl
äc

he
 z

w
is

ch
en

 1
00

00
 u

nd
 

70
 0

00
 H

ek
ta

r. 

39
 

B
io

lo
gi

sc
he

 
V

ie
lfa

lt 
un

d 
A

np
as

su
ng

 a
n 

de
n 

K
lim

aw
an

de
l (

I-
1.

22
) 

M
 

A
bs

ch
lu

ss
be

ric
h

te
 ü

be
r d

ie
 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 
vo

n 
In

fr
as

tru
kt

ur
ar

b
ei

te
n 

in
 z

w
ei

 
N

at
io

na
lp

ar
ks

 

A
bs

ch
lu

ss
be

ric
h

te
 ü

be
r d

ie
 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 
de

r 
In

fr
as

tru
kt

ur
ar

b
ei

te
n 

 
 

 
Q

2 
20

26
 

A
bs

ch
lu

ss
be

ric
ht

e 
üb

er
 

In
fr

as
tru

kt
ur

ar
be

ite
n 

in
 z

w
ei

 
N

at
io

na
lp

ar
ks

 m
it 

ei
ne

r G
es

am
tfl

äc
he

 v
on

 
m

in
de

st
en

s 1
0 

00
0 

H
ek

ta
r. 

40
 

Ö
ko

lo
gi

sc
he

 
D

ef
ra

gm
en

tie
ru

ng
 (I

-1
.2

3)
 

T 

A
bs

ch
lu

ss
 v

on
 

Pr
oj

ek
te

n 
zu

r 
ök

ol
og

is
ch

en
 

D
ef

ra
gm

en
tie

ru
ng

 

  
Pr

oj
ek

te
 

0 
7 

Q
2 

20
26

 

Fü
r d

ie
 fo

lg
en

de
n 

si
eb

en
 

In
fr

as
tru

kt
ur

pr
oj

ek
te

 w
ur

de
 e

in
 P

ro
ze

ss
-

V
er

ba
al

 z
um

 N
ac

hw
ei

s d
er

 F
er

tig
st

el
lu

ng
 

od
er

 In
be

tri
eb

na
hm

e 
au

sg
es

te
llt

:  
 

3 
Ö

ko
du

kt
e,

  
 

1 
Ö

ko
ta

l, 
 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74491&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202023;Code:AL;Nr:2023&comp=AL%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74491&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202023;Code:AL;Nr:2023&comp=AL%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74491&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202023;Code:AL;Nr:2023&comp=AL%7C2023%7C


  

24
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.

: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

(f
ür

 Z
ie

le
) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 
M

aß
ei

nh
ei

t 
A

us
ga

ng
s

la
ge

  
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

 
1 

Ve
rg

e-
B

rü
ck

e,
 

 
1 

Ö
ko

-V
ol

um
en

, 
 

un
d 

1 
Sy

st
em

 z
um

 A
uf

sp
ür

en
 

vo
n 

W
ild

tie
re

n.
 

42
 

B
la

ue
r D

ea
l (

I-
1.

24
) 

M
 

La
nd

kä
uf

e 
zu

r 
St

är
ku

ng
 d

er
 

bi
ol

og
is

ch
en

 
V

ie
lfa

lt 
un

d/
od

er
 z

ur
 

A
bs

ch
w

äc
hu

ng
 

de
r 

A
us

w
irk

un
ge

n 
de

s 
K

lim
aw

an
de

ls
 

Ei
ge

nt
um

su
rk

un
de

 
 

 
 

Q
4 

20
23

 

G
ru

nd
er

w
er

b 
du

rc
h 

di
e 

Fl
äm

is
ch

e 
La

nd
be

hö
rd

e 
od

er
 d

ie
 F

lä
m

is
ch

e 
N

at
ur

- 
un

d 
Fo

rs
tb

eh
ör

de
 (c

a.
 1

 0
00

 H
ek

ta
r)

 

43
 

B
la

ue
r D

ea
l (

I-
1.

24
) 

T 

U
m

se
tz

un
g 

vo
n 

Pr
oj

ek
te

n 
im

 
R

ah
m

en
 d

es
 

B
la

ue
n 

D
ea

ls
 

 
Pr

oj
ek

te
 

0 
57

 
Q

2 
20

26
 

In
sg

es
am

t w
ur

de
n 

57
 P

ro
je

kt
e 

in
 d

en
 

fo
lg

en
de

n 
K

at
eg

or
ie

n 
du

rc
hg

ef
üh

rt:
  

—
 M

aß
na

hm
en

 z
ur

 E
in

dä
m

m
un

g 
vo

n 
D

ür
re

n;
  

—
 B

ei
tra

g 
zu

m
 B

au
 o

de
r W

ie
de

ra
uf

ba
u 

vo
n 

W
as

se
rw

eg
pu

m
pe

n 
od

er
 

W
as

se
rw

eg
sp

er
re

n;
 

—
 In

st
al

la
tio

n 
au

to
m

at
is

ch
er

 
W

as
se

rü
be

rw
ac

hu
ng

ss
ys

te
m

e 
od

er
 

di
gi

ta
le

r D
at

en
pl

at
tfo

rm
en

; 

www.parlament.gv.at



  

25
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.

: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

(f
ür

 Z
ie

le
) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 
M

aß
ei

nh
ei

t 
A

us
ga

ng
s

la
ge

  
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

—
 ö

ko
hy

dr
ol

og
is

ch
e 

St
ud

ie
n;

 

—
 W

as
se

rlä
uf

e;
 

—
 W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 v
on

 F
eu

ch
tg

eb
ie

te
n;

 

43
a 

B
la

ue
r D

ea
l (

I-
1.

24
) 

T 

A
us

za
hl

un
ge

n 
im

 R
ah

m
en

 d
er

 
Pr

og
ra

m
m

e 
de

s 
B

la
ue

n 
D

ea
ls

 

 

A
us

ge
za

hl
t

e Fi
na

nz
hi

lfe
n 

0 
13

8 
 

Q
2 

20
26

 

13
8 

Zu
sc

hü
ss

e 
im

 R
ah

m
en

 e
in

er
 R

eg
el

un
g 

fü
r e

in
e 

na
ch

ha
lti

ge
 

W
as

se
rb

ew
irt

sc
ha

ftu
ng

 o
de

r d
ie

 
A

np
as

su
ng

 a
n 

de
n 

K
lim

aw
an

de
l w

er
de

n 
au

sg
ez

ah
lt.

 

25
2 

Pr
og

ra
m

m
 

zu
r 

W
ie

de
rh

er
st

el
lu

ng
 

de
r 

M
ee

re
su

m
w

el
t 

(I
-1

.2
5)

 

T 

A
bs

ch
lu

ss
 

vo
n 

Pr
oj

ek
te

n 
zu

r 
W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 
de

r 
M

ee
re

su
m

w
el

t  

 
Pr

oj
ek

te
 

0 
6 

Q
2 

20
26

 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 
de

r f
ol

ge
nd

en
 P

ro
je

kt
e 

zu
r 

W
ie

de
rh

er
st

el
lu

ng
 d

er
 M

ee
re

su
m

w
el

t: 
 

1.
 

Es
 si

nd
 A

bn
ah

m
es

ch
re

ib
en

 fü
r d

ie
 

B
er

ic
ht

e 
üb

er
 d

ie
 E

rs
tü

be
rw

ac
hu

ng
 

de
s S

ta
nd

or
ts

 d
er

 A
us

te
rn

rif
fe

 u
nd

 
üb

er
 d

en
 A

nb
au

 u
nd

 E
in

sa
tz

 d
er

 
A

us
te

rn
ra

ss
en

 so
w

ie
 

Li
ef

er
be

st
ät

ig
un

ge
n 

fü
r d

as
 

U
nt

er
w

as
se

r-
B

ild
ge

bu
ng

ss
ys

te
m

 u
nd

 
di

e 
eV

TO
L-

D
ro

hn
e 

au
sz

us
te

lle
n.

 

2.
 

Es
 w

er
de

n 
vo

m
 O

SP
A

R
-S

ek
re

ta
ria

t 
un

te
rz

ei
ch

ne
te

 L
ie

fe
rs

ch
ei

ne
 fü

r d
ie

 
be

id
en

 D
at

en
ba

nk
en

 ü
be

r 
M

ee
re

sa
rte

n,
 L

eb
en

sr
äu

m
e 

un
d 

ge
sc

hü
tz

te
 u

nd
 e

rh
al

te
ne

 
M

ee
re

sg
eb

ie
te

 a
us

ge
st

el
lt.

 

3.
 

D
er

 u
na

bh
än

gi
ge

 V
er

tre
te

r d
es

 
A

uf
tra

gg
eb

er
s l

eg
t d

em
 ö

ff
en

tli
ch

en
 

www.parlament.gv.at



  

26
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.

: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

(f
ür

 Z
ie

le
) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 
M

aß
ei

nh
ei

t 
A

us
ga

ng
s

la
ge

  
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

A
uf

tra
gg

eb
er

 e
in

en
 B

er
ic

ht
 v

or
, i

n 
de

m
 d

ie
 E

nt
w

ic
kl

un
g 

de
r D

at
en

ba
nk

 
fü

r m
ag

ne
to

m
et

ris
ch

e 
un

d 
gr

ad
io

m
et

ris
ch

e 
M

es
su

ng
en

 a
n 

ei
ne

r 
M

un
iti

on
sd

ep
on

ie
 b

es
tä

tig
t w

ird
, 

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
de

r Ü
be

rp
rü

fu
ng

 v
or

 
O

rt,
 d

er
 B

ew
er

tu
ng

 d
er

 D
at

en
qu

al
itä

t 
un

d 
de

r V
al

id
ie

ru
ng

 d
er

 
Q

ua
lit

ät
sk

on
tro

llm
aß

na
hm

en
 d

es
 

A
uf

tra
gn

eh
m

er
s. 

4.
 

Es
 si

nd
 A

nn
ah

m
es

ch
re

ib
en

 fü
r d

ie
 

K
on

ze
pt

st
ud

ie
 d

er
 O

ff
sh

or
e-

Pl
at

tfo
rm

 
fü

r d
ie

 D
ur

ch
se

tz
un

g 
un

d 
Ü

be
rw

ac
hu

ng
 d

er
 W

as
se

rq
ua

lit
ät

 
au

sz
us

te
lle

n.
 

5.
 

Es
 is

t e
in

 G
en

eh
m

ig
un

gs
sc

hr
ei

be
n 

fü
r 

di
e 

St
ud

ie
 ü

be
r d

ie
 b

io
lo

gi
sc

he
 

V
ie

lfa
lt 

de
r M

ee
re

 m
it 

Sc
hw

er
pu

nk
t 

au
f e

D
N

A
 u

nd
 B

es
tä

tig
un

ge
n 

de
r 

Li
ef

er
un

g 
vo

n 
m

ob
ile

n 
D

N
S-

La
bo

rs
 

m
it 

M
eh

rf
ac

hn
ut

zu
ng

 u
nd

 
au

to
m

at
is

ie
rte

n 
eD

N
A

-P
ro

be
ne

hm
er

n 
au

sz
us

te
lle

n.
 

6.
 

Es
 si

nd
 A

nn
ah

m
es

ch
re

ib
en

 fü
r d

ie
 

St
ud

ie
 ü

be
r d

ie
 M

od
el

lie
ru

ng
 d

er
 

A
us

w
irk

un
ge

n 
vo

n 
K

un
st

st
of

fs
ub

ve
nt

io
ne

n 
un

d 
di

e 

www.parlament.gv.at



  

27
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.

: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

(f
ür

 Z
ie

le
) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 
M

aß
ei

nh
ei

t 
A

us
ga

ng
s

la
ge

  
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

St
ud

ie
 ü

be
r V

or
sc

hl
äg

e 
fü

r 
M

aß
na

hm
en

 z
u 

er
st

el
le

n.
 

25
3 

O
ff

sh
or

e-
En

er
gi

ep
ro

je
kt

 
de

s 
Fö

de
ra

ls
ta

at
s 

(I
-

1.
26

) 

T 

A
bs

ch
lu

ss
 

vo
n 

O
ff

sh
or

e-
En

er
gi

ep
ro

je
kt

e
n 

 
Pr

oj
ek

te
 

0 
5 

Q
2 

20
26

 

Li
ef

er
sc

he
in

e 
w

er
de

n 
au

sg
es

te
llt

 f
ür

 d
en

 
K

au
f v

on
: 

- 
Ei

ne
 

O
ff

sh
or

e-
Pr

üf
ge

lä
nd

ep
la

ttf
or

m
 

- 
Ei

ne
 

m
aß

ge
sc

hn
ei

de
rte

 
Ü

be
rw

ac
hu

ng
s-

/T
es

tb
oj

e 

- 
V

ie
r 

K
ar

di
na

lb
oj

en
 

fü
r 

di
e 

Pr
üf

zo
ne

 
M

IO
P 

un
d 

ih
re

 
A

nb
rin

gu
ng

 

- 
Er

w
ei

te
ru

ng
 

de
s 

D
oc

ks
 

vo
n 

D
ro

hn
en

 
(A

us
de

hn
un

g 
de

s 
W

in
ds

im
ul

at
or

s, 
zw

ei
 

w
as

se
rb

as
ie

rte
 

D
ro

hn
en

, 
Te

st
be

ck
en

 
un

d 
A

uf
zu

gs
lö

su
ng

 
fü

r w
as

se
rb

as
ie

rte
 D

ro
hn

en
) 

- 
V

er
st

är
ku

ng
 

de
s 

R
iff

-
Tr

ai
ni

ng
sz

en
tru

m
s 

(z
eh

n 
V

R
-

K
op

fh
ör

er
, 

zw
ei

 
un

be
m

an
nt

e 
O

be
rf

lä
ch

en
fa

hr
ze

ug
e 

un
d 

zw
ei

 
fe

rn
ge

st
eu

er
te

 
Fa

hr
ze

ug
e,

 
ei

n 
Se

ns
or

st
ap

el
 

un
d 

di
e 

da
m

it 
ve

rb
un

de
ne

 I
T-

En
tw

ic
kl

un
g)

, e
in

 
Se

ns
or

st
ap

el
 

un
d 

di
e 

da
m

it 
ve

rb
un

de
ne

 IT
-E

nt
w

ic
kl

un
g)

. 

www.parlament.gv.at



  

28 
 

D. KOMPONENTE 2.1: CYBERSICHERHEIT 

Mit dieser Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans soll die allgemeine 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen und die Abwehrbereitschaft gegenüber Cyberkrisen 
der belgischen Gesellschaft gestärkt werden. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 2019.3 und 2020.3 zur 
Konzentration der Investitionen auf den digitalen Wandel und der länderspezifischen Empfehlungen 
2019.4 und 2020.3 zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen bei. 

D.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition I-2.01 „Cybersichere und widerstandsfähige digitale Gesellschaft“ des Bundes 

Die Investition umfasst Maßnahmen zur 1) Stärkung der Cyberfähigkeiten von KMU und 
Selbstständigen durch Kampagnen zur Sensibilisierung für Cybersicherheit, eine Website, die 
Dienste wie einen kostenlosen Cyberscan anbietet, um rasch Bereiche zu ermitteln, in denen die 
Cyberresilienz verbessert werden kann, und Projekte zur Unterstützung von KMU im Bereich der 
Cybersicherheit wie den Austausch bewährter Verfahren, 2) die Bekämpfung der Cyberkriminalität 
durch gezielte Warnungen vor Cyberschwachstellen und IT-Infektionen für professionelle IT-Nutzer, 
ein Online-Plug-in, das es Besuchern ermöglicht, die Zuverlässigkeit von Websites zu ermitteln, und 
einen Online-Fragebogen zur Bewertung der Cyberreife von Unternehmen sowie Empfehlungen zur 
Erhöhung ihrer Cyberresilienz, 3) die Bekämpfung von Phishing durch aktualisierte und neue 
Plattformen zur Bekämpfung von Phishing und 4) die Einführung eines globalen Governance-
Rahmens für Cybersicherheit innerhalb der Abteilung Auswärtige Angelegenheiten auf der 
Grundlage von ISO27001-1 Normen. 
Investition I-2.02 „Cybersicherheit: 5G“ des Föderalstaats 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Abhörkapazitäten der Kriminalpolizei für private Kommunikation 
zu stärken. Diese Maßnahme besteht in der Integration von Systemen in das bestehende Abhörmodell. 
Investition I-2.03 „Cybersicherheit: NTSU/CTIF-Abhörregister des Bundeslandes 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Kapazitäten für die rechtmäßige Überwachung im Kontext sich 
weiterentwickelnder Technologien zu verbessern. Diese Maßnahme besteht darin, den 
Strafverfolgungsbehörden ein digitales Register der abgefangenen privaten Kommunikation 
zugänglich zu machen. 

 
1 ISO27001 ist Teil von ISO27000 (auch bekannt als „ISMS-Normenfamilie“ oder „ISO27K“) und umfasst die Informationssicherheit. 
gemeinsam von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
veröffentlichte Normen.  
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E. KOMPONENTE 2.2: ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

Diese Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, die Effizienz der 
öffentlichen Verwaltung durch die Digitalisierung ihrer Dienste zu steigern. 
Diese Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 2019.3 und 2019.4 
bei, in denen Belgien aufgefordert wird, den Schwerpunkt seiner investitionsbezogenen 
Wirtschaftspolitik unter anderem auf die Digitalisierung zu legen und den Regelungs- und 
Verwaltungsaufwand zu verringern, um Anreize für das Unternehmertum zu schaffen. Sie steht auch 
im Zusammenhang mit der länderspezifischen Empfehlung 2020.3 zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Unternehmen, zur vorgezogenen Bereitstellung ausgereifter öffentlicher 
Investitionen und zur Konzentration der Investitionen auf den digitalen Wandel. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

E.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition I-2.04: „Digitalisierung IPSS; „Digitalisierung IPSS/OISZ“ des Föderalstaats 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Digitalisierung der öffentlichen Sozialversicherungsträger zu 
beschleunigen. Es besteht aus drei Teilmaßnahmen: 
Investition I-2.04: „Digitalisierung IPSS; „Digitalisierung IPSS/OISZ; Teilmaßnahme 1: Digitale 
Plattform für die Interaktion zwischen der Sozialversicherung und den Bürgern und Unternehmen des 
Föderalstaats 

Diese Teilmaßnahme besteht in der Neugestaltung und Aktualisierung technischer Systeme im 
Rahmen von drei digitalen Programmen. 
Investition I-2.04: „Digitalisierung IPSS; „Digitalisierung IPSS/OISZ, Teilmaßnahme 2: Digitale 
Kontoverwaltung für jedes Unternehmen“ des Föderalstaats 

Diese Investitionen sollen es ermöglichen, die Finanzströme zwischen der Sozialversicherung und 
den Unternehmen sowie potenziellen Finanzintermediären und Dienstleistern zu digitalisieren. Einige 
der Anwendungen für die Verwaltung von Arbeitgeberkonten stammen aus dem Jahr 1979 und sind 
sehr heterogen. Dies stellt ein technologisches und menschliches Risiko dar. Ihre Überarbeitung und 
die Einrichtung eines integrierten, effizienten, sich weiterentwickelnden und hochwertigen 
Informationssystems sind für die Digitalisierung und die Öffnung der Konten der Arbeitgeber von 
wesentlicher Bedeutung. 

Investition I-2.04: „Digitalisierung IPSS; „Digitalisierung IPSS/OISZ, Teilmaßnahme 3: 
Verbesserung der Datenqualität für automatisierte Entscheidungsfindung und Bereitstellung einer 
unabhängigen Sozialversicherungsplattform – INASTI/RSVZ“ des Bundeslandes 

Diese Teilmaßnahme besteht in der Schaffung einer interaktiven Plattform für Selbstständige.  
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Investition I-2.05 „Digitalisierung FÖD“ des Föderalstaats 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Digitalisierung der verschiedenen Verwaltungsdienste des Bundes 
zu beschleunigen. Die Maßnahme umfasst Digitalisierungsprojekte.  
Investition I-2.06: „elektronische Gesundheitsdienste und Gesundheitsdaten“ des Bundes 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Qualität und Schnelligkeit der Gesundheitsversorgung zu erhöhen. 
Diese Maßnahme umfasst das Inkrafttreten des Gesetzes zur Einrichtung der 
Gesundheitsdatenbehörde, die Festlegung der Anforderungen an Teilprojekte im Bereich der 
elektronischen Gesundheitsdienste und deren Abschluss. 
Investition I-2.07 „Digitalisierung von ONE“ der Französischen Gemeinschaft 

Ziel dieser Maßnahme ist es, zum digitalen Wandel des Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) 
beizutragen. Die Maßnahme besteht in der Einrichtung digitaler Plattformen. 
Investition I-2.08: „Digitalisierung des Kultur- und Mediensektors“der Französischen Gemeinschaft 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Digitalisierung des französischsprachigen Kultur- und 
Mediensektors Belgiens zu unterstützen. Die Maßnahme umfasst die Digitalisierung audiovisueller 
und audiovisueller Werke und die Schaffung einheimischer digitaler Werke sowie die Nutzung eines 
digitalen Instruments durch Kultur- und Medienakteure, das es den Bürgerinnen und Bürgern 
ermöglicht, nach kulturellen Aktivitäten zu suchen. 
Investition I-2.09 „Digitalisierung der flämischen Regierung“ der Flämischen Region 

Ziel dieser Maßnahme ist die Digitalisierung der flämischen Regierung. Die Maßnahme besteht in 
der Durchführung von Digitalisierungsprojekten. 
Investition I-2.10: „Plattform für den regionalen Datenaustausch“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Ziel dieser Investition ist es, die hohen Anforderungen an eine Datenaustauschplattform der Region 
Brüssel-Hauptstadt darzulegen. Die Maßnahme besteht in der Veröffentlichung eines 
Dienstreiseauftragsdokuments.  
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Investition I-2.11: „Digitalisierung der Prozesse zwischen Bürgern und Unternehmen“ der Region 
Brüssel-Hauptstadt 

Ziel dieser Maßnahme ist die Verwaltungsvereinfachung. Die Maßnahme besteht in der 
Inbetriebnahme einer Plattform für kritische Rohstoffe und von Online-Plattformen zur Beantragung 
von Stadtplanungsgenehmigungen, Stadtplanungsinformationen und Umweltgenehmigungen. 
Reform R-2.01: „Vereinfachung der Verwaltungsverfahren: elektronische Behördendienste für 
Unternehmen, Vereinfachung der Verwaltungsverfahren“ des Föderalstaats 

Diese Reform zielt auf eine Verwaltungsvereinfachung ab, insbesondere durch die vollständige 
Digitalisierung der Verfahren für die Gründung, Änderung und Auflösung von 
Unternehmenstätigkeiten und juristischen Personen. Insbesondere tritt eine 
Kooperationsvereinbarung in Kraft, die Maßnahmen enthält, die die Gründung, Änderung und 
Auflösung von Geschäftstätigkeiten in einem vollständig elektronischen Format ermöglichen. Das 
mit der Kooperationsvereinbarung eingeführte neue digitale System, das drei elektronische 
Formulare für die Gründung, Änderung und Auflösung von Geschäftstätigkeiten umfasst, ist ein 
alternativer Verwaltungskanal, der eine vereinfachte Alternative zu den bestehenden Formularen 
bietet. Darüber hinaus treten die Gesetze und königlichen Erlasse in Kraft, die schrittweise die 
Online-Gründung, Änderung und Auflösung juristischer Personen für alle Rechtsformen über Notare 
oder über Just-Act ermöglichen. Die Durchführung der Reform muss bis zum 31. Dezember 2023 
abgeschlossen sein. 
Reform R-2.02: „Elektronische Behördendienste: Ausschreibungsverfahren“ des Föderalstaats 

Ziel dieser Reform ist es, die Nutzung der elektronischen Auftragsvergabe auszuweiten. Es besteht 
darin, dass ein Königlicher Erlass in Kraft tritt, mit dem der föderale Rechtsrahmen für die 
Durchführung von Ausschreibungsverfahren angepasst wird.
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E.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen) 

Investition I-2.05a: „Digitalisierung FPS: Digitalisierung der Asyl- und 
Einwanderungsmanagementprozesse“ des Föderalstaats 

Ziel dieser Maßnahme ist die Modernisierung der digitalen Infrastruktur der Asyl- und 
Einwanderungsmanagementprozesse. Die Maßnahme umfasst Digitalisierungsprojekte für 
Verwaltungen.
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F. KOMPONENTE 2.3: GLASFASER, 5G UND NEUE TECHNOLOGIEN 

Diese Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans umfasst Reformen und Investitionen 
im Zusammenhang mit 5G, einer Vernetzungsinfrastruktur mit sehr hoher Kapazität und künstlicher 
Intelligenz (KI), die voraussichtlich wesentliche Bausteine für den digitalen Wandel in Belgien liefern 
werden. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2020.3 bei, da darin 
gefordert wird, die Investitionen auf den digitalen Wandel zu konzentrieren, insbesondere auf die 
digitale Infrastruktur wie 5G- und Gigabit-Netze, und zur Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlung 2019.3, da darin gefordert wird, die investitionsbezogene Wirtschaftspolitik unter 
Berücksichtigung regionaler Unterschiede auf nachhaltige Forschung und Innovation, insbesondere 
im Bereich der Digitalisierung, auszurichten. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

F.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition I-2.13: „Abdeckung weißer Zonen durch Glasfasernetze“ der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

Ziel dieser Maßnahme ist die Förderung der digitalen Konnektivität. Diese Maßnahme besteht in der 
Erweiterung des Glasfaserzugangs auf weiße Zonen. 
Investition I-2.14 „Entwicklung eines KI-Instituts zur Nutzung dieser Technologie zur Bewältigung 
gesellschaftlicher Herausforderungen“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Ziel dieser Maßnahme ist die Förderung des digitalen Wandels. Die Maßnahme besteht in der 
Erbringung von Unterstützungsdiensten. 
Investition I-2.15: „Verbesserung der Anbindung der 35 Gewerbegebiete in Wallonien“ der 
Wallonischen Region 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Anbindung von Gewerbegebieten zu verbessern. Diese Maßnahme 
besteht in der Anbindung von 35 öffentlichen Gewerbeparks an Glasfasernetze. 
Reform R-2.03: „Einführung von 5G – Nationaler Festnetz- und Mobilfunk-Breitbandplan – Bundes- 
und Landesebene“ 

Diese Maßnahme besteht aus Reformen sowohl auf föderaler als auch auf regionaler Ebene, die zur 
Beseitigung von Engpässen, einschließlich regulatorischer Engpässe, für die Einführung von 5G-
Netzen und für den Aufbau ultraschneller Konnektivitätsinfrastrukturen wie Glasfaserleitungen 
beitragen sollen. Auf Bundesebene treten das 5G-Gesetz und Königliche Erlasse zur Zuweisung von 
EU-Pionier-Frequenzbändern spätestens am 1. Januar 2022 in Kraft. Die 5G-Frequenzauktion wird 
bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen sein. Darüber hinaus müssen alle drei Regionen die 
Strahlungsnormen überarbeiten, um eine wirksame Einführung des 5G-Frequenzspektrums zu 
ermöglichen. Die überarbeiteten regionalen Standards treten bis zum 31. März 2022 in Kraft. 
Belgien setzt auch das Konnektivitätsinstrumentarium um, das bewährte Verfahren für die 
Konnektivität zur Senkung der Kosten für den Aufbau elektronischer Kommunikationsnetze und für 
einen effizienten Zugang zu den auf Belgien zugeschnittenen 5G-Funkfrequenzen enthalten soll. Dies 
umfasst einen nationalen Fahrplan für die Vereinfachung der Lizenzierungs- und 
Genehmigungsverfahren, die für den Ausbau von 5G-Netzen und Netzen mit sehr hoher Kapazität 
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wie Glasfasernetzen relevant sind. Bis zum 30. Juni 2022 wird ein Bericht über den Stand der 
Umsetzung des Konnektivitäts-Instrumentariums veröffentlicht.
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G. KOMPONENTE 3.1: INFRASTRUKTUR FÜR RADFAHRER UND FUßGÄNGER 

Die im Rahmen dieser Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans vorgeschlagenen 
Maßnahmen zielen darauf ab, die Rad- und Fußgängerinfrastruktur in ganz Belgien auszubauen und 
zu verbessern. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2020.3 bei, in der Belgien 
aufgefordert wird, seine Investitionen auf den ökologischen und digitalen Wandel zu konzentrieren, 
insbesondere auf die Infrastruktur für einen nachhaltigen Verkehr. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

G.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition I-3A: Infrastruktur für den Fahrradverkehr 

Ziel der Investition ist die Schaffung zusätzlicher Radverkehrsinfrastrukturen und die Verbesserung 
der bestehenden Infrastruktur. Diese Maßnahme besteht aus den folgenden drei Teilmaßnahmen: 

 Investition I-3.01 „Radinfrastruktur“ der Flämischen Region 

 Investition I-3.02: „Radinfrastruktur – Korridore Vélo“ der Wallonischen Region 

 Investition I-3.03a: „Radinfrastruktur – Vélo Plus – RBC“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
Investition I-3.01 „Radinfrastruktur“ der Flämischen Region 

Mit dieser Investition soll die Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. Diese Investition umfasst 
den Bau und die Modernisierung von Radwegen. 

Investition I-3.02: „Radinfrastruktur – Korridore Vélo“ der Wallonischen Region 

Mit dieser Investition soll die Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. Diese Investition besteht 
im Bau von Radwegen. 
Investition I-3.03a: „Radinfrastruktur – V élo Plus – RBC“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Mit dieser Investition soll die Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. Diese Investition umfasst 
den Bau von Fahrradstellplätzen und Radwegen sowie die Modernisierung von Radwegen in der 
Region Brüssel-Hauptstadt. 

Investition I-3.03b: „Radinfrastruktur – Vélo Plus – FED“ des Bundes 

Mit dieser Investition soll die Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. Diese Investition besteht 
im Bau von Radwegen in der Region Brüssel-Hauptstadt. 
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G.3. Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen) 

Investition I-3.04 „Rad- und Fußgängerinfrastruktur – Schuman“ des Föderalstaats 

Mit dieser Investition soll die Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger ausgebaut werden. Diese 
Investition besteht im Bau einer Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger um den Schuman-Platz 
in Brüssel.
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H. KOMPONENTE 3.2: VERKEHRSVERLAGERUNG 

Die im Rahmen dieser Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans vorgeschlagenen 
Maßnahmen zielen darauf ab, die Verkehrsverlagerung durch Investitionen in den Schienenverkehr, 
den öffentlichen Nahverkehr, intelligente Mobilität und Binnenwasserstraßen zu unterstützen. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.3 bei, in der Belgien 
aufgefordert wird, „sich bei der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf nachhaltigen Verkehr, 
einschließlich der Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur, den Übergang zu einer CO2-armen 
Wirtschaft und die Energiewende sowie Forschung und Innovation, insbesondere im Bereich der 
Digitalisierung, zu konzentrieren und dabei regionalen Unterschieden Rechnung zu tragen. 
Bewältigung der wachsenden Mobilitätsherausforderungen durch verstärkte Anreize und Beseitigung 
von Hindernissen zur Steigerung des Angebots und der Nachfrage im kollektiven und 
emissionsarmen Verkehr“ und die länderspezifische Empfehlung 2020.3, in der Belgien aufgefordert 
wird, „die Investitionen auf den ökologischen und digitalen Wandel, insbesondere auf die 
Infrastruktur für einen nachhaltigen Verkehr, zu konzentrieren“. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

H.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform R-3.01: „Performance Infrabel/NMBS-SNCB“ des föderalen Staats 

Diese Reform besteht in der Annahme der neuen Leistungsverträge der NMBS-SNCB und von 
Infrabel sowie ihres mehrjährigen Investitionsplans, der mindestens Folgendes gewährleistet:  

 Rechtzeitige Durchführung der Investitionen in den Vorortverkehr „Réseau suburbain 
bruxellois – Geweestelijk ExpressNet“ (RER-GEN) bis 2031 im Einklang mit dem Gesetz zur 
Annahme der interregionalen Kooperationsvereinbarung2 über strategische Investitionen im 
Schienenverkehr3. 

 Die richtigen Anreize für Effizienz und Dienstleistungsqualität, die in den Vertrag eingebettet 
sind. 

 Vollständige Investitionen I-3.09 „Eisenbahn-zugängliche und multimodale Bahnhöfe – 
FED“, I-3.10 „Schiene – effizientes Netz – FED“ und I-3.12 „Schiene – Intelligente Mobilität 
– FED“, die in dieser Komponente des RRP enthalten sind. 

Der Vertrag wird bis zum 30. Juni 2023 geschlossen. 
Reform R-3.02: „Mobilitätsbudget“ des föderalen Staats 

Diese Reform zielt darauf ab, die Anreize zur Steigerung der Nachfrage nach Verkehrsmitteln 
zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, die eine nachhaltige Alternative zu Firmenwagen darstellen 
(z. B. kollektiver Verkehr und Fahrrad), zu verstärken, da die Inanspruchnahme des derzeitigen 
Mobilitätsbudgets nach wie vor sehr begrenzt ist. Ziel ist es, eine Verkehrsverlagerung von Autos zu 

 
2 Vgl. Anhang Ia der Loi portant assentiment à l‚accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l’Etat fédéral, la Région 
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires 
stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale, het 
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de 
strategische spoorweginfrastructuren, Belgisches Staatsblatt – 11.3.2019 – Belgisch Staatsblad 
3 Dies schließt an die länderspezifische Empfehlung 3 von 2018 an: „Bewältigung der wachsenden 
Mobilitätsherausforderungen, insbesondere durch Investitionen in neue oder bestehende Verkehrsinfrastrukturen und 
verstärkte Anreize zur Nutzung öffentlicher und emissionsarmer Verkehrsmittel“ 
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bewirken. Die Reform besteht in der Verabschiedung eines Gesetzes zur Festlegung eines 
überarbeiteten Mobilitätsbudgets. Das Kapitel des Gesetzes zur Änderung des Mobilitätsbudgets tritt 
am 1. September 2021 in Kraft. 
Investition I-3B: „Verbesserung des öffentlichen Verkehrs in Wallonien“ 

Ziel der Investition ist die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs in Wallonien. Diese Maßnahme 
besteht aus den folgenden beiden Teilmaßnahmen: 

 Investition I-3.07 „U-Bahn-Erweiterung“ der Wallonischen Region 

 Investition I-3.08: „Intelligente Ampeln“ der Wallonischen Region 

 

Investition I-3C: „Bahnrenovierungsarbeiten und Bahnhofszugänglichkeitsarbeiten“ 

Ziel der Investition ist es, die Schienen zu modernisieren und die Bahnhöfe zugänglicher zu machen. 
Diese Maßnahme besteht aus den folgenden beiden Teilmaßnahmen: 

 Investition I-3.09: „Rail-Barrierefreie und multimodale Bahnhöfe“ des föderalen Staates 

 Investition I-3.10: „Rail – effizientes Netz“ des föderalen Staates 

 

Investition I-3D: „Speicherung, Analyse und Visulisierung von Mobilitätsdaten auf einer digitalen 
Plattform“ 

Ziel der Investition ist es, den Einsatz digitaler Instrumente im Bereich der Mobilität zu erhöhen. 
Diese Maßnahme besteht aus der folgenden Teilmaßnahme: 

 Investition I-3.13: „Mobilitätsdaten-Anwendungsfälle“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
 

Investition I-3E: IT-Module für den Schienenverkehr 

Ziel der Investition ist die Operationalisierung der IT-Module zur Verbesserung des 
Verkehrsmanagements und der Fahrscheinausstellung. Diese Maßnahme besteht aus den folgenden 
beiden Teilmaßnahmen: 

 Investition I-3.10: „Rail – effizientes Netz“ des föderalen Staates 

 Investition I-3.12: „Rail – Intelligente Mobilität“ des föderalen Staates 

 

Investition I-3H: „Instrumente für intelligente Mobilität“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
Ziel der Investition ist es, die Umstellung auf umweltfreundlichere Verkehrsträger zu erleichtern. 
Diese Maßnahme besteht aus den folgenden beiden Teilmaßnahmen: 

 Investition I-3.15a: FLOYA-App 

 Investition I-3.15b: Ausbau des ANPR-Kameranetzes der Region Brüssel-Hauptstadt 
 

Investition I-3.07 „Metro-Erweiterung“ der Wallonischen Region 

Ziel dieser Investition ist es, die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Wallonien zu 
verbessern. Diese Investition besteht in der Erweiterung der U-Bahn-Linie Charleroi. 
Investition I-3.08: „Intelligente Ampeln“ der Wallonischen Region 

Ziel dieser Investition ist es, die Effizienz des öffentlichen Verkehrs in Wallonien zu steigern. Diese 
Investition besteht in der Installation intelligenter Ampeln in Wallonien. 

Investition I-3.09: „Rail-Barrierefreie und multimodale Bahnhöfe“ des föderalen Staates 
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Ziel dieser Investition ist es, die Zugänglichkeit des Schienenverkehrs zu verbessern. Diese 
Investition besteht aus Arbeiten zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Bahnhöfen und der 
Erweiterung von Fahrradstellplätzen. 
Investition I-3.10: „Rail – effizientes Netz“ des föderalen Staates 
Ziel dieser Investition ist die Entwicklung des Schienenverkehrs. Diese Investition besteht in der 
Modernisierung von Eisenbahnabschnitten und der Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur. 
Einige der Projekte umfassen Kosten, die im Rahmen bereits bestehender Finanzhilfevereinbarungen 
aus der Fazilität „Connecting Europe“ unterstützt werden, weshalb diese Kosten nicht aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität unterstützt werden. Dies betrifft die Eisenbahnstrecken L154 
(Gleisbau, Oberleitungsarbeiten und Anpassung eines Schaltbahnhofs) und L166 (eingebettete Gleise 
mit Ballast auf einer Brücke über den Fluss Lesse und einer Brücke über die Nationalstraße, Gleis- 
und Oberleitungsarbeiten und die Entfernung von zwei Bahnübergängen). 
Investition I-3.11: „Kanal Albert und Trilogiport“der Wallonischen Region 

Ziel dieser Investition ist es, die Kapazität des Güterverkehrs zu erhöhen. Diese Investition besteht in 
der Erweiterung der multimodalen Plattform Trilogiport in Lüttich, der Erhöhung der Brückenhöhe 
und der Installation zusätzlicher Signalanlagen in Albert-Canal. 
Investition I-3.12: „Rail – Intelligente Mobilität“ des föderalen Staates 

Ziel dieser Investition ist es, den Einsatz digitaler Instrumente im Bereich der Mobilität zu erhöhen. 
Diese Investition besteht in der Einrichtung einer offenen Datenroutenplaner- und 
Fahrscheinausstellungsplattform. 
Investition I-3.13: „Mobilitätsdaten-Anwendungsfälle“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Ziel dieser Investition ist es, den Einsatz digitaler Instrumente im Bereich der Mobilität zu erhöhen. 
Diese Investition besteht in der Einrichtung von Anwendungsfällen für Mobilitätsdaten auf einer 
digitalen Plattform. 

Investition I-3.14: „Zuschüsse zur Verkehrsverlagerung“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
Diese Investition besteht in der Unterstützung eines neuen überarbeiteten Zuschusses zur 
Verkehrsverlagerung, der auf alle neuen Arten nachhaltiger Verkehrsträger (Car-Sharing, Bike-
Sharing, Roller) ausgeweitet wird, um die Anreize zur Steigerung der Nachfrage nach kollektiven 
und emissionsarmen Verkehrsmitteln zu verstärken. Die Durchführung der Investition muss bis zum 
31. Dezember 2024 abgeschlossen sein. 
Investition I-3.15a: „FLOYA-App“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Diese Investition besteht in der Inbetriebnahme einer kostenlosen mobilen Anwendung („FLOYA“). 
Die Anwendung bietet den Nutzern vollständige und genaue Informationen über die verfügbaren 
Verkehrsträger, einschließlich ihrer jeweiligen Kosten. Die Umsetzung der Investition wird bis 31. 
Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Investition I-3.15b: „Erweiterung des ANPR-Kameranetzes“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Diese Investition besteht in der Erweiterung des Kameranetzes zur automatischen 
Nummernschilderkennung (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) der Region Brüssel-
Hauptstadt um 159 Kameras. Ziel dieser Investition ist es, die Durchsetzung der Umweltzone (LEZ) 
und der Zugangszonen (ZAL) zu verbessern und so die Verkehrsüberlastung zu verringern und den 
Übergang zu umweltfreundlicheren Verkehrsalternativen zu erleichtern. Die Umsetzung der 
Investition wird bis 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.
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I. KOMPONENTE 3.3: ÖKOLOGISIERUNG DES STRAßENVERKEHRS 

Die im Rahmen dieser Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans vorgeschlagenen 
Maßnahmen zielen auf die Förderung eines emissionsarmen Straßenverkehrs ab. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.3 bei, die 
investitionsbezogene Wirtschaftspolitik auf nachhaltigen Verkehr zu konzentrieren, einschließlich 
der Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur, der CO2-armen Energiewende und der Bewältigung 
der wachsenden Mobilitätsherausforderungen, indem Anreize verstärkt und Hindernisse beseitigt 
werden, um Angebot und Nachfrage im kollektiven und emissionsarmen Verkehr zu erhöhen, und 
zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2020.3, die Investitionen auf den ökologischen 
und digitalen Wandel, insbesondere auf die Infrastruktur für nachhaltigen Verkehr, zu konzentrieren. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 
I.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung 

Investition I-3F: Ladestationen 

Ziel der Investition ist die Errichtung von elektrischen Ladestationen. Diese Maßnahme umfasst die 
folgenden drei Teilmaßnahmen: 

 Reform R-3.04: „Ladestationen – WAL“ der Wallonischen Region 

 Reform R-3.05: „Ladestationen – RBC“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
 Investition I-3.19: „Ladestationen – VLA“ der Flämischen Region 

 

Investition I-3G: „Ökologisierung der Busflotte“ 

 Investition I-3.16: „Ökologisierung der Busflotte – VLA“ der Flämischen Region 

 Die Investition I-3.17 „Ökologisierung der Busflotte – RBC“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
 Investition I-3.20: „Ökologisierung der Busflotte – WAL“ der Wallonischen Region 

 

Reform R-3.03: „Emissionsfreie Firmenwagen – FED“ des Bundes 

Diese Reform besteht darin, die bestehende Steuerregelung für Firmenwagen auf konventionelle Pkw 
schrittweise abzuschaffen und sie ab 2026 auf Elektrofahrzeuge zu beschränken. Die reformierte 
Regelung für die Besteuerung von Firmenwagen sieht Folgendes vor: 1) keine Abzugsfähigkeit 
konventioneller Firmenwagen, die ab 2026 erworben wurden, 2) eine schrittweise Senkung des 
Steuersatzes für die steuerliche Abzugsfähigkeit konventioneller Firmenwagen, die zwischen dem 1. 
Juli und dem 31. Dezember 2025 erworben wurden, auf 0 % bis 2028, 3) eine schrittweise Senkung 
des Steuersatzes für die steuerliche Abzugsfähigkeit emissionsfreier Firmenwagen auf höchstens 
67,5 % bis 2031 und 4) eine steuerliche Abzugsfähigkeit von Benzin und Dieselkraftstoff für hybride 
Firmenwagen, die zwischen 2023 und 2025 erworben wurden und bis Januar 2023 auf 50 % gesenkt 
werden. Darüber hinaus (5) steigt der CO2 -Beitrag für ab dem 1. Juli 2023 erworbene konventionelle 
Personenkraftwagen ab dem 1. Juli 2023 um 2,25 % und wird 2025 und 2026 schrittweise auf einen 
Faktor von 5,50 im Jahr 2027 erhöht. (6) Für emissionsfreie Firmenwagen, die ab dem 1. Juli 2023 
erworben werden, wird der Mindestsolidaritätsbeitrag ab dem Jahr 2025 so angehoben, dass 
langfristig für den durchschnittlichen Firmenwagen der gleiche Betrag an 
Sozialversicherungsbeiträgen geschuldet wird wie zum Zeitpunkt der Annahme des Plans. Die 
Reform, einschließlich der oben genannten Übergangszeiträume und Durchführungsphasen, wird bis 
zum 30. September 2021 angenommen und tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
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Reform R-3.04: „Ladestationen – WAL“ der Wallonischen Region 

Ziel dieser Reform ist es, die Verfügbarkeit von Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu erhöhen. 
Diese Reform besteht in der Annahme eines Rechtsrahmens und der Vergabe von Konzessionen für 
Ladeinfrastruktur in der Wallonischen Region.  
Reform R-3.05: „Ladestationen – RBC“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Diese Maßnahme besteht in der Annahme eines Rechtsrahmens und der Vergabe von Konzessionen 
für Ladeinfrastruktur in der Region Brüssel-Hauptstadt bis zum 31. Dezember 2023 sowie in der 
Anbindung von 180 neuen öffentlichen Ladestationen an das Stromnetz. Dieser Plan steht im 
Einklang mit der Richtlinie 2014/94/EU über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Der Erlass 
zur Festlegung der Sicherheitsstandards, die bei der Errichtung von Ladestationen außerhalb der 
Straße in der Region Brüssel-Hauptstadt einzuhalten sind, wird bis spätestens 1. März 2022 erlassen 
und tritt bis zum 31. Juli 2022 in Kraft. Die Durchführung der Maßnahme insgesamt muss bis zum 
30. Juni 2026 abgeschlossen sein.  

Reform R-3.06: „Förderung emissionsfreier Verkehr – VLA“ der Flämischen Region 

Diese Maßnahme besteht in der Annahme eines Rechtsrahmens, um Anreize für die Einrichtung 
öffentlicher Ladepunkte durch Konzessionen und halböffentliche Punkte durch Zuschüsse in der 
Flämischen Region zu schaffen. Der Rechtsrahmen soll die Kartierung der künftigen Ladestationen 
ermöglichen, die Konzessionsvergabe für öffentliche Ladestationen einleiten, Anreize für die 
Einrichtung halböffentlicher Ladestationen auf Privatgrundstücken schaffen, den 
Verwaltungsaufwand verringern, um die Vorlaufzeit für die Errichtung von Ladestationen zu 
verkürzen, und Anreize für intelligente Stromladungen schaffen, um Angebot und Nachfrage nach 
Strom auszugleichen. Der Rechtsrahmen tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
Reform R-3.07: Verbesserung des flämischen Rahmens für die Überwachung von 
Fahrzeugemissionen  

Mit dieser Reform soll der flämische Überwachungsrahmen für Fahrzeugemissionen verbessert 
werden. Sie besteht in der Annahme von Rechtsrahmen und der Einrichtung einer Datenbank, die 
Daten über Emissionspartikelzähler enthält. Die Reform tritt bis zum 31. August 2026 in Kraft. 

Reform R-3.08: Reform der Kraftfahrzeugsteuer der Wallonischen Region 

Die Reform besteht darin, dass ein Rechtsakt zur Überarbeitung der Reform der wallonischen 
Regierung zur Kraftfahrzeugsteuer von 2023 in Kraft tritt. Ziel der Reform ist es, die Besteuerung 
von Elektrofahrzeugen zu senken und den Unterstützungskoeffizienten für große Familien und 
Alleinerziehende beim Kauf eines Fahrzeugs zu verbessern. 
Investition I-3.16: „Ökologisierung der Busflotte – VLA“ der Flämischen Region 

Ziel dieser Investition ist es, die Busflotte in Flandern umweltfreundlicher zu gestalten. Diese 
Investition besteht in der Anschaffung oder Nachrüstung von Hybrid- und Elektrobussen sowie in der 
Anschaffung von Busladestationen. 

Die Investition I-3.17 „Ökologisierung der Busflotte – BCR“ der Region Brüssel-Hauptstadt  

Ziel dieser Investition ist die Ökologisierung der Busflotte in der Region Brüssel-Hauptstadt. Diese 
Investition besteht in der Anschaffung von Elektrobussen. 
Investition I-3.19: „Ladestationen – VLA“ der Flämischen Region 

Ziel dieser Investition ist die Errichtung von Ladestationen. Diese Investition besteht darin, neue 
(öffentliche und halböffentliche) Ladestationen in der gesamten Flämischen Region zugänglich zu 
machen. 
Investition I-3.20: „Ökologisierung der Busflotte – WAL“ der Wallonischen Region 
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Ziel dieser Investition ist es, die Busflotte in der Wallonischen Region umweltfreundlicher zu 
machen. Diese Investition umfasst den Kauf von Elektrobussen und Ladestationen sowie den Bau 
eines Busdepots für die Elektroflotte. 
Investition I-3.21: „Ladeinfrastruktur für Busse“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
Ziel dieser Investition ist die Ökologisierung der Busflotte in der Region Brüssel-Hauptstadt. Diese 
Investition besteht in der Installation einer Ladeinfrastruktur für Elektrobusse in der Region Brüssel-
Hauptstadt.
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J. KOMPONENTE 4.1: BILDUNG 2.0 

Die im Rahmen dieser Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans vorgeschlagenen 
Maßnahmen zielen darauf ab, die Inklusivität der Bildungssysteme zu verbessern und gleichzeitig 
ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, um sicherzustellen, dass die Kompetenzen, die vermittelt werden, 
besser mit den Kompetenzen übereinstimmen, die auf dem Arbeitsmarkt benötigt werden. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.2 bei, um die 
Leistung und Inklusivität der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zu verbessern und 
das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage zu beheben. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

J.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform R-4.01: „Digisprong“ der Flämischen Gemeinschaft 

Diese Reform umfasst Maßnahmen im Zusammenhang mit vier Säulen: Reformen in den Bereichen 
IKT-Bildung, Medienkompetenz und computergestütztes Denken, 2) Förderung einer wirksamen 
IKT-Schulpolitik durch Stärkung der Rolle der IKT-Koordinatoren, 3) digital qualifizierte Lehrkräfte 
und Ausbilder für Lehrkräfte und 4) Einrichtung eines Wissens- und Beratungszentrums zur 
Unterstützung der Schulen bei der Digitalisierung ihres Bildungsangebots. Die Rechtsvorschriften 
über den neuen IKT-Rahmen für die Pflichtschulbildung in Flandern treten bis zum 31. Dezember 
2023 in Kraft.  
Reform R-4.02: „Hochschulförderungsfonds“ der Flämischen Gemeinschaft 

Mit dieser Reform soll ein Strategiepapier zu den folgenden drei Zielen vorgelegt werden: Schaffung 
eines zukunftssicheren und flexiblen Angebots an flämischen Hochschuleinrichtungen, 2) 
Weiterentwicklung des lebenslangen Lernens in der Hochschulbildung und 3) optimale Nutzung 
digitaler Bildungsformen. Konkret soll in einem Visionsvermerk i) ein neues Profil für die 
Hochschulbildung in Flandern festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die 
Hochschuleinrichtungen dem Stand der Technik entsprechen, und ii) eine Vision für lebenslanges 
Lernen entwickeln. Das Visionspapier wird bis zum 31. Dezember 2023 vom Minister für allgemeine 
und berufliche Bildung der flämischen Regierung gebilligt. 
Reform R-4.03: Rechtsakte zur Verringerung des Schulabbruchs und der Fehlzeiten sowie zur 
Bekämpfung dauerhafter Ausgrenzungen der Französischen Gemeinschaft 

Diese Reform zielt darauf ab, die Zahl der frühen Schulabgänger zu verringern. Diese Reform besteht 
in der Annahme von Rechtsakten zur Verringerung des vorzeitigen Schulabgangs und der Fehlzeiten 
von Schülern in Grundschulen und zur Bekämpfung dauerhafter Ausgrenzungen. 
Investition I-4.01 „Digisprong“ der Flämischen Gemeinschaft 

Diese Investition setzt sich aus den beiden folgenden Elementen zusammen: (1) allen Schulen ein 
digitales Gerät für jeden Schüler zur Verfügung stellen und (2) Lehrkräften wirksame 
Lerninstrumente und Schulungen zur Verbesserung ihrer digitalen Kompetenzen anbieten. Die 
Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 
Investition I-4.02 „Hochschulförderungsfonds“ der Flämischen Gemeinschaft 
Diese Investitionen bestehen aus 1) der Schaffung eines zukunftssicheren und flexiblen Angebots an 
flämischen Hochschuleinrichtungen, 2) der Weiterentwicklung des lebenslangen Lernens in der 
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Hochschulbildung und 3) der Unterstützung der nachhaltigen Einführung neuer digitaler 
Bildungsformen. Die Umsetzung der Investition wird bis 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Investition I-4.03 „Personalisierte Beratung in der Pflichtschule“ der Französischen Gemeinschaft 
Diese Investition wird entwickelt, um auf psychosoziale, bildungsbezogene und pädagogische 
Probleme von Schülern in Grund- und Sekundarschulen zu reagieren und die Ausbreitung von 
Bildungsbenachteiligungen und Schulabbrüchen infolge von COVID-19 zu bekämpfen. Die 
Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 
Investition I-4.04 „Digitale Strategie für Hochschulbildung und Erwachsenenbildung“ der 
Französischen Gemeinschaft 

Diese Investition zielt darauf ab, Hochschul- und Erwachsenenbildungseinrichtungen digital 
auszustatten. Sie besteht in der Vergabe von Finanzhilfen für digitale Ausrüstung an Hochschul- und 
Erwachsenenbildungseinrichtungen. 

Investition I-4.05: „Digitale Kehrtwende für Schulen aus Brüssel“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Diese Investition zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme zu verbessern. Diese 
Investition umfasst 1) die Bereitstellung von IKT-Geräten und 2) WLAN-Zugangspunkte zu 
Brüsseler Schulen. 
Investition I-4.06: „Digitaler Wandel der Bildung“ der deutschsprachigen Gemeinschaft 

Ziel der Investition ist es, alle Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe mit 
Laptops auszustatten. Die Ausstattung der Lehrkräfte erfolgt auf freiwilliger Basis: nur Lehrkräfte, 
die einen Laptop beantragt haben, werden mit einem Laptop ausgestattet. Die Durchführung der 
Investition muss bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein. 
Investition I-4: „Bereitstellung digitaler Ausrüstung und IT-Infrastruktur für Schulen“ 

Ziel dieser Investition ist es, Schulen digitale Ausrüstung und IT-Infrastruktur zur Verfügung zu 
stellen. 
Die Investition setzt sich aus folgenden Teilmaßnahmen/Aktionen zusammen: 

 Investition I-4.01 „Digisprong“ der Flämischen Gemeinschaft  
 Investition I-4.06: „Digitaler Wandel der Bildung“ der deutschsprachigen Gemeinschaft 

 

 

www.parlament.gv.at



  

84
 

 J.
2.

  
E

ta
pp

en
zi

el
e,

 Z
ie

lw
er

te
, 

In
di

ka
to

re
n 

un
d 

Z
ei

tp
la

n 
fü

r 
di

e 
Ü

be
rw

ac
hu

ng
 u

nd
 D

ur
ch

fü
hr

un
g 

de
r 

ni
ch

t 
rü

ck
za

hl
ba

re
n 

fin
an

zi
el

le
n 

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 

Fo
lg

. 
A

nm
.: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
e

l/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 
Q

ua
lit

at
iv

e 
In

di
ka

to
re

n 
(f

ür
 E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 
(f

ür
 Z

ie
le

) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 

M
aß

ei
nh

ei
t 

A
us

ga
ng

sl
ag

e 
 

Z
ie

l  
V

ie
rt

el
 

Ja
hr

e 

12
7 

D
ig

is
pr

on
g 

(R
-

4.
01

) 
M

 

A
nn

ah
m

e 
ei

ne
s 

ne
ue

n 
IK

T-
R

ah
m

en
s f

ür
 d

ie
 

Pf
lic

ht
sc

hu
lb

ild
un

g 
in

 F
la

nd
er

n 

A
nn

ah
m

e 
ne

ue
r 

R
ec

ht
sv

or
sc

hr
ift

en
 

du
rc

h 
da

s f
lä

m
is

ch
e 

Pa
rla

m
en

t z
ur

 
V

er
be

ss
er

un
g 

de
s 

IK
T-

R
ah

m
en

s 

 
 

 
Q

4 
20

23
 

A
nn

ah
m

e 
de

r n
eu

en
 R

ec
ht

sv
or

sc
hr

ift
en

 
du

rc
h 

da
s f

lä
m

is
ch

e 
Pa

rla
m

en
t z

ur
 

V
er

be
ss

er
un

g 
de

s d
er

ze
iti

ge
n 

IK
T-

R
ah

m
en

s 
in

 B
ez

ug
 a

uf
 z

w
ei

 A
sp

ek
te

:  
di

e 
R

ol
le

 d
er

 IK
T-

K
oo

rd
in

at
or

en
 in

 d
en

 
Sc

hu
le

n 
 

—
 u

nd
 d

ie
 IK

T-
M

in
de

st
zi

el
e.

 

D
ie

 R
ec

ht
sv

or
sc

hr
ift

en
 so

lle
n 

es
 

er
m

ög
lic

he
n,

 i)
 d

ie
 R

ol
le

 d
er

 IK
T-

K
oo

rd
in

at
or

en
 a

uf
 a

lle
n 

B
ild

un
gs

eb
en

en
 z

u 
st

är
ke

n 
un

d 
ei

ne
 b

es
se

re
 Ü

be
rw

ac
hu

ng
 d

er
 

IK
T-

Po
lit

ik
 in

 S
ch

ul
en

 d
ur

ch
 d

ie
 Ä

nd
er

un
g 

de
s E

rla
ss

es
 3

1 
si

ch
er

zu
st

el
le

n 
un

d 
ii)

 d
ie

 
M

in
de

st
zi

el
e 

fü
r d

ie
 z

w
ei

te
 u

nd
 d

rit
te

 S
tu

fe
 

de
r S

ek
un

da
rs

ch
ul

bi
ld

un
g 

zu
 ra

tif
iz

ie
re

n.
 

12
8 

H
oc

hs
ch

ul
fö

rd
er

un
gs

fo
nd

s 
(R

-4
.0

2)
 

M
 

Zu
ku

nf
ts

vi
si

on
 

fü
r e

in
e 

zu
ku

nf
ts

or
ie

nt
ie

rte
, f

le
xi

bl
e 

un
d 

di
gi

ta
le

 
H

oc
hs

ch
ul

bi
ld

u
ng

 

A
nn

ah
m

e 
ei

ne
s 

V
is

io
ns

pa
pi

er
s 

du
rc

h 
di

e 
flä

m
is

ch
e 

R
eg

ie
ru

ng
 

 
 

 
Q

4 
20

23
 

B
ill

ig
un

g 
ei

ne
s V

is
io

ns
pa

pi
er

s d
er

 
flä

m
is

ch
en

 R
eg

ie
ru

ng
 d

ur
ch

 d
en

 M
in

is
te

r 
fü

r a
llg

em
ei

ne
 u

nd
 b

er
uf

lic
he

 B
ild

un
g,

 in
 

de
m

 d
as

 P
ro

fil
 d

er
 H

oc
hs

ch
ul

bi
ld

un
g 

un
d 

de
s l

eb
en

sl
an

ge
n 

Le
rn

en
s i

n 
Fl

an
de

rn
 

da
rg

el
eg

t w
ird

. M
it 

de
m

 n
eu

en
 T

ex
t s

ol
l d

ie
 

V
is

io
n 

fü
r d

ie
 E

nt
w

ic
kl

un
g 

ei
ne

s 
flä

m
is

ch
en

 H
oc

hb
ild

po
rtf

ol
io

s f
es

tg
el

eg
t 

w
er

de
n,

 d
as

 z
uk

un
fts

si
ch

er
 u

nd
 fl

ex
ib

el
 is

t. 
Er

 w
ird

 in
 A

bs
pr

ac
he

 m
it 

ei
ne

m
 b

re
ite

n 
Sp

ek
tru

m
 v

on
 In

te
re

ss
en

trä
ge

rn
, 

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
H

oc
hs

ch
ul

ei
nr

ic
ht

un
ge

n,
 d

em
 

B
er

uf
sf

el
d 

un
d 

de
n 

So
zi

al
pa

rtn
er

n,
 

au
sg

ea
rb

ei
te

t. 
 

www.parlament.gv.at



  

85
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
e

l/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 
Q

ua
lit

at
iv

e 
In

di
ka

to
re

n 
(f

ür
 E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 
(f

ür
 Z

ie
le

) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 

M
aß

ei
nh

ei
t 

A
us

ga
ng

sl
ag

e 
 

Z
ie

l  
V

ie
rt

el
 

Ja
hr

e 

K
on

kr
et

 so
ll 

si
e 

i) 
ei

n 
ne

ue
s P

ro
fil

 fü
r d

ie
 

H
oc

hs
ch

ul
bi

ld
un

g 
in

 F
la

nd
er

n 
fe

st
le

ge
n,

 u
m

 
si

ch
er

zu
st

el
le

n,
 d

as
s d

ie
 

H
oc

hs
ch

ul
ei

nr
ic

ht
un

ge
n 

de
m

 n
eu

es
te

n 
St

an
d 

de
r T

ec
hn

ik
 e

nt
sp

re
ch

en
, u

nd
 ii

) e
in

e 
V

is
io

n 
fü

r l
eb

en
sl

an
ge

s L
er

ne
n 

en
tw

ic
ke

ln
. 

12
9 

R
ec

ht
sa

kt
e 

zu
r 

V
er

rin
ge

ru
ng

 
de

s 
Sc

hu
la

bb
ru

ch
s 

un
d 

de
r 

Fe
hl

ze
ite

n 
so

w
ie

 z
ur

 
B

ek
äm

pf
un

g 
da

ue
rh

af
te

r 
A

us
gr

en
zu

ng
e

n 
(R

-4
.0

3)
 

M
 

R
ec

ht
sa

kt
e 

ge
ge

n 
vo

rz
ei

tig
en

 
Sc

hu
la

bg
an

g 

In
kr

af
ttr

et
en

 v
on

 
R

ec
ht

sa
kt

en
 

 
 

 
Q

2 
20

24
 

In
kr

af
ttr

et
en

 v
on

 R
ec

ht
sa

kt
en

 (1
) z

ur
 

V
er

rin
ge

ru
ng

 d
es

 S
ch

ul
ab

br
uc

hs
 u

nd
 d

er
 

Fe
hl

ze
ite

n 
vo

n 
Sc

hü
le

rn
 in

 d
er

 G
ru

nd
sc

hu
le

 
un

d 
(2

) z
ur

 B
ek

äm
pf

un
g 

da
ue

rh
af

te
r 

A
us

gr
en

zu
ng

en
 u

nd
 z

ur
 E

in
ric

ht
un

g 
ne

tz
üb

er
gr

ei
fe

nd
er

 K
am

m
er

n 
fü

r 
B

es
ch

w
er

de
n 

ge
ge

n 
En

ts
ch

ei
du

ng
en

 ü
be

r 
da

ue
rh

af
te

n 
A

us
sc

hl
us

s. 

13
1 

B
er

ei
ts

te
llu

ng
 

di
gi

ta
le

r 
A

us
rü

st
un

g 
un

d 
IT

-
In

fr
as

tru
kt

ur
 

fü
r S

ch
ul

en
 (I

-
4)

 

T 

A
us

st
at

tu
ng

 d
er

 
Sc

hu
le

n/
Ei

nr
ic

h
tu

ng
en

 m
it 

ge
ei

gn
et

en
 IK

T-
G

er
ät

en
 u

nd
 -

In
fr

as
tru

kt
ur

en
 

zu
r 

V
er

be
ss

er
un

g 
de

r 
G

es
am

tle
is

tu
ng

 
de

r 
B

ild
un

gs
sy

st
em

e 

 

A
nz

ah
l d

er
 

Sc
hu

le
n/

Ei
nr

ic
ht

un
ge

n,
 d

ie
 

M
itt

el
 e

rh
al

te
n 

 

0 
3 

82
8 

Q
4 

20
22

 

38
28

 S
ch

ul
en

 u
nd

/o
de

r 
B

ild
un

gs
ei

nr
ic

ht
un

ge
n 

in
 B

el
gi

en
 h

ab
en

 
M

itt
el

 fü
r d

ie
 M

od
er

ni
si

er
un

g 
de

r I
K

T-
In

fr
as

tru
kt

ur
 e

rh
al

te
n,

 d
ar

un
te

r: 
—

 F
lä

m
is

ch
e 

G
em

ei
ns

ch
af

t (
I-

4.
01

): 
37

85
 

Pf
lic

ht
sc

hu
le

n 
D

eu
ts

ch
sp

ra
ch

ig
e 

G
em

ei
ns

ch
af

t (
I-

4.
06

): 
43

 
Pf

lic
ht

sc
hu

le
n.

 

www.parlament.gv.at



  

86
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
e

l/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 
Q

ua
lit

at
iv

e 
In

di
ka

to
re

n 
(f

ür
 E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 
(f

ür
 Z

ie
le

) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 

M
aß

ei
nh

ei
t 

A
us

ga
ng

sl
ag

e 
 

Z
ie

l  
V

ie
rt

el
 

Ja
hr

e 

13
3 

D
ig

ita
le

 
St

ra
te

gi
e 

fü
r 

H
oc

hs
ch

ul
bi

ld
un

g 
un

d 
Er

w
ac

hs
en

en
bi

ld
un

g 
(I

-4
.0

4)
 

T 

G
ew

äh
ru

ng
 v

on
 

Fi
na

nz
hi

lfe
n 

fü
r 

di
gi

ta
le

 
A

us
rü

st
un

g 

  
Fi

na
nz

hi
lfe

n 
ge

w
äh

rt 
0 

77
 

Q
2 

20
26

 

77
 H

oc
hs

ch
ul

- u
nd

 
Er

w
ac

hs
en

en
bi

ld
un

gs
ei

nr
ic

ht
un

ge
n 

er
hi

el
te

n 
Fi

na
nz

hi
lfe

n 
fü

r d
ig

ita
le

 
A

us
rü

st
un

g.
 

13
4 

H
oc

hs
ch

ul
fö

rd
er

un
gs

fo
nd

s (
I-

4.
02

) 
T 

V
er

be
ss

er
un

g 
de

s 
H

oc
hs

ch
ul

an
ge

bo
ts

 in
 

Fl
an

de
rn

, u
m

 e
s 

zu
ku

nf
ts

si
ch

er
er

 
un

d 
fle

xi
bl

er
 z

u 
m

ac
he

n 

 

Za
hl

 d
er

 
H

oc
hs

ch
ul

ei
nr

i
ch

tu
ng

en
, d

ie
 

M
itt

el
 e

rh
al

te
n 

ha
be

n 
 

0 
7 

Q
4 

20
23

 

7 
H

oc
hs

ch
ul

ei
nr

ic
ht

un
ge

n 
ha

be
n 

M
itt

el
 a

us
 

de
m

 H
oc

hs
ch

ul
fö

rd
er

un
gs

fo
nd

s e
rh

al
te

n.
 

Ü
be

r d
en

 H
oc

hs
ch

ul
fö

rd
er

un
gs

fo
nd

s 
er

st
el

le
n 

di
e 

H
oc

hs
ch

ul
ei

nr
ic

ht
un

ge
n 

au
f 

de
r G

ru
nd

la
ge

 v
on

 A
na

ly
se

n 
de

r 
B

ild
un

gs
po

rtf
ol

io
s A

kt
io

ns
pl

än
e 

zu
r 

A
np

as
su

ng
 u

nd
 V

er
rin

ge
ru

ng
 d

er
 

be
st

eh
en

de
n 

A
ng

eb
ot

e 
un

d 
er

st
el

le
n 

er
fo

rd
er

lic
he

nf
al

ls
 n

eu
e 

Pl
än

e.
 D

ar
üb

er
 

hi
na

us
 is

t a
uf

 d
ie

 A
np

as
su

ng
 d

er
 

Pr
og

ra
m

m
e 

zu
 a

ch
te

n,
 d

ie
 d

en
 

Er
fo

rd
er

ni
ss

en
 d

es
 A

rb
ei

ts
m

ar
kt

es
 u

nd
 d

er
 

G
es

el
ls

ch
af

t R
ec

hn
un

g 
trä

gt
. 

A
lle

 fl
äm

is
ch

en
 H

oc
hs

ch
ul

ei
nr

ic
ht

un
ge

n 
kö

nn
en

 P
ro

je
kt

e 
im

 R
ah

m
en

 d
ie

se
r 

A
uf

fo
rd

er
un

g 
zu

r E
in

re
ic

hu
ng

 v
on

 
V

or
sc

hl
äg

en
 v

or
sc

hl
ag

en
 u

nd
 e

in
re

ic
he

n.
 

D
ie

 T
ei

ln
ah

m
e 

an
 d

ie
se

r A
uf

fo
rd

er
un

g 
zu

r 
Ei

nr
ei

ch
un

g 
vo

n 
V

or
sc

hl
äg

en
 is

t f
ür

 
H

oc
hs

ch
ul

ei
nr

ic
ht

un
ge

n 
je

do
ch

 n
ic

ht
 

ve
rp

fli
ch

te
nd

 u
nd

 e
s w

ird
 a

uc
h 

ke
in

e 
A

bn
ah

m
eg

ar
an

tie
 v

or
ge

le
gt

.  

13
5 

In
di

vi
du

el
le

 
B

er
at

un
g 

in
 

de
r 

M
 

A
nn

ah
m

e 
ei

ne
s 

ne
ue

n 
R

eg
el

un
gs

ra
hm

A
nn

ah
m

e 
de

s 
R

eg
el

un
gs

ra
hm

en
s 

de
s D

ek
re

ts
 d

ur
ch

 
 

 
 

3.
 

Q
U

A
R

T
A

L 
20

21
 

A
nn

ah
m

e 
ei

ne
s n

eu
en

 G
es

et
ze

sr
ah

m
en

s 
du

rc
h 

da
s P

ar
la

m
en

t d
er

 F
ra

nz
ös

is
ch

en
 

G
em

ei
ns

ch
af

t z
ur

 R
eg

el
un

g 
ei

ne
r 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74491&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202021;Code:AL;Nr:2021&comp=AL%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74491&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202021;Code:AL;Nr:2021&comp=AL%7C2021%7C


  

87
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
e

l/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 
Q

ua
lit

at
iv

e 
In

di
ka

to
re

n 
(f

ür
 E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 
(f

ür
 Z

ie
le

) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 

M
aß

ei
nh

ei
t 

A
us

ga
ng

sl
ag

e 
 

Z
ie

l  
V

ie
rt

el
 

Ja
hr

e 

Pf
lic

ht
sc

hu
lb

il
du

ng
 (I

-4
.0

3)
 

en
s, 

in
 d

em
 d

ie
 

B
ed

in
gu

ng
en

 
fü

r d
ie

 
In

te
rv

en
tio

n 
de

s 
Sy

st
em

s 
fe

st
ge

le
gt

 si
nd

 

da
s P

ar
la

m
en

t d
er

 
Fr

an
zö

si
sc

he
n 

G
em

ei
ns

ch
af

t, 
in

 
de

m
 d

ie
 

M
od

al
itä

te
n 

de
s 

Tä
tig

w
er

de
ns

 d
es

 
Sy

st
em

s f
es

tg
el

eg
t 

si
nd

  

Ü
be

rg
an

gs
re

ge
lu

ng
 m

it 
B

es
tim

m
un

ge
n 

üb
er

: 1
. d

ie
 B

er
ei

ts
te

llu
ng

 v
on

 M
itt

el
n 

fü
r 

Sc
hu

le
n 

im
 Z

us
am

m
en

ha
ng

 m
it 

St
ra

te
gi

en
 

zu
r D

iff
er

en
zi

er
un

g/
Sa

ni
er

un
g 

un
d 

zu
r 

B
ek

äm
pf

un
g 

de
s S

ch
ul

ab
br

uc
hs

, 2
. d

ie
 

Ä
nd

er
un

g 
de

r P
R

-F
PO

/W
B

E-
V

er
trä

ge
 im

 
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r K

ris
e 

un
d 

3.
 d

ie
 

A
uf

ga
be

n 
de

s C
PM

S 
im

 Z
us

am
m

en
ha

ng
 

m
it 

de
r K

ris
e.

 

13
6 

In
di

vi
du

el
le

 
B

er
at

un
g 

in
 

de
r 

Pf
lic

ht
sc

hu
lb

il
du

ng
 (I

-4
.0

3)
 

T 

Ei
nf

üh
ru

ng
 

ei
ne

s 
ve

rs
tä

rk
te

n 
U

nt
er

st
üt

zu
ng

s
m

ec
ha

ni
sm

us
 

fü
r b

ed
ür

fti
ge

 
St

ud
ie

re
nd

e 

 

Sc
hu

le
n 

(u
nd

 
C

PM
S)

, d
ie

 
U

nt
er

st
üt

zu
ng

 
un

d 
C

oa
ch

in
g 

er
ha

lte
n 

0 
53

1 
Q

4 
20

22
 

B
er

ei
ts

te
llu

ng
 z

us
ät

zl
ic

he
r R

es
so

ur
ce

n 
(z

. B
. L

eh
rk

rä
fte

, E
rz

ie
he

r, 
Pe

rs
on

al
 fü

r 
ps

yc
ho

lo
gi

sc
he

 U
nt

er
st

üt
zu

ng
) z

ur
 

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 v

on
 5

31
 S

ch
ul

en
/C

PM
S 

au
f 

de
r G

ru
nd

la
ge

 d
es

 e
rm

itt
el

te
n 

B
ed

ar
fs

. 

13
7 

D
ig

ita
le

 
W

en
de

 fü
r 

B
rü

ss
el

er
 

Sc
hu

le
n 

(I
-

4.
05

) 

T 

A
us

st
at

tu
ng

 d
er

 
Sc

hu
le

n/
Ei

nr
ic

h
tu

ng
en

 m
it 

ge
ei

gn
et

en
 IK

T-
G

er
ät

en
 u

nd
 -

In
fr

as
tru

kt
ur

en
 

zu
r 

V
er

be
ss

er
un

g 
de

r 
G

es
am

tle
is

tu
ng

 
de

r 
B

ild
un

gs
sy

st
em

e 

 

In
 S

ch
ul

en
 

in
st

al
lie

rte
 

IK
T-

G
er

ät
e 

un
d 

W
LA

N
-

H
ot

sp
ot

s 

90
0 

2 
20

0 
Q

4 
20

21
 

In
 d

en
 B

rü
ss

el
er

 S
ch

ul
en

 w
er

de
n 

22
00

 IK
T-

G
er

ät
e 

(L
ap

to
ps

, T
ab

le
ts

, i
nt

er
ak

tiv
e 

A
rm

at
ur

en
br

et
te

r)
 u

nd
 W

IF
I-

Zu
ga

ng
sp

un
kt

e 
in

st
al

lie
rt.

 D
ie

 V
er

te
ilu

ng
 

ric
ht

et
 si

ch
 n

ac
h 

de
n 

B
ed

ür
fn

iss
en

 d
er

 
Sc

hu
le

n 
(m

it 
Sc

hw
er

pu
nk

t a
uf

 S
ch

ul
en

 m
it 

ei
ne

m
 n

ie
dr

ig
er

en
 so

zi
oö

ko
no

m
is

ch
en

 
In

de
x)

. 

www.parlament.gv.at



  

88
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

E
ta

pp
en

zi
e

l/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 
Q

ua
lit

at
iv

e 
In

di
ka

to
re

n 
(f

ür
 E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 
(f

ür
 Z

ie
le

) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 

M
aß

ei
nh

ei
t 

A
us

ga
ng

sl
ag

e 
 

Z
ie

l  
V

ie
rt

el
 

Ja
hr

e 

13
8 

D
ig

ita
le

 
W

en
de

 fü
r 

B
rü

ss
el

er
 

Sc
hu

le
n 

(I
-

4.
05

) 

T 

A
us

st
at

tu
ng

 d
er

 
Sc

hu
le

n 
m

it 
IK

T-
G

er
ät

en
 

un
d 

W
LA

N
-

Zu
ga

ng
sp

un
kt

e
n 

 

 

IK
T-

G
er

ät
e 

un
d 

W
LA

N
-

Zu
ga

ng
sp

un
kt

e 

2 
20

0 
3 

50
0 

Q
4 

20
24

 

35
00

 IK
T-

G
er

ät
e 

un
d 

W
LA

N
-

Zu
ga

ng
sp

un
kt

e 
w

er
de

n 
in

 B
rü

ss
el

er
 

Sc
hu

le
n 

be
re

itg
es

te
llt

. 

 

www.parlament.gv.at



  

89 

K. KOMPONENTE 4.2: AUSBILDUNG UND BESCHÄFTIGUNG SCHUTZBEDÜRFTIGER GRUPPEN 

Die im Rahmen dieser Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans vorgeschlagenen 
Maßnahmen zielen darauf ab, die soziale und arbeitsmarktpolitische Integration schutzbedürftiger 
Gruppen, darunter Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, Menschen mit Behinderungen, 
Häftlinge und Menschen, die von digitaler Ausgrenzung bedroht sind, zu stärken. Mehrere der 
Maßnahmen zielen darauf ab, die digitale Inklusion zu fördern und den Zugang zu grundlegenden 
Diensten wie elektronischen Behördendiensten zu verbessern, indem die Bereitstellung digitaler 
Ausrüstung mit Schulungen zu digitalen Kompetenzen kombiniert wird. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.2 zur Stärkung der 
Arbeitsmarktintegration schutzbedürftiger Gruppen und der länderspezifischen Empfehlung 2020.2 
zur Abmilderung der beschäftigungspolitischen und sozialen Auswirkungen der Krise bei. 

K.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform R-4.04: „Bekämpfung von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt“ des Föderalstaats 

Die Reform zielt auf die Bekämpfung von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt ab und umfasst 1) 
die Verbesserung des Regelungsrahmens für Diskriminierungstests, 2) die Veröffentlichung eines 
Gesetzes zur Einrichtung einer Abteilung innerhalb des Föderalen Öffentlichen Dienstes für 
Beschäftigung, Arbeit und sozialen Dialog, die für die Überwachung der Vielfalt und die Erstellung 
sektoraler Merkblätter in Bezug auf die Beschäftigungsstruktur der einzelnen Tätigkeitsbereiche 
zuständig ist, und 3) Schulungen für die Sozialrechtsüberwachungsdienste des Föderalen 
Öffentlichen Dienstes für Beschäftigung, Arbeit und sozialen Dialog, um die Wirksamkeit von 
Diskriminierungstests zu verbessern. Der angepasste Rechtsrahmen für die Prüfung von 
Diskriminierungen tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
Reform R-4.05: „Requalifizierungsstrategie“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Die Reform zielt darauf ab, die nachhaltige Integration benachteiligter Gruppen in den Arbeitsmarkt 
zu fördern. Diese Reform besteht aus dem Inkrafttreten von Rechtsakten und der Aufnahme 
strategischer Indikatoren in den Verwaltungsvertrag 2023-2027 von Actiris. 
Reform R-4.06: „Ein integrativer Arbeitsmarkt“ der Flämischen Gemeinschaft 

Die Reform zielt auf die Integration benachteiligter Gruppen in den Arbeitsmarkt ab und besteht aus 
1) der Überarbeitung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Integration von Migranten in den 
Arbeitsmarkt und 2) Nachträgen zu Nichtdiskriminierung und Inklusion, die zu 
Sektorvereinbarungen hinzugefügt werden. Die Durchführung der Reform muss bis zum 31. 
Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Investition I-4.07 „Requalifizierungsstrategie“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Die Investition zielt darauf ab, die nachhaltige Integration benachteiligter Gruppen in den 
Arbeitsmarkt zu fördern. Es umfasst 1) die Einführung einer systematischen Bewertung der 
Sprachkenntnisse und digitalen Kompetenzen von Arbeitsuchenden, 2) die Bereitstellung von 
„Notkinderbetreuung“ für Eltern, die eingestellt wurden oder eine Schulung absolvieren, und 3) die 
Unterstützung von Projekten der sozialen Innovation.  
Investition I-4.08: „E-Inclusion for Belgium“ des Föderalstaats 

Ziel der Investition ist die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Integration benachteiligter 
Gruppen in die Gesellschaft durch Verbesserung ihrer digitalen Kompetenzen. Die Investition besteht 
aus einer Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen zur Förderung der digitalen 
Inklusion benachteiligter Gruppen. Die Projekte zielen entweder darauf ab, 1) schutzbedürftige 
Zielgruppen dafür zu sensibilisieren, sich mit den einschlägigen IKT vertraut zu machen, um ihre 
persönliche Situation zu verbessern und die soziale Integration zu stärken, 2) die digitalen 
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Kompetenzen schutzbedürftiger Zielgruppen zu verbessern, um ihre persönliche Situation zu 
verbessern und die soziale Integration zu stärken, oder 3) die digitalen Kompetenzen der Betreuer 
schutzbedürftiger Zielgruppen zu verbessern. Die Durchführung der Investition muss bis zum 30. 
Juni 2024 abgeschlossen sein. 
Investition I-4.09 „Digitale Plattform für Gefangene“ des Föderalstaats 

Ziel der Investition ist die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Integration von Häftlingen in 
die Gesellschaft durch digitale Dienste. Die Investition besteht in der Einführung einer digitalen 
Plattform in Gefängnissen, einschließlich digitaler Module im Zusammenhang mit digitaler 
Kommunikation, E-Learning, Übersetzung und Enzyklopädie. 
Investition I-4.10: „Geschlecht und Arbeit“ des Föderalstaats 

Ziel der Investition ist es, die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auf dem Arbeitsmarkt zu 
analysieren und die Eingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt zu fördern. Die Investition besteht 
in der Veröffentlichung einer Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen zur Integration 
schutzbedürftiger Frauen in den Arbeitsmarkt. Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. 
Dezember 2024 abgeschlossen sein. 
Investition I-4.11: „Digibanks“ der Flämischen Region 

Ziel der Investition ist die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Integration benachteiligter 
Gruppen durch die Förderung ihrer digitalen Inklusion auf kommunaler Ebene. Die Investition 
besteht in 1) der Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu digitalen Technologien, 2) der 
Bereitstellung von Schulungen und Wissensaustausch zur Stärkung der digitalen Kompetenzen und 
3) der Bereitstellung eines digitalen Zugangs zu essenziellen Dienstleistungen. Die Durchführung der 
Investition muss bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein.

www.parlament.gv.at



  

91
 

 K
.2

. 
 E

ta
pp

en
zi

el
e,

 Z
ie

lw
er

te
, 

In
di

ka
to

re
n 

un
d 

Z
ei

tp
la

n 
fü

r 
di

e 
Ü

be
rw

ac
hu

ng
 u

nd
 D

ur
ch

fü
hr

un
g 

de
r 

ni
ch

t 
rü

ck
za

hl
ba

re
n 

fin
an

zi
el

le
n 

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 

Fo
lg

. 
A

nm
.: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 

od
er

 
In

ve
st

iti
on

) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

(f
ür

 Z
ie

le
) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 

M
aß

ei
nh

ei
t 

A
us

ga
ng

sl
ag

e 
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

13
9 

U
m

sc
hu

lu
ng

s
st

ra
te

gi
e 

(R
-

4.
05

) 
M

 

R
ec

ht
sa

kt
e 

zu
r 

Fö
rd

er
un

g 
de

r 
Ei

ng
lie

de
ru

ng
 

be
na

ch
te

ili
gt

er
 

G
ru

pp
en

 in
 d

en
 

A
rb

ei
ts

m
ar

kt
 

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 
vo

n 
R

ec
ht

sa
kt

en
 

im
 A

m
ts

bl
at

t 
 

 
 

Q
4 

20
24

 

In
kr

af
ttr

et
en

 v
on

 R
ec

ht
sa

kt
en

 (1
) z

ur
 

Ei
nf

üh
ru

ng
 e

in
er

 sy
st

em
at

is
ch

en
 

B
ew

er
tu

ng
 d

er
 d

ig
ita

le
n 

un
d 

sp
ra

ch
lic

he
n 

K
om

pe
te

nz
en

 v
on

 
A

rb
ei

ts
uc

he
nd

en
 u

nd
 (2

) z
ur

 
Ei

nf
üh

ru
ng

 e
in

es
 B

on
us

 fü
r 

A
rb

ei
tg

eb
er

 b
ei

 d
er

 E
in

st
el

lu
ng

 v
on

 
A

rb
ei

ts
uc

he
nd

en
 m

it 
B

eh
in

de
ru

ng
en

. 
St

ra
te

gi
sc

he
 In

di
ka

to
re

n 
w

ie
 d

ie
 

A
us

st
ie

gs
qu

ot
e 

(ta
ux

 d
e 

so
rt

ie
 v

er
s 

l’e
m

pl
oi

), 
fü

r d
ie

 A
ct

iri
s, 

B
ru

xe
lle

s 
Fo

rm
at

io
n 

un
d 

V
D

A
B

 B
ru

ss
el

 
ge

m
ei

ns
am

 v
er

an
tw

or
tli

ch
 si

nd
, i

n 
de

n 
V

er
w

al
tu

ng
sv

er
tra

g 
20

23
-2

02
7 

vo
n 

A
ct

iri
s a

uf
zu

ne
hm

en
; 

14
0 

B
ek

äm
pf

un
g 

vo
n 

D
is

rim
in

a-
tio

n 
au

f d
em

 
A

rb
ei

ts
m

ar
kt

 
(R

-4
.0

4)
 

M
 

A
ng

ep
as

st
er

 
R

ec
ht

sr
ah

m
en

 u
nd

 
ve

rb
es

se
rte

 
A

nw
en

du
ng

 
di

sk
rim

in
ie

re
nd

er
 

Te
st

s 

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 
de

s a
ng

ep
as

st
en

 
R

ec
ht

sr
ah

m
en

s 
im

 A
m

ts
bl

at
t 

 
 

 
Q

4 
20

23
 

(1
) V

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
 d

es
 a

ng
ep

as
st

en
 

R
ec

ht
sr

ah
m

en
s f

ür
 d

is
kr

im
in

ie
re

nd
e 

Te
st

s i
m

 A
m

ts
bl

at
t (

A
rti

ke
l 4

2/
1 

So
zi

al
st

ra
fg

es
et

zb
uc

h)
, 2

) 
V

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
 e

in
es

 G
es

et
ze

s i
m

 
A

m
ts

bl
at

t z
ur

 E
in

ric
ht

un
g 

ei
ne

r 
A

bt
ei

lu
ng

 in
ne

rh
al

b 
de

s F
Ö

D
 

B
es

ch
äf

tig
un

g,
 A

rb
ei

t u
nd

 so
zi

al
er

 
D

ia
lo

g,
 d

ie
 fü

r d
ie

 Ü
be

rw
ac

hu
ng

 d
er

 
V

ie
lfa

lt 
un

d 
di

e 
Er

st
el

lu
ng

 se
kt

or
al

er
 

M
er

kb
lä

tte
r i

n 
B

ez
ug

 a
uf

 d
ie

 
B

es
ch

äf
tig

un
gs

st
ru

kt
ur

 d
er

 e
in

ze
ln

en
 

www.parlament.gv.at



  

92
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 

od
er

 
In

ve
st

iti
on

) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

(f
ür

 Z
ie

le
) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 

M
aß

ei
nh

ei
t 

A
us

ga
ng

sl
ag

e 
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

Tä
tig

ke
its

be
re

ic
he

 z
us

tä
nd

ig
 is

t, 
un

d 
3)

 
Sc

hu
lu

ng
 fü

r d
ie

 so
zi

al
re

ch
tli

ch
en

 
K

on
tro

lld
ie

ns
te

 d
es

 F
öd

er
al

en
 

Ö
ff

en
tli

ch
en

 D
ie

ns
te

s B
es

ch
äf

tig
un

g,
 

A
rb

ei
t u

nd
 so

zi
al

er
 D

ia
lo

g,
 u

m
 d

ie
 

W
irk

sa
m

ke
it 

di
sk

rim
in

ie
re

nd
er

 T
es

ts
 

zu
 v

er
be

ss
er

n.
 

14
1 

Ei
n 

in
te

gr
at

iv
er

 
A

rb
ei

ts
m

ar
kt

 
(R

-4
.0

6)
 

T 

A
bs

ch
lu

ss
 

se
kt

or
sp

ez
ifi

sc
he

r 
N

ic
ht

di
sk

rim
in

ie
r

un
gs

m
aß

na
hm

en
 

 
B

ra
nc

he
n 

0 
37

 

1.
 

Q
U

A
R

T
A

L 
20

23
 

(1
) I

nk
ra

ftt
re

te
n 

de
s ü

be
ra

rb
ei

te
te

n 
flä

m
is

ch
en

 In
te

gr
at

io
ns

de
kr

et
s z

ur
 

Fö
rd

er
un

g 
de

r I
nt

eg
ra

tio
n 

vo
n 

M
ig

ra
nt

en
 in

 d
en

 A
rb

ei
ts

m
ar

kt
; (

2)
 3

7 
B

ra
nc

he
n 

se
tz

en
 A

kt
io

ns
pl

än
e 

zu
r 

N
ic

ht
di

sk
rim

in
ie

ru
ng

 u
m

 (s
ie

he
 

A
dd

en
da

 N
ic

ht
di

sk
rim

in
ie

ru
ng

 u
nd

 
In

kl
us

io
n 

20
21

-2
02

2)
. D

ie
 fl

äm
is

ch
e 

R
eg

ie
ru

ng
 b

ew
er

te
t d

ie
 U

m
se

tz
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

se
kt

or
al

en
 A

kt
io

ns
pl

än
e.

 

14
3 

U
m

sc
hu

lu
ng

s
st

ra
te

gi
e 

(I
-

4.
07

) 
M

 

G
ew

äh
ru

ng
 v

on
 

Fi
na

nz
hi

lfe
n 

im
 

Zu
sa

m
m

en
ha

ng
 

m
it 

In
iti

at
iv

en
 fü

r 
so

zi
al

e 
In

no
va

tio
n 

Sc
hr

ift
lic

he
 

B
en

ac
hr

ic
ht

ig
un

g 
er

fo
lg

re
ic

he
r 

B
ew

er
be

r ü
be

r 
di

e 
A

uf
tra

gs
ve

rg
ab

e 

 
 

 
Q

2 
20

23
 

G
ew

äh
ru

ng
 v

on
 F

in
an

zh
ilf

en
 d

ur
ch

 d
ie

 
öf

fe
nt

lic
he

n 
A

rb
ei

ts
ve

rw
al

tu
ng

en
 fü

r 
In

iti
at

iv
en

 z
ur

 so
zi

al
en

 In
no

va
tio

n.
 

14
4 

U
m

sc
hu

lu
ng

s
st

ra
te

gi
e 

(I
-

4.
07

) 
T 

B
er

at
un

g 
vo

n 
A

rb
ei

ts
uc

he
nd

en
 

in
 B

ez
ug

 a
uf

 
Sp

ra
ch

ke
nn

tn
is

se
 

un
d 

di
gi

ta
le

 
K

om
pe

te
nz

en
 

 
A

rb
ei

ts
su

ch
en

d
e 

0 
6 

00
0 

Q
4 

20
24

 

60
00

 A
rb

ei
ts

uc
he

nd
e 

ha
be

n 
vo

n 
de

r 
B

er
at

un
g 

zu
 d

ig
ita

le
n 

K
om

pe
te

nz
en

 
un

d 
Sp

ra
ch

ke
nn

tn
is

se
n,

 e
in

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

Sc
hu

lu
ng

sb
er

at
un

g,
 p

ro
fit

ie
rt.

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74491&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202023;Code:AL;Nr:2023&comp=AL%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74491&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202023;Code:AL;Nr:2023&comp=AL%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74491&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202023;Code:AL;Nr:2023&comp=AL%7C2023%7C


  

93
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 

od
er

 
In

ve
st

iti
on

) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

(f
ür

 Z
ie

le
) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 

M
aß

ei
nh

ei
t 

A
us

ga
ng

sl
ag

e 
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

14
6 

D
ig

ita
le

 
In

te
gr

at
io

n 
fü

r B
el

gi
en

 
(I

-4
.0

8)
 

T 
G

ew
äh

ru
ng

 v
on

 
Zu

sc
hü

ss
en

 
 

Fi
na

nz
hi

lfe
n 

ge
w

äh
rt 

0 
15

 
Q

2 
20

24
 

G
ew

äh
ru

ng
 v

on
 1

5 
Fi

na
nz

hi
lfe

n 
fü

r 
Pr

oj
ek

te
, d

ie
 d

en
 K

rit
er

ie
n 

de
r 

A
uf

fo
rd

er
un

g 
zu

r E
in

re
ic

hu
ng

 v
on

 
Pr

oj
ek

tv
or

sc
hl

äg
en

 „
E-

IN
C

LU
SI

O
N

 
FO

R
 B

EL
G

IU
M

“ 
en

ts
pr

ec
he

n,
 d

ur
ch

 
di

e 
zu

st
än

di
ge

 S
te

lle
 u

nd
 d

ie
 P

PS
 

„S
oz

ia
le

 In
te

gr
at

io
n“

. D
ie

 P
ro

je
kt

e 
zi

el
en

 d
ar

au
f a

b,
 1

) s
ch

ut
zb

ed
ür

fti
ge

 
Zi

el
gr

up
pe

n 
da

fü
r z

u 
se

ns
ib

ili
si

er
en

, 
si

ch
 m

it 
de

n 
ei

ns
ch

lä
gi

ge
n 

IK
T 

ve
rtr

au
t 

zu
 m

ac
he

n,
 u

m
 ih

re
 p

er
sö

nl
ic

he
 

Si
tu

at
io

n 
zu

 v
er

be
ss

er
n 

un
d 

di
e 

so
zi

al
e 

In
te

gr
at

io
n 

zu
 st

är
ke

n,
 2

) d
ie

 d
ig

ita
le

n 
K

om
pe

te
nz

en
 sc

hu
tz

be
dü

rf
tig

er
 

Zi
el

gr
up

pe
n 

zu
 v

er
be

ss
er

n,
 u

m
 ih

re
 

pe
rs

ön
lic

he
 S

itu
at

io
n 

zu
 v

er
be

ss
er

n 
un

d 
di

e 
so

zi
al

e 
In

te
gr

at
io

n 
zu

 st
är

ke
n,

 
un

d 
3)

 d
ie

 d
ig

ita
le

n 
K

om
pe

te
nz

en
 d

er
 

B
et

re
ue

r s
ch

ut
zb

ed
ür

fti
ge

r Z
ie

lg
ru

pp
en

 
zu

 v
er

be
ss

er
n.

 

14
7 

D
ig

ita
le

 
Pl

at
tfo

rm
 fü

r 
H

äf
tli

ng
e 

(I
-

4.
09

) 

T 
Ei

nf
üh

ru
ng

 e
in

er
 

di
gi

ta
le

n 
Pl

at
tfo

rm
 

 
G

ef
än

gn
is

se
 

0 
36

 
Q

2 
20

26
 

Ei
nf

üh
ru

ng
 e

in
er

 d
ig

ita
le

n 
Pl

at
tfo

rm
, 

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
di

gi
ta

le
r M

od
ul

e,
 in

 3
6 

G
ef

än
gn

is
se

n 
im

 Z
us

am
m

en
ha

ng
 m

it 
di

gi
ta

le
r K

om
m

un
ik

at
io

n,
 E

-L
ea

rn
in

g,
 

Ü
be

rs
et

zu
ng

 u
nd

 E
nz

yk
lo

pä
di

e.
 

14
8 

G
es

ch
le

ch
t 

un
d 

A
rb

ei
t (

I-
4.

10
) 

T 

U
nt

er
ze

ic
hn

un
g 

de
r 

Fi
na

nz
hi

lfe
ve

re
in

b
ar

un
ge

n 

 
Fi

na
nz

hi
lfe

n 
0 

18
 

Q
4 

20
24

 

U
nt

er
ze

ic
hn

un
g 

vo
n 

18
 

Fi
na

nz
hi

lfe
ve

re
in

ba
ru

ng
en

 im
 

A
ns

ch
lu

ss
 a

n 
di

e 
A

uf
fo

rd
er

un
g 

zu
r 

Ei
nr

ei
ch

un
g 

vo
n 

Pr
oj

ek
tv

or
sc

hl
äg

en
 

„B
ro

t u
nd

 R
os

en
“.

 

www.parlament.gv.at



  

94
 

 

Fo
lg

. 
A

nm
.: 

V
er

bu
nd

en
e 

M
aß

na
hm

e 
(R

ef
or

m
 

od
er

 
In

ve
st

iti
on

) 

E
ta

pp
en

zi
el

/Z
ie

lw
er

t 
N

am
en

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

Q
ua

lit
at

iv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(f
ür

 
E

ta
pp

en
zi

el
e)

 

(f
ür

 Z
ie

le
) 

V
or

lä
uf

ig
er

 
Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
  

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

E
ta

pp
en

zi
el

e 
un

d 
Z

ie
lw

er
te

 

M
aß

ei
nh

ei
t 

A
us

ga
ng

sl
ag

e 
Z

ie
l  

V
ie

rt
el

 
Ja

hr
e 

14
9 

D
ig

ib
an

ke
n 

(I
-4

.1
1)

 
T 

U
nt

er
ze

ic
hn

un
g 

vo
n 

Pa
rtn

er
sc

ha
fte

n 
zu

r F
ör

de
ru

ng
 d

er
 

di
gi

ta
le

n 
In

kl
us

io
n 

 
G

em
ei

nd
en

 
0 

10
0 

Q
4 

20
22

 

U
nt

er
ze

ic
hn

un
g 

ei
ne

r D
ig

ib
an

k-
Pa

rtn
er

sc
ha

ft 
du

rc
h 

10
0 

G
em

ei
nd

en
 in

 
Fl

an
de

rn
 m

it 
de

m
 M

in
is

te
riu

m
 fü

r 
A

rb
ei

t u
nd

 S
oz

ia
lw

irt
sc

ha
ft 

Fl
an

de
rn

s 
m

it 
de

m
 Z

ie
l, 

(1
) e

in
en

 
gl

ei
ch

be
re

ch
tig

te
n 

Zu
ga

ng
 z

u 
di

gi
ta

le
n 

Te
ch

no
lo

gi
en

 z
u 

ge
w

äh
rle

is
te

n;
 2

. 
St

är
ku

ng
 d

er
 d

ig
ita

le
n 

K
om

pe
te

nz
en

 
du

rc
h 

Sc
hu

lu
ng

en
 u

nd
 

W
is

se
ns

au
st

au
sc

h;
 3

. d
ie

 B
es

ch
af

fu
ng

 
de

s d
ig

ita
le

n 
Zu

ga
ng

s z
u 

es
se

nz
ie

lle
n 

D
ie

ns
te

n.
 

www.parlament.gv.at



  

95 
 

L. KOMPONENTE 4.3: SOZIALE INFRASTRUKTUR 

Mit den Maßnahmen im Rahmen dieser Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans 
werden zwei Ziele verfolgt: 

 Erhöhung des Angebots an Sozialwohnungen zur Bereitstellung menschenwürdiger 
Wohnbedingungen für schutzbedürftige Gruppen (Obdachlose, Menschen mit 
Behinderungen oder Verlust der Autonomie) im Rahmen einer 
Deinstitutionalisierungsstrategie; 

 Verbesserung der frühkindlichen Kinderbetreuung, insbesondere für schutzbedürftige 
Haushalte in Wallonien, darunter Frauen und Alleinerziehende mit niedrigem 
Einkommen. 

Diese Komponente zielt darauf ab, schutzbedürftigen Gruppen eine Infrastruktur zur Verfügung zu 
stellen, um ihre Integration in den Arbeitsmarkt und allgemein in die Gesellschaft zu erleichtern. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.2 zu Negativanreizen 
für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und zur Stärkung der Arbeitsmarktintegration 
schutzbedürftiger Gruppen und zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2020.2 zur 
Abmilderung der beschäftigungspolitischen und sozialen Auswirkungen der Krise bei. 

L.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition I-4.12: „Entwicklung von Sozialwohnungen und Wohnraum für schutzbedürftige 
Personen“ der Wallonischen Region  
Diese Investition zielt darauf ab, die Zahl der Wohneinheiten öffentlicher Versorgungsbetriebe 
(Niedrigmietwohnungen, inklusives und solidarisches Wohnen sowie Unterkünfte für 
einkommensschwache Gruppen) zu erhöhen. Die Investition besteht in der Schaffung von 
Wohneinheiten öffentlicher Versorgungseinrichtungen und der Ausstattung von Wohnungen 
schutzbedürftiger Personen mit Fernbetreuungsboxen.  

Investition I-4.13: „Schaffung und Renovierung der Infrastruktur für die frühkindliche Betreuung“ 
der Wallonischen Region 

Ziel der Investition ist es, die frühkindliche Betreuung in der Wallonischen Region zu verbessern. 
Die Investition besteht in der Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen.  
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M. KOMPONENTE 4.4: ENDE DER LAUFBAHN UND RUHEGEHÄLTER 

Diese Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, eine politische 
Antwort auf die Herausforderungen des Rentensystems im Hinblick auf soziale Angemessenheit und 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu geben. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.1 bei, um die 
Tragfähigkeit des Rentensystems zu gewährleisten. 

M.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform R-4.07: „Ende der Berufslaufbahn und Ruhegehälter“ des föderalen Staats 

Diese Reform zielt darauf ab, 1) das Rentensystem zukunftssicher zu machen, 2) die finanzielle 
Tragfähigkeit des Systems der sozialen Sicherheit und der öffentlichen Finanzen zu verbessern, 3) 
die Solidaritätsrolle des Rentensystems zu stärken, 4) den „Versicherungsgrundsatz“ zu stärken, 5) 
einen „Geschlechtertest“ einzuführen, 6) die Konvergenz zwischen und innerhalb der verschiedenen 
Rentensysteme sicherzustellen und 7) die Effizienz der mit Renten befassten Verwaltungsdienste zu 
verbessern. Die Rechtsvorschriften zur Reform des Rentensystems werden angenommen, wobei für 
bestimmte Bestimmungen angemessene Übergangsfristen vorgesehen werden können. 
Um die Interessenträger einzubeziehen, plant die Bundesregierung, 2021 eine Konferenz zum Thema 
Beschäftigung zu organisieren, deren Schwerpunkt auf den „Laufbahnenden“ liegt. 
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N. KOMPONENTE 5.1: AUSBILDUNG UND ARBEITSMARKT 

Diese Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans besteht aus Maßnahmen, die darauf 
abzielen, die Beschäftigungsquote zu erhöhen und gleichzeitig einen integrativen Arbeitsmarkt zu 
gewährleisten. Die Maßnahmen bestehen darin, die Arbeitskräfte mit Kompetenzen auszustatten, die 
dem aktuellen und künftigen Arbeitsmarktbedarf entsprechen, einschließlich des ökologischen und 
des digitalen Wandels, und die Erwerbsbeteiligung durch Schulungen, Aktivierungsmaßnahmen und 
Coaching zu erhöhen, aber auch durch die Bekämpfung von Beschäftigungsfallen und dafür, dass 
Arbeit sich lohnt. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.2 zur Verringerung 
des Missverhältnisses zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage und der länderspezifischen 
Empfehlung 2020.2 zur Abmilderung der beschäftigungs- und sozialpolitischen Auswirkungen der 
Krise bei. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

N.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition I-5.01 „A6K/E6K Digitale und technologische Innovationen und Trainingszentren“ der 
Wallonischen Region 

Die Maßnahme zielt darauf ab, digitale und technologische Innovation und Bildung zu fördern. Die 
Investition besteht in der Renovierung und dem Bau von Gebäuden, in denen die Zentren A6K und 
E6K untergebracht sind. 

Investition I-5.02: „EU Biotech Campus“ der Wallonischen Region 

Die Maßnahme zielt darauf ab, strategische und wirtschaftliche Sektoren in Wallonien wie 
Biotechnologie, Reindustrialisierung oder Verteidigung durch fortschrittliche und digitale 
Schulungsprogramme zu unterstützen. Die Maßnahme umfasst den Bau und die Ausrüstung eines 
EU-Biotech-Campus in Wallonien.  

Investition I-5.03 „Modernisierung der Ausbildungsinfrastruktur“ der Wallonischen Region 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die Kompetenzentwicklung in Wallonien zu unterstützen. Die 
Maßnahme umfasst den Bau, die Renovierung und/oder die Ausrüstung von Gebäuden für 
Ausbildungs- und Arbeitsvermittlungsdienste. 

Investition I-5.04 „Lern- und Karriereoffensive“ der Flämischen Region 

Die Maßnahme zielt darauf ab, Ausbildung und lebenslanges Lernen zu fördern. Die Maßnahme 
besteht in der Unterstützung von Unternehmen bei Kompetenzprüfungen, Innovationsstrategien und 
Schulungen.  

Investition I-5.05: „Strategie zur Wiederbelebung des Arbeitsmarktes“ der Region Brüssel-
Hauptstadt 

Ziel der Maßnahme ist die Umsetzung einer Strategie zur Erholung des Arbeitsmarktes in der Region 
Brüssel-Hauptstadt. Die Maßnahme besteht in der Unterstützung von Arbeitsuchenden oder 
Arbeitnehmern in Form von Schulungen, Screenings oder Tests.  

Investition I-5.06: „Digitale Kompetenzen“ der Flämischen Region 
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Die Maßnahme zielt darauf ab, den digitalen Wandel in Flandern zu fördern. Die Maßnahme besteht 
darin, Bürgern, Arbeitgebern und Partnern der flämischen öffentlichen Arbeitsverwaltung (VDAB) 
digitale Instrumente und Dienste zur Verfügung zu stellen.  

Investition I-5.07: „Digitales lebenslanges Lernen“ der Wallonischen Region 

Die Investitionsmaßnahme zielt darauf ab, die digitale Ausbildung in Wallonien zu stärken. Die 
Maßnahme besteht darin, für digitale Schulungen ausgestattete Gebäude zu bauen, zu renovieren oder 
im Rahmen einer langfristigen Immobiliennutzungsvereinbarung an den Begünstigten zu übertragen.  

Reform R-5.01: „Begrenzung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf und verbesserte 
degressive Struktur der Leistungen bei Arbeitslosigkeit“ des Föderalstaats 

Die Reformmaßnahme umfasst zwei Komponenten: Inkrafttreten des Rechtsakts, mit dem i) die 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit auf höchstens 24 Monate begrenzt werden und ii) die degressive 
Struktur der Leistungen bei Arbeitslosigkeit verbessert wird.  

Reform R-5.03: „Lernkonto“ des Föderalstaats 

Die Reformmaßnahme besteht aus drei Teilen. Die Maßnahme zielt darauf ab, i) jedem Arbeitnehmer 
ein individuelles Recht auf Weiterbildung zu gewähren, II) steuerliche Vergünstigungen für 
Unternehmen zu entwickeln, die den Arbeitnehmern mehr Ausbildungsstunden anbieten, als bereits 
gesetzlich vorgesehen sind, und iii) in Absprache mit den föderalen Einheiten Hindernisse für die 
Teilnahme von Arbeitnehmern in vorübergehender Arbeitslosigkeit an Weiterbildungsmaßnahmen 
zu beseitigen. Die Durchführung der Reform muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. 
Um jedem Arbeitnehmer ein individuelles Recht auf Weiterbildung zu gewähren (i), ist eine 
Änderung des Gesetzes vom 5. März 2017 über praktikable und handhabbare Arbeit vorgesehen. 
Nach den geltenden Rechtsvorschriften muss auf branchenübergreifender Ebene sichergestellt 
werden, dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf durchschnittlich fünf Fortbildungstage (oder die 
entsprechende Stundenzahl) pro Jahr hat. Ziel der Reform ist es, vor Ende der Wahlperiode für jeden 
Mitarbeiter ein individuelles Recht auf Fortbildung zu erreichen. Unternehmen mit weniger als 10 
Beschäftigten und Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten bleiben entsprechend, 
vorbehaltlich von Ausnahmen oder Ausnahmen. 
Für ii) die Reform trat gemäß Titel 2 Kapitel 1 Abschnitt 4 des Programmgesetzes vom 20. Dezember 
2020, das am 30. Dezember 2020 im Amtsblatt veröffentlicht wurde, am 1. Januar 2021 in Kraft . 
Steuervergünstigungen bestehen in der Befreiung von der Vorauszahlung der Steuer für 
Arbeitnehmer, die eine mindestens zehntägige Schulung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums 
von 30 Kalendertagen absolviert haben (für Unternehmen mit Schicht- oder Nachtarbeit während 
eines ununterbrochenen Zeitraums von 60 Kalendertagen; bei kleinen Unternehmen beträgt der 
Schwellenwert 5 Tage innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von 75 Kalendertagen). 
Um Hindernisse für die Teilnahme von Arbeitnehmern in vorübergehender Arbeitslosigkeit an 
Weiterbildungsmaßnahmen zu beseitigen, iii) sieht die Reform die Verpflichtung vor, dass 
Arbeitnehmer in lang andauernder oder struktureller vorübergehender Arbeitslosigkeit bei der 
zuständigen regionalen Dienststelle gemeldet sein müssen. 
Die Änderung des Gesetzes vom 5. März 2017 über die durchführbare und handhabbare Arbeit tritt 
am 1. Januar 2022 in Kraft. 

Reform R-5.04: „Lebenslanges Lernen“ der Flämischen Gemeinschaft 

Die Reformmaßnahme ebnet den Weg zu einer individuellen Lern- und Karriererechnung, die alle 
Bildungsanreize an einem zentralen Ort deutlich sichtbar macht, damit die Bürger ihre Lernrechte 
und die verfügbare Unterstützung klar erkennen können. Die Sozialpartner und die flämische 
Regierung einigen sich auf ein Strategiepapier, in dem dargelegt wird, wie ein Lern- und 
Laufbahnkonto in Flandern eingeführt werden soll, wobei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, 
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die Transparenz für die Bürger zu erhöhen, schutzbedürftige Gruppen besser zu integrieren und die 
Abstimmung mit der auf föderaler Ebene eingerichteten digitalen Plattform für Lernkonten 
sicherzustellen. Das Visionspapier ist bis zum 30. Juni 2022 vorzulegen. 
Reform R-5.05: „Reform der Unterstützung für Arbeitsuchende in Wallonien“ der Wallonischen 
Region 

Die Reformmaßnahmen zielen darauf ab, die Aktivierung von Arbeitssuchenden in Wallonien 
effizienter zu gestalten, indem das Dekret über Coaching und lösungsorientierte Unterstützung für 
Arbeitsuchende angepasst wird. Die neue Coaching und lösungsorientierte Unterstützung für 
Arbeitsuchende zielt darauf ab, alle Arbeitsuchenden zu unterstützen, alle verfügbaren Informationen 
zu nutzen, Kompetenzen bei der Registrierung zu überprüfen und die Zusammenarbeit zwischen der 
wallonischen öffentlichen Arbeitsverwaltung (Forem) und den Unterstützungspartnern zu 
optimieren. Bei der Reform sollen effiziente digitale Instrumente genutzt werden, die es ermöglichen, 
die entfernten und/oder persönlichen beruflichen Laufbahnen für die unabhängigsten 
Arbeitsuchenden zu gestalten und gleichzeitig die persönliche Unterstützung derjenigen zu stärken, 
die am meisten Unterstützung benötigen. Das Dekret über Coaching und lösungsorientierte 
Unterstützung für Arbeitsuchende wird bis zum 30. September 2021 erlassen und tritt zehn Tage nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.
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O. KOMPONENTE 5.2: UNTERSTÜTZUNG DER WIRTSCHAFTSTÄTIGKEIT 

Diese Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, einen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Erholung zu leisten und den Übergang zu einer umweltfreundlicheren und stärker 
digitalisierten Wirtschaft zu erleichtern, indem Ressourcen auf Innovation und Unterstützung 
vielversprechender Sektoren konzentriert werden. Die im Rahmen dieser Komponente 
zusammengefassten Maßnahmen verfolgen drei spezifischere Ziele: 

 Unterstützung der Entwicklung von Aktivitäten, die vielversprechende Möglichkeiten bieten, 
einen Mehrwert für das Gebiet zu schaffen und dessen Wert zu steigern; 

 Förderung und Unterstützung von Forschung und Innovation, um das künftige 
Wirtschaftspotenzial des Landes zu entwickeln und seine Exzellenz und 
Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen; 

 Förderung effizienterer Produktionsverfahren, insbesondere auf der Grundlage neu 
entstehender Technologien. 

Bei dieser Komponente wird den KMU besondere Aufmerksamkeit gewidmet, die den größten Teil 
des Wirtschaftsgefüges Belgiens ausmachen und von der Wirtschaftskrise besonders betroffen sind. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.3 bei, da darin 
gefordert wird, den Schwerpunkt auf Forschung und Innovation sowie auf die Umstellung auf eine 
CO2-arme Wirtschaft und die Energiewende zu legen, sowie zur Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlung 2020.3, in der gefordert wird, die Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern, 
öffentliche Investitionsprojekte vorzuziehen und private Investitionen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Erholung zu fördern. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

O.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition I-5.08: „Nuklearmedizin“ des Föderalstaats 

Mit dieser Investition soll in Zukunft eine ausreichende Verfügbarkeit der Radioisotope 177Lu und 
225Ac in der Nuklearmedizin für die Krebsbehandlung sichergestellt werden. Sie besteht in der 
Unterstützung des Baus der Infrastruktur, die erforderlich ist, um eine größere Versorgung mit 177Lu 
zu gewährleisten, und in der Vorlage eines Berichts, in dem die Durchführbarkeit der Herstellung des 
Radioisotopes 225Ac untersucht wird.  
Investition I-5.10: „FuE: Abfallminimierung beim Abbau“ des Landes 

Mit dieser Investition soll das belgische Fachwissen ausgebaut werden, um die Menge radioaktiver 
Abfälle, die bei der endgültigen Stilllegung von Kernkraftwerken anfallen, so gering wie möglich zu 
halten. Sie besteht im Bau einer Materialaufbereitungsanlage.  
Investition I-5.11: „Stärkung von FuE“ der Flämischen Region 

Diese Investition zielt darauf ab, die Innovation der Wirtschaftsbeteiligten Flanderns durch F & E & 
I zu fördern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf drei Bereichen liegt: Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit und Gesundheit. Es sind zwei verschiedene Achsen vorgesehen. Eine erste Achse 
umfasst FuEuI-Projekte mit Schwerpunkt auf nachhaltigen, digitalen und gesundheitsbezogenen 
Tätigkeiten, an denen Unternehmen oder Einrichtungen beteiligt sind, die sich nicht auf 
Geschäftstätigkeiten konzentrieren (z. B. Krankenhäuser, Universitäten, Forschungszentren). Die 
zweite Achse umfasst die Unterstützung von Unternehmen in den Bereichen F & E & I. 
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Aus der Aufbau- und Resilienzfazilität wird ein Teil der Kosten dieser Investitionen unterstützt. Diese 
Investitionen können auch Unterstützung aus anderen Programmen oder Instrumenten der Union für 
Kosten erhalten, die nicht aus der Aufbau- und Resilienzfazilität unterstützt werden. 
Investition I-5.12: „Verlagerung von Lebensmitteln und Entwicklung von Logistikplattformen“ der 
Wallonischen Region 

Mit dieser Investition soll die Entwicklung des Agrarsektors unterstützt werden. Sie besteht in der 
Schaffung kleinerer Infrastrukturen zur Unterstützung der Lebensmittelketten und dem Bau von zwei 
Logistik-Drehkreuzen mit Infrastruktur für erneuerbare Energien und dem Bau kritischer 
Infrastrukturen. 
Investition I-5.13: „Digitalisierung des wallonischen Tourismussektors“ der Wallonischen Region 

Ziel dieser Investition ist die Digitalisierung der Tourismusbranche in der Wallonischen Region. Ziel 
des Projekts ist es, die Online-Präsenz von Tourismusunternehmen zu unterstützen.  

Investition I-5.19: Kapitalzuführung für Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) zur 
Unterstützung von Biotechnologieunternehmen 

Diese Maßnahme zielt darauf ab, das Wachstumspotenzial der Wirtschaft in Belgien oder einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu fördern, indem die Höhe der verfügbaren 
öffentlichen Unterstützung strukturell angepasst wird, um Marktversagen und Ineffizienzen innerhalb 
der Wirtschaft zu beheben. Die Maßnahme besteht in einer Kapitalzuführung in Höhe von 39821020 
EUR für Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). 

PMV beschließt eine neue Anlagepolitik für die Verwendung des zusätzlichen Eigenkapitals. Die 
Anlagepolitik umfasst folgende Elemente: 

a. eine Beschreibung des von PMV angebotenen Finanzprodukts, d. h. einer 
Kapitalbeteiligung, möglicherweise in Form von Eigenkapital, Wandeldarlehen, 
Quasi-Eigenkapital, hybriden Fremdkapitalinstrumenten wie stark nachrangigen 
Darlehen mit Gewinnbeteiligungen, Gesellschafterdarlehen, Gesellschaftergarantien, 
Mezzanine-Finanzierungen, Risikokapitaldarlehen, Optionsscheinen oder anderen 
Formen von Equity-Kickern, die ein eigenkapitalähnliches Risiko bieten;  

b. die voraussichtliche Art der förderfähigen Endbegünstigten von PMV, d. h. 
Unternehmen, die im Bereich der Biotechnologie, einschließlich der roten und grünen 
Biotechnologie, tätig sind; 

c. die angestrebte Laufzeit der Investitionen von PMV liegt zwischen 5 und 15 Jahren;  
d. PMV verwendet für das zusätzliche Eigenkapital dasselbe Prüf- und Kontrollsystem, 

das von der Kommission gemäß Artikel 157 der Verordnung (EU, Euratom) 
2024/2509 positiv bewertet wurde.  

Die Anlagepolitik schreibt vor, dass Finanzprodukte, die durch das zusätzliche Eigenkapital 
unterstützt werden, dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gemäß den 
technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen müssen. Die Anlagepolitik schließt insbesondere 
die folgende Liste von Tätigkeiten und Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: I) Tätigkeiten 
und Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter 
Nutzung4, ii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), 

 
4 Ausgenommen a) Vermögenswerte und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie die damit 
verbundene Erdgas nutzende Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Verwendung fossiler 
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mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen 
Richtwerten liegen,5 iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, 
Verbrennungsanlagen6 und Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung7. Darüber hinaus 
schließt die Investitionspolitik im Falle der allgemeinen Unterstützung von Unternehmen 
Unternehmen Unternehmen aus, die einen wesentlichen Schwerpunkt8 in den folgenden Sektoren 
haben: I) Energieerzeugung auf der Grundlage fossiler Brennstoffe und damit verbundene 
Tätigkeiten9; energieintensive und/oder CO2 -intensive Industrien10; III) Herstellung, Vermietung 
oder Verkauf umweltschädlicher Fahrzeuge11; IV) Abfallsammlung, -behandlung und -entsorgung12, 
v) Verarbeitung von Kernbrennstoffen, Erzeugung von Kernenergie. Darüber hinaus setzt die 
Investitionspolitik voraus, dass die Endbegünstigten die einschlägigen Umweltvorschriften der EU 
und der Mitgliedstaaten einhalten. 

Die Umsetzung der Maßnahme soll bis zum 31. August 2026 abgeschlossen sein. 
Reform R-5.06: „Optimierung der Verfahren: Schnellere Genehmigungs- und 
Rechtsbehelfsverfahren“ der Flämischen Region 

 
Brennstoffe vorübergehend und für den rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe technisch 
unvermeidbar ist. 
5 Werden mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht, die nicht wesentlich unter den 
einschlägigen Richtwerten liegen, so ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
6 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
7 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
8 Es wird davon ausgegangen, dass ein Endempfänger einen „wesentlichen Schwerpunkt“ auf einen Sektor oder eine 
Geschäftstätigkeit legt, wenn dieser Sektor oder diese Tätigkeit im Verhältnis zu den Bruttoeinnahmen, dem Gewinn oder 
der Kundenbasis des Endempfängers als wesentlicher Teil seiner Geschäftstätigkeit ermittelt wird. Die Bruttoeinnahmen 
aus dem zugangsbeschränkten Sektor oder der zugangsbeschränkten Tätigkeit dürfen in keinem Fall 50 % der 
Bruttoeinnahmen übersteigen. 
9 Ausgenommen a) Vermögenswerte und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie die damit 
verbundene Erdgas nutzende Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Verwendung fossiler 
Brennstoffe vorübergehend und für den rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe technisch 
unvermeidbar ist. 
10 Einschließlich Tätigkeiten und Anlagen im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen. Werden 
mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht, die nicht wesentlich unter den 
einschlägigen Richtwerten liegen, so ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Referenzwerte für die kostenlose 
Zuteilung für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der  
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission. 
11 Umweltschädliche Fahrzeuge werden als nicht emissionsfreie Fahrzeuge definiert. 
12 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer 
gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der 
Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder Verwendung oder der Rückgewinnung 
von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer 
Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; 
für die Nachweise auf Anlagenebene vorliegen. 
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Ziel dieser Reform ist die Vereinfachung der Umweltgenehmigungsverfahren, unter anderem durch 
die Einführung von Bedingungen für die Möglichkeit, Entscheidungen anzufechten. Sie besteht aus 
einer Überprüfung der bestehenden Verordnung mit dem Ziel, die für die Bearbeitung eines Falls 
benötigte Zeit zu verkürzen und mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Am Ende der Überprüfung wird 
ein Bericht mit einem Überblick über neue und überprüfte Maßnahmen veröffentlicht. Die 
Umsetzung der Reform soll bis 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 
Reform R-5.07: „Verbreiterung der Innovationsgrundlage“ der Flämischen Region 

Mit dieser Reform soll sichergestellt werden, dass die bestehenden Instrumente den Zugang von 
KMU zu Innovationsbeihilfen nicht einschränken. Sie umfasst eine Überprüfung der bestehenden 
Instrumente zur Förderung von Innovationen, die leichter zugänglich und an die Bedürfnisse von 
KMU angepasst sind. Am Ende der Überprüfung wird ein Bericht mit einem Überblick über neue 
und überprüfte Maßnahmen veröffentlicht. Die Umsetzung der Reform soll bis 31. Dezember 2022 
abgeschlossen sein. 

Investition I-5.18: „SMELD: Hochmoderne MEtal MElting-Abfallbegrenzung bei D & D“ des 
Bundeslandes 

Ziel der Investition ist der Ausbau der Kapazitäten für die Verarbeitung von Metallen, die bei der 
Stilllegung kerntechnischer Anlagen recycelt werden. In diesem Zusammenhang besteht die 
Investition in der Errichtung eines Schmelzofens, der nicht radioaktiv betrieben werden kann. 
Investition I-5.20 – Kapitalzuführung für SFPIM Defence 

Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit der belgischen Wirtschaft zu stärken, 
indem die Höhe der verfügbaren öffentlichen Unterstützung strukturell angepasst wird, um 
Marktversagen und Ineffizienzen im Sicherheits- und Verteidigungssektor der Wirtschaft zu beheben. 

Die Maßnahme besteht in einer Kapitalzuführung in Höhe von 49037212 EUR für SFPIM Defence 
(im Folgenden „Fonds“), eine Tochtergesellschaft von SFPIM, zur Finanzierung von Verteidigungs- 
und Sicherheitsinvestitionen, wie nachstehend dargelegt. 

Die Satzung und die Satzung des SFPIM Defence umfassen folgende Elemente: 

a. Eine Definition der Ziele des Fonds und der förderfähigen Investitionsbereiche, die aus dem 
Fonds mit dem im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität zugeführten Eigenkapital 
unterstützt werden können: Entwicklung von Schutzgebäuden und 
Katastrophenschutzinfrastrukturen, ii) Bau und Modernisierung von Infrastrukturen mit 
doppeltem Verwendungszweck, iii) Investitionen in die Cybersicherheit und iv) 
Modernisierung von Unternehmen, einschließlich FuE-Unterstützung. 

b. Die Anforderung, dass das Funktionieren des Fonds mit den Zielen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität im Einklang stehen muss. Das Gesetz enthält auch die Anforderung, 
sicherzustellen, dass der Umfang der durchzuführenden Investitionen dem entspricht, was aus 
dem EU-Haushalt, einschließlich des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
finanziert werden kann. 

c. Die Anforderung, dass der Fonds eine Tochtergesellschaft von SFPIM sein muss und dass 
SFPIM alleiniger Eigentümer des Fonds sein wird. Das im Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität zugeführte Kapital ist für Beteiligungsinvestitionen und 
beteiligungsähnliche Investitionen bestimmt. 

d. Die Leitungsstruktur des Fonds, die Zusammensetzung und die Zuständigkeiten der 
verschiedenen Leitungsgremien, Leitungsorgane und einschlägigen Investitionsausschüsse 
sowie deren Benennungsmodalitäten.  
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e. Das Erfordernis, dass die Investitionsentscheidungen des Fonds von den zuständigen Gremien 
getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der belgischen Regierung unabhängigen 
Mitglieder gebilligt werden. Insbesondere ist in der Satzung des SFPIM Defence vorzusehen, 
dass für die Genehmigung von Investitionen, die aus der Aufbau- und Resilienzfazilität 
unterstützt werden, eine doppelte Mehrheit erforderlich ist: einfache Mehrheit aller Mitglieder 
des Verwaltungsrats (6/10) zusammen mit einer einfachen Mehrheit der unabhängigen 
Mitglieder des Verwaltungsrats (3/4). Mit diesen Bestimmungen wird sichergestellt, dass 
keine aus der Aufbau- und Resilienzfazilität unterstützten Investitionen ohne die Mehrheit der 
unabhängigen Mitglieder genehmigt werden können.  

f. Die Anforderung an den Fonds, ein Verwaltungs- und Kontrollsystem zu beschreiben und 
einzurichten, um Betrug, Korruption und Interessenkonflikte im Sinne von Artikel 61 Absätze 
2 und 3 der Haushaltsordnung zu verhindern, aufzudecken und zu beheben, und rechtliche 
Schritte einzuleiten, um veruntreute Mittel wieder einzuziehen; und die Erstellung eines 
Prüfberichts der Prüfstelle des Bundes mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
oder einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk mit begrenzten Auswirkungen auf das 
Verwaltungs- und Kontrollsystem der Tochtergesellschaft. 

g. Die Anforderung, dass das in den Fonds eingebrachte Eigenkapital auf der Grundlage einer 
Anlagepolitik verwendet werden muss. 

Die Investitionspolitik für die Verwendung des im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität in den 
SFPIM-Verteidigungsfonds eingebrachten Eigenkapitals umfasst folgende Elemente: 

1. Die Beschreibung der Investitionsgebiete für den Fonds im Einklang mit den gesetzlich 
festgelegten förderfähigen Gebieten.  

2. Die Beschreibung der Finanzprodukte, einschließlich Beteiligungskapital und Quasi-
Beteiligungskapital, der Ziele des Fonds, der Art und Weise, wie der Fonds die Unterstützung 
bereitstellen wird, und der voraussichtlichen förderfähigen Endempfänger, die anfänglich aus 
dem Fonds unterstützt werden sollen. Diese Finanzprodukte müssen mit dem Gesetz zur 
Einrichtung des Fonds im Einklang stehen, auch mit dem, was aus dem EU-Haushalt 
finanziert werden kann.  

3. Den vorgesehenen Zeitplan für die Schritte zur Durchführung der Erstinvestitionen.  

4. Bestimmungen, mit denen sichergestellt wird, dass die durch SFPIM Defence mit dem im 
Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität zugeführten Eigenkapital unterstützten 
Finanzprodukte dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gemäß den 
technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen. Die Anlagepolitik schließt insbesondere die 
folgende Liste von Tätigkeiten und Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: I) 
Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich 
nachgelagerter Nutzung13, ii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht 

 
13 Ausgenommen a) Vermögenswerte und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie die damit 
verbundene Erdgas nutzende Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Verwendung fossiler 
Brennstoffe vorübergehend und für den rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe technisch 
unvermeidbar ist. ; C) Luftfahrzeuge, die für den Katastrophenschutz oder die Brandbekämpfung eingesetzt werden, und 
Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung, die auf den besten verfügbaren Umweltleistungsniveaus in dem Sektor 
beruhen; und d) den Bau neuer Straßenverbindungen, Brücken und/oder Tunnel mit einer individuellen Länge von 
weniger als 20 km sowie die Renovierung von Straßen, Brücken und/oder Tunneln. 
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werden, die nicht unter den einschlägigen Richtwerten liegen,14 iii) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen15 und 
Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung16.  

5. Darüber hinaus schließt die Investitionspolitik im Falle der allgemeinen Unterstützung von 
Unternehmen mit dem im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität zugeführten 
Eigenkapital Unternehmen aus, die einen wesentlichen Schwerpunkt17 in den folgenden 
Sektoren haben: I) Energieerzeugung auf der Grundlage fossiler Brennstoffe und damit 
verbundene Tätigkeiten18; energieintensive und/oder CO2-intensive Industrien19; III) 
Herstellung, Vermietung oder Verkauf umweltschädlicher Fahrzeuge20; IV) Abfallsammlung, 
-behandlung und -entsorgung21, v) Verarbeitung von Kernbrennstoffen, Erzeugung von 
Kernenergie. Darüber hinaus setzt die Investitionspolitik voraus, dass die Endbegünstigten 
die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten einhalten. 

Die zufrieden stellende Erreichung aller Etappenziele im Rahmen dieser Maßnahme hängt von der 
zufrieden stellenden Erreichung des Etappenziels „SFPIM-Investitionspolitik sowie Verwaltungs- 
und Kontrollsystem im Verteidigungsbereich“ ab. 

Die Umsetzung der Maßnahme soll bis zum 31. August 2026 abgeschlossen sein. 

 
14 Werden mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht, die nicht wesentlich unter den 
einschlägigen Richtwerten liegen, so ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt.  
15 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
16 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
17 Es wird davon ausgegangen, dass ein Endempfänger einen „wesentlichen Schwerpunkt“ auf einen Sektor oder eine 
Geschäftstätigkeit legt, wenn die Bruttoeinnahmen aus dem eingeschränkten Sektor oder der eingeschränkten Tätigkeit 
50 % der Bruttoeinnahmen übersteigen. 
18 Ausgenommen a) Vermögenswerte und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie die damit 
verbundene Erdgas nutzende Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Verwendung fossiler 
Brennstoffe vorübergehend und für den rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe technisch 
unvermeidbar ist. 
19 Einschließlich Tätigkeiten und Anlagen im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen. Werden 
mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht, die nicht wesentlich unter den 
einschlägigen Richtwerten liegen, so ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
20 Umweltschädliche Fahrzeuge werden als nicht emissionsfreie Fahrzeuge definiert. 
21 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer 
gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der 
Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder Verwendung oder der Rückgewinnung 
von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer 
Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; 
für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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O.3. Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen) 

 

I-5.21 – Erweiterte Maßnahme: Kapitalzuführung für SFPIM Defence 

Mit dieser Investition wird die Investition I-5.20 Kapitalzuführung in ‚SFPIM Defence‘“. Sie besteht 
aus einer zusätzlichen Kapitalzuführung in Höhe von 95000000  EUR für SFPIM Defence. 

Die zufrieden stellende Erreichung aller Etappenziele im Rahmen dieser Maßnahme hängt von der 
zufrieden stellenden Erreichung des Etappenziels „SFPIM-Investitionspolitik sowie Verwaltungs- 
und Kontrollsystem im Verteidigungsbereich“ ab.
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P. KOMPONENTE 5.3: KREISLAUFWIRTSCHAFT UND 

Die Maßnahmen im Rahmen dieser Komponente des Aufbau- und Resilienzplans sollen generell zur 
Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß beitragen. Sie zielen insbesondere 
auf die Entwicklung von Recycling, Wiederverwendung und Industriesymbiose ab. Neben der 
Förderung bestimmter Verfahren besteht das Ziel darin, Innovationen in den Bereichen Abfall- und 
Ressourcenverarbeitung zu fördern und Schulungen in bestimmten Bereichen der Kreislaufwirtschaft 
zu entwickeln. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.3 bei, in der Belgien 
aufgefordert wird, den Schwerpunkt seiner investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik unter anderem 
auf den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft und die Energiewende sowie auf Forschung und 
Innovation zu legen, sowie der länderspezifischen Empfehlung 2020.3, in der Belgien aufgefordert 
wird, seine Investitionen auf den ökologischen und digitalen Wandel zu konzentrieren, insbesondere 
auf saubere und effiziente Produktion, die Kreislaufwirtschaft sowie Forschung und Innovation. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 
 

P.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform R-5.08: „Brüsseler Regionalstrategie für den wirtschaftlichen Wandel“ der Region Brüssel-
Hauptstadt 
Ziel dieser Reform ist es, eine regionale Strategie für den wirtschaftlichen Wandel zu entwerfen, 
indem alle regionalwirtschaftspolitischen Instrumente mobilisiert, eine bessere Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Akteuren sowie eine aktive Beteiligung des Privatsektors 
erreicht werden. Seine operativen Ziele sollen auf den Ergebnissen von 10 Arbeitsgruppen beruhen. 
In der regionalen Strategie für den wirtschaftlichen Übergang werden Ziele für 2030 und ein 
Aktionsplan für fünf Jahre festgelegt. Er wird durch Beschluss der Regierung der Region Brüssel-
Hauptstadt bis zum 31. März 2022 angenommen. 
Reform R-5.09: „Governance Circular Flanders“ der Flämischen Region 

Kreiselflandern ist die zentrale Plattform in Flandern, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie, Wissenseinrichtungen, öffentlichen Verwaltungen, 
Banken und der Zivilgesellschaft erleichtern soll. Mit dieser Reform soll die Verwaltung dieser 
Plattform erheblich verbessert und ausgeweitet werden. In diesem Rahmen konzentrieren sich 
öffentlich-private Partnerschaften auf eine Kombination thematischer Arbeitsprogramme wie 
kreislauforientierte Bauvorhaben, Chemie/Kunststoffe, andere Produktketten in der verarbeitenden 
Industrie, Bioökonomie und Lebensmittelversorgungskette sowie eine Reihe strategischer Hebel 
(Finanzierung, Innovation, kreislauforientierte Versorgung, Forschung, Sensibilisierung). Die Texte 
des Fahrplans und der Arbeitsprogramme werden voraussichtlich am 31. Dezember 2021 vorliegen. 

Investition I-5.14: „Recycling Hub“ der Flämischen Region 

Ziel dieser Investition ist der Bau, die Anpassung oder die Erweiterung von sechs Recyclinganlagen, 
um eine lokale kreislauforientierte Produktion zu ermöglichen.  
Investition I-5.15: „Builds Back Circular“ des Föderalstaats 
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Mit dieser Investition soll der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in Belgien beschleunigt werden. 
Diese Maßnahme besteht darin, Initiativen für die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, indem 
Projekte abgeschlossen und Sensibilisierungsmaßnahmen für KMU durchgeführt werden. 
Investition I-5.16: „Einführung der Kreislaufwirtschaft“ in der Wallonischen Region 

Mit dem Ziel, die wallonische Kreislaufwirtschaft einzuführen, werden Investitionen in Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte getätigt, die Metalle, Batterien oder Mineralien wiederverwenden, 
hochskalieren und/oder recyceln. 
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Q. KOMPONENTE 6.1: AUSGABENÜBERPRÜFUNG 

Diese Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans besteht aus Maßnahmen, die auf die 
Durchführung von Ausgabenüberprüfungen auf verschiedenen Regierungsebenen ausgerichtet sind. 
Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Qualität und Zusammensetzung der öffentlichen Ausgaben 
zu verbessern. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 2019.1 zur Verbesserung 
der Zusammensetzung und Effizienz der öffentlichen Ausgaben bei. 

FRAGE 1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform R-6: „Ausgabenüberprüfungen“ 

Ziel der Reform ist es, Ausgabenüberprüfungen auf verschiedenen Regierungsebenen einzuführen. 
Diese Maßnahme umfasst die folgenden fünf Teilmaßnahmen: 

 Reform R-6.01 „Ausgabenüberprüfungen“ des Bundes 

 Reform R-6.02 „Ausgabenüberprüfungen – flämische allgemeine Revision und 
Ausgabennorm“ von Flandern 

 Reform R-6.03 „Ausgabenüberprüfungen – Nullhaushalt“ der Wallonischen Region 

 Reform R-6.04 „Ausgabenüberprüfung“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
 Reform R-6.05 „Ausgabenüberprüfungen“ der Französischen Gemeinschaft 

 

Reform R-6.01: „Ausgabenüberprüfungen“ des Föderalstaats 

Ziel der Reformmaßnahme ist die strukturelle Durchführung von Ausgabenüberprüfungen auf 
föderaler Ebene und im Bereich der sozialen Sicherheit. Im Rahmen des Programms der Kommission 
zur Unterstützung von Strukturreformen hat die OECD die Vorbereitung von 
Ausgabenüberprüfungen unterstützt. In den Jahren 2019 und 2020 leistete sie technische Hilfe und 
Empfehlungen zur wirksamen Umsetzung von Ausgabenüberprüfungen im belgischen 
Haushaltsverfahren. Im Einklang mit den Empfehlungen der OECD beschloss die Bundesregierung, 
Anfang 2021 Pilotprojekte in drei Hauptbereichen zu starten: Steuerausgaben, Primärausgaben, 
Sozialversicherungssektor. Zu diesem Zweck wurden Arbeitsgruppen eingesetzt, die ihren Bericht 
im Hinblick auf die Aufstellung des Haushaltsplans 2022 vorlegen sollen. Zu diesem Zeitpunkt wählt 
die Regierung eine neue Reihe von Themen aus, die im nächsten Jahr vorzulegen sind. Nach 
Abschluss der Pilotprojekte entscheidet die Regierung im Jahr 2022, wie Ausgabenüberprüfungen zu 
einem wiederkehrenden Prozess und Bestandteil des Haushaltsverfahrens werden. 

Reform R-6.02: „Ausgabenüberprüfungen – Flämische allgemeine Revision und Ausgabennorm“ 
von Flandern 

Mit der Reformmaßnahme sollen die Ausgaben der Regionalregierung Flanderns neu priorisiert und 
nach Möglichkeit begrenzt werden: einerseits durch die Entwicklung einer Ausgabennorm und 
andererseits durch die sogenannte „Vlaamse Brede Herovering (VBH)“, die darauf abzielt, 
Ausgabenüberprüfungen im flämischen Haushaltsverfahren in den kommenden Jahren strukturell zu 
verankern. In der Ausgabennorm, die 2022 angenommen werden soll, wird der maximale 
Wachstumspfad der Staatsausgaben unter Berücksichtigung der Entwicklung des 
Einnahmenwachstums und der festgelegten Haushaltsziele festgelegt. Zweck des VBH- Programms 
ist es, bis Mitte 2021 eine Bewertung von zehn Politikbereichen durchzuführen, die als Grundlage für 
die Festlegung des Umfangs der Ausgabenüberprüfungen dienen soll. Mit der Maßnahme sollen 
Ausgabenüberprüfungen in elf Politikbereichen von September 2021 bis Oktober 2025 unterstützt 
werden. 
Reform R-6.03: „Ausgabenüberprüfungen – Null-basierter Haushalt“ der Wallonischen Region 
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Ziel der Maßnahme ist es, Ausgabenüberprüfungen durchzuführen, um die Haushaltsverfahren zu 
optimieren und das Finanzmanagement der Wallonischen Region zu verbessern. Diese Maßnahme 
besteht darin, Ausgabenüberprüfungen in das Haushaltsverfahren zu integrieren.  
Reform R-6.04: „Ausgabenüberprüfung“ der Region Brüssel-Hauptstadt 
Ziel der Maßnahme ist es, Ausgabenüberprüfungen durchzuführen, um die Haushaltsverfahren zu 
optimieren und das Finanzmanagement der Region Brüssel-Hauptstadt zu verbessern. Diese 
Maßnahme besteht darin, Ausgabenüberprüfungen in das Haushaltsverfahren zu integrieren.  
Reform R-6.05: „Ausgabenüberprüfungen“ der Französischen Gemeinschaft 

Ziel der Maßnahme ist es, Ausgabenüberprüfungen durchzuführen, um die Haushaltsverfahren zu 
optimieren und das Finanzmanagement der Französischen Gemeinschaft zu verbessern. Diese 
Maßnahme besteht darin, Ausgabenüberprüfungen in das Haushaltsverfahren zu integrieren. 
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REPOWEREU-KAPITEL 

R. KOMPONENTE 7.1: RENOVIERUNG VON GEBÄUDEN 

Das REPowerEU-Kapitel befasst sich mit der Herausforderung, die Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen zu verringern und die Energieeffizienz zu steigern. Ziel dieser Komponente des 
REPowerEU-Kapitels des belgischen Aufbau- und Resilienzplans ist es, den bestehenden 
Gebäudebestand zu renovieren und ihn energie- und ressourceneffizienter zu gestalten. Der 
Schwerpunkt der Komponente liegt auf der Renovierung privater und öffentlicher Gebäude, 
einschließlich sozialer Infrastruktur und Wohngebäude, und ganz allgemein der Gebäude mit 
geringerer Energieeffizienz. Daher trägt diese Komponente durch die Senkung der Energiekosten zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Förderung des Wachstums im nachhaltigen Bauen 
sowie zur sozialen Resilienz bei.  
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 2022.4 und 2023.4 bei, 
in denen Belgien aufgefordert wird, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu 
verringern, indem die Energieeffizienz verbessert und die Nutzung fossiler Brennstoffe in Gebäuden 
verringert wird. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

R.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform R-7.01: „Überarbeitung des Kodex für Luft, Klima und Energie“ der Region Brüssel-
Hauptstadt 

Mit dieser Maßnahme sollen die Vorschriften über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in der 
Region Brüssel-Hauptstadt überarbeitet werden. Die Maßnahme besteht in der Veröffentlichung des 
Rechtsakts zur Änderung des Brüsseler Kodex für Luft, Klima und Energie (COBRACE) im 
Amtsblatt, mit dem neue Verpflichtungen eingeführt werden und ein Zeitplan für die Umsetzung der 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Renovierung von Gebäuden und neuen Gebäuden 
festgelegt wird. Angesichts der erheblichen Änderung der Kosten für die Haushalte und der 
Notwendigkeit, die Umsetzung innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens sicherzustellen, betrifft 
diese ARF-Maßnahme die Veröffentlichung im Amtsblatt und erstreckt sich nicht auf das 
Inkrafttreten oder die Umsetzung dieser Bestimmungen.  

Investition I-7.01 „Verbesserte Subventionsregelung für Energie“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Mit dieser Maßnahme soll das Energiezuschussprogramm der Region Brüssel-Hauptstadt verbessert 
werden. Die Maßnahme besteht in der Finanzierung der Zuschüsse des Förderprogramms 
RENOLUTION Renovierung für energetische Sanierungen.  
Mit der Investition I-7.02 „Erweiterte Maßnahme: Verbesserte Energiesubventionsregelung“ der 
Flämischen Region 

Mit dieser Investition wird die Reform R-1.01, Teilinvestition i) „Verbesserte 
Energiesubventionsregelung“ der Flämischen Region im Rahmen der Komponente 1.1 Renovierung. 
Mit dem ausgeweiteten Teil dieser Maßnahme wird die Erhöhung des Zuschusses je Endempfänger 
für die energieeffiziente Renovierung von Privatwohnungen finanziert. Die Umsetzung der 
Maßnahme wird bis 30. Juni 2026 abgeschlossen sein. 
Investition I-7.03 „Energiezuschüsse für Privatwohnungen“ der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
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Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung der Energieeffizienz von Privatwohnungen in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft. Die Maßnahme besteht in der Gewährung von Energieprämien für 
die Renovierung von Privatwohnungen.  
Investition I-7.04 „Renovierung von Sozialwohnungen in der Wallonischen Region 

Ziel dieser Investition ist die Renovierung von Sozialwohnungen in der Wallonischen Region. Die 
Maßnahme besteht in der Ausstattung von Sozialwohnungen mit Solarpaneelen und Wärmepumpen.  
Investition I-7.05: „Energie- und Klimamaßnahmen in öffentlichen Gebäuden“ des Landes 

Ziel dieser Maßnahme ist die Installation von Energie- und Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden 
des Landes. Die Maßnahme besteht in der Ausstattung öffentlicher Gebäude des Bundes mit 
Ladestationen, Solarpaneelen und LED-Leuchten.  
Investition I-7: „Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden“ der Flämischen Region 

Die Maßnahme umfasst folgende Teilmaßnahmen/Aktionen: 
 Investition I-7.06: „Renovierung öffentlicher Gebäude“ der Flämischen Region 

 Investition I-7.07 „Energiemaßnahmen für öffentliche Gebäude“ der Flämischen Region 

 Investition I-7.08: „Energiemaßnahmen für Pflegegebäude“ der Flämischen Region 

 Investition I-7.09 „Energiemaßnahmen für das VRT-Gebäude“ der Flämischen Region 

Investition I-7.06: „Renovierung öffentlicher Gebäude“ der Flämischen Region 

Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Energieeffizienz öffentlicher Gebäude in der Flämischen Region 
zu verbessern. Sie besteht in der energieeffizienten Renovierung von drei öffentlichen Gebäuden. 
Investition I-7.07 „Energiemaßnahmen für öffentliche Gebäude der Flämischen Region 

Diese Investition besteht in der Installation von Solarpaneelen auf öffentlichen Gebäuden. 
Investition I-7.08: „Energiemaßnahmen für Pflegegebäude“ der Flämischen Region 
Diese Investition umfasst 1) die Durchführung von Energieaudits und 2) den Abschluss von 
Energiemaßnahmen in Pflegegebäuden.  
Investition I-7.09 „Energiemaßnahmen für das VRT-Gebäude“ der Flämischen Region 
Diese Investition umfasst den Einsatz von Wärmepumpen und Dachisolierung im neuen VRT-
Gebäude (Vlaamse Radio en Televisie).  
Investition I-7.10: „Energiemaßnahmen für AWV-Gebäude“ der Flämischen Region 

Diese Maßnahme besteht in der Fertigstellung von vier Projekten zur Errichtung von AWV-
Gebäuden (Agentenchap Wegen en Verkeer): Isolierung, Wärmepumpen, Solarpaneele und LED-
Leuchten.  
Investition I-7.26: „Renovierung privater Gebäude“ der Wallonischen Region 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die energieeffiziente Renovierung privater Gebäude in der 
Wallonischen Region zu fördern. Die Maßnahme besteht in der Gewährung von Prämien, die die 
Durchführung von Energiesparmaßnahmen in privaten Gebäuden unterstützen. 
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S. KOMPONENTE 7.2: NEUE ENERGIETECHNOLOGIEN 

Diese Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, starke Impulse für 
technologische Entwicklungen zu geben, um die Energiewende zu unterstützen und die CO2-
Emissionen zu verringern, wobei der Schwerpunkt auf der Systemintegration und der 
Dekarbonisierung der Industrie liegt. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 2022.4 und 2023.4 bei, 
in denen Belgien aufgefordert wird, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu 
verringern, unter anderem durch weitere Anreize für die Dekarbonisierung der Industrie, und die 
politischen Anstrengungen zum Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen für den ökologischen 
Wandel zu verstärken. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

S. 1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 
Investition I-7.11: „Forschungsplattform für die Energiewende“ der Französischen Gemeinschaft 

Diese Maßnahme umfasst Investitionen in eine Reihe von FuE-Einrichtungen und -Ausrüstungen 
zugunsten französischsprachiger Universitäten.  
Investition I-7.14: „Aufruf zu Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft“ der Flämischen 
Region 

Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen im Agrarsektor zu verringern. Die 
Maßnahme besteht in der Förderung von Energiespartechniken, grüner Wärme und erneuerbarer 
Energie.  

www.parlament.gv.at
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T. KOMPONENTE 7.3: ERNEUERBARE ENERGIE 

Ziel dieser Komponente ist es, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, indem die 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen unterstützt, für einen stärkeren Verbund und eine 
größere Flexibilität des Stromsystems gesorgt und die Integration erneuerbarer Energiequellen 
beschleunigt wird. Insbesondere sollen die Maßnahmen im Rahmen dieser Komponente die 
Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien durch Investitionen insbesondere in Offshore-
Wind- und Solarenergie sowie durch eine Reform des Rechtsrahmens unterstützen, um die 
Installation von Windkraftanlagen und Photovoltaikpaneelen zu fördern und die Dauer von 
Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Projekten zur Energiewende zu verkürzen. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 2022.4 und 2023.4 bei, 
in denen Belgien aufgefordert wird, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu 
verringern, indem „der Ausbau erneuerbarer Energien und der damit verbundenen Netzinfrastruktur 
beschleunigt wird, indem die Genehmigungsverfahren weiter gestrafft werden, unter anderem durch 
Verkürzung der Dauer von Rechtsbehelfsverfahren, und indem Rechtsrahmen angenommen werden, 
um Investitionen in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien weiter zu fördern und die 
gemeinsame Nutzung von Energie zu erleichtern“. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

T.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Mit der Reform R-7.02 „Reform der Berufungsverfahren des Staatsrats“ des Föderalstaats 

Diese Reform des Staatsrats besteht darin, 1) die Bearbeitungszeit für Rechtsbehelfsverfahren im 
Zusammenhang mit Entscheidungen über Investitionen in Energie und Projekte im Bereich der 
erneuerbaren Energien zu verkürzen (sofern der Staatsrat das zuständige Organ ist) und 2) der 
Behandlung von Dossiers zur Energiewende Vorrang einzuräumen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, 
den Anteil erneuerbarer Energien in Belgien zu erhöhen und deren Ausbau zu beschleunigen, indem 
administrative Engpässe im Zusammenhang mit Rechtsbehelfsverfahren bei der Durchführung der 
Investitionen in erneuerbare Energien beseitigt werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll bis zum 
30. Juni 2024 abgeschlossen sein. 

Reform R-7.03: „PV-Verpflichtung für Großverbraucher“ der Flämischen Region 

Mit dieser Reform wird eine Verpflichtung zur Installation von Fotovoltaikpaneelen für private 
Gebäude in Flandern eingeführt, die an Stromabnahmestellen angeschlossen sind, wenn ab dem 
Kalenderjahr 2021 eine Abnahme von mehr als 1 GWh pro Jahr erfolgt, und für die Gebäude 
öffentlicher Einrichtungen in Flandern, die an Stromabnahmestellen angeschlossen sind, wenn ab 
dem Kalenderjahr 2021 eine Abnahme von mehr als 250 MWh pro Jahr erfolgt. Die Durchführung 
der Maßnahme muss bis zum 30. Juni 2023 abgeschlossen sein. 
Die Reform R-7.04 „Beschleunigung der Energiewende“ der Wallonischen Region 

Diese Reform zielt darauf ab, die Entwicklung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien 
zu erleichtern. Sie besteht in der Änderung des einschlägigen Rechtsrahmens. Die Reform tritt bis 
zum 31. August 2026 in Kraft. 
Investition I- 7.17: „Optimierung der Energieverteilung“ der Wallonischen Region 

Diese Investition besteht in der Gewährung von Zuschüssen an zwei Stromnetzbetreiber in der 
Wallonischen Region (ORES und RESA) für die Installation intelligenter Zähler.  
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Investition I-7.18: Investitionen in die Elektrifizierung der Hafeninfrastruktur der Flämischen Region 

 Ziel der Maßnahme ist es, die Nachhaltigkeit der Energieversorgung von Schiffen am Liegeplatz 
durch Elektrifizierung zu verbessern. Sie besteht in der Gewährung von Subventionen an 
Unternehmen, die in die Elektrifizierung der Hafeninfrastruktur in Flandern investieren. 
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T.3. Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen) 

Investition I-7.20: „Offshore-Energieinsel“ des Föderalstaats 

Ziel dieser Maßnahme ist der Bau eines Offshore-Energie-Hubs („Energieinsel“) im belgischen Teil 
der Nordsee durch die Installation und Stabilisierung von Offshore-Caissons. 
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U. KOMPONENTE 7.4: MOBILITÄT 

Die im Rahmen dieser Komponente des belgischen Aufbau- und Resilienzplans vorgeschlagenen 
Maßnahmen zielen darauf ab, einen emissionsarmen Straßenverkehr zu unterstützen und die 
Verkehrsverlagerung durch Investitionen in die Schiene zu unterstützen. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 2022.4 und 2023.4 bei, 
mit denen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt verringert werden soll, indem die 
Nutzung und Bereitstellung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die sanfte Mobilität gefördert werden. 
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

U.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition I-7.21 „Ökologisierung der Busflotte – BCR“ der Region Brüssel-Hauptstadt 

Mit dieser Maßnahme soll die Busflotte umweltfreundlicher gestaltet werden. Die Maßnahme besteht 
in der Anschaffung zusätzlicher Elektrobusse.  
Investition I-7.23: „Öffentliche LED-Beleuchtung“ der Flämischen Region 

Ziel der Investition ist es, die Nutzung nachhaltiger öffentlicher Beleuchtung zu erhöhen. Die 
Investition besteht in der Installation öffentlicher LED-Beleuchtung in der Flämischen Region.  
Investition I-7.24 „Rail – effizientes Netz“ des föderalen Staates 

Ziel dieser Investition ist die Entwicklung des Schienenverkehrs. Die Maßnahme besteht in der 
erneuten Elektrifizierung des Schienenverkehrs.  

www.parlament.gv.at
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V. AUDIT UND KONTROLLE 

V.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Ein Datenspeichersystem für die Aufzeichnung und Speicherung aller relevanten Daten im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans – die Erreichung von 
Etappenzielen und Zielwerten, Daten über Endempfänger, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und 
wirtschaftliche Eigentümer – muss vor der Einreichung des ersten Zahlungsantrags betriebsbereit 
sein. Belgien legt vor dem ersten Zahlungsantrag einen speziellen Prüfbericht vor, in dem die 
Wirksamkeit der Funktionen des Datenspeichersystems bestätigt wird. 
Darüber hinaus wird Belgien, bevor der erste Zahlungsantrag im Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität gestellt wird, sicherstellen, dass auf Ebene der Koordinierungsstelle auf föderaler 
Ebene angemessene Koordinierungsvereinbarungen, einschließlich Gegenkontrollen, getroffen 
werden, um eine Doppelfinanzierung aus der Fazilität und anderen Unionsprogrammen im Einklang 
mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung zu vermeiden. 
Um solide interne Kontrollsysteme zu gewährleisten, die dem spezifischen Aufbau Belgiens 
angemessen sind, passen die Koordinierungsstellen erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit den 
Durchführungsstellen ihr Verfahrenshandbuch mit einer Beschreibung des Verwaltungs- und 
Kontrollsystems an und erteilen den Durchführungsstellen Anweisungen. Die 
Handbücher/Unterlagen enthalten Verfahren zur Erlangung der Gewähr für die Unterzeichnung der 
Verwaltungserklärungen, die dem bei der Kommission eingereichten Zahlungsantrag beigefügt sind. 
Wurde die Finanzinspektion mit solchen Kontrollen beauftragt, so nehmen die Koordinierungsstellen 
darüber hinaus eine Mitteilung über die gemäß der Verordnung (EU) 2021/241 durchzuführende Ex-
ante-Überprüfung der Einhaltung des Unionsrechts und des nationalen Rechts sowie des Schutzes der 
finanziellen Interessen der Union an und übermitteln sie der Finanzinspektion. 
Schließlich erteilen die Koordinierungsstellen allen Durchführungsstellen Anweisungen zur Ex-ante-
Überprüfung des Risikos von Interessenkonflikten bei der Durchführung von ARF-Maßnahmen vor 
der Unterzeichnung von Verträgen oder der Gewährung von Finanzhilfen. Dazu gehören 
obligatorische Erklärungen über das Nichtvorliegen von Interessenkonflikten durch die in allen 
Phasen der Auswahlverfahren sowohl für Ausschreibungen als auch für Projektausschreibungen 
beteiligten Personen sowie – auf Risikobasis – der Einsatz eines geeigneten 
Risikobewertungsinstruments zur Durchführung der in den Anweisungen festgelegten Prüfungen von 
Interessenkonflikten. 

Die Etappenziele 250 und 251 im Rahmen dieser Maßnahme müssen zum Zeitpunkt der Einreichung 
des zweiten Zahlungsantrags bei der Kommission erreicht sein und sind eine Voraussetzung für 
künftige Zahlungen. 
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2. GESCHÄTZTE GESAMTKOSTEN DES AUFBAU- UND RESILIENZPLANS 

Die geschätzten Gesamtkosten des geänderten Aufbau- und Resilienzplans Belgiens samt 
REPowerEU-Kapitel belaufen sich auf 5265406908  EUR . Die Gesamtkosten des 
REPowerEU-Kapitels werden auf 686376998 EUR veranschlagt. Insbesondere belaufen sich 
die geschätzten Gesamtkosten der in Artikel 21c Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
2023/435 genannten Maßnahmen auf 0 EUR, während sich die Kosten der anderen 
Maßnahmen im REPowerEU-Kapitel auf 686376998 EUR belaufen. 
 

ABSCHNITT 2: FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG  

1. Finanziellen Beitrag 

Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Tranchen werden wie folgt strukturiert: 

1. Erste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

56 FÖD Digitalisierung (I-2.05) M 
Projektmanagement für den digitalen Wandel der 
Justiz nach Erlass eines Erlasses 

70 
Plattform für den regionalen Datenaustausch (I-
2.10) M Öffentliche Auftragsvergabe 

72 
Digitalisierung der Prozesse zwischen Bürgern 
und Unternehmen (I-2.11) M Inbetriebnahme neuer digitaler Plattformen 

89 
Einführung von 5G – nationaler Festnetz- und 
Mobilbreitbandplan (R-2.03) M EU-Konnektivitäts-Toolbox 

90 
Einführung von 5G – nationaler Festnetz- und 
Mobilbreitbandplan (R-2.03) M 

Veröffentlichung des Rechtsrahmens für die 5G-
Frequenzzuteilung 

110 Mobiliteitsbudget (R-3.02) M Annahme des Mobilitätsbudgets 

116 
Förderung des emissionsfreien Verkehrs – VLA 
(R-3.06) M 

Annahme eines Rahmens für den Aufbau der 
Ladeinfrastruktur in der Flämischen Region 

120 Ladestationen – FED (I-3.18) M 
Annahme des Steueranreizes für die Einrichtung 
privater und halböffentlicher Ladestationen 

126 Emissionsfreie Firmenwagen (R-3.03) M 
Annahme des Gesetzes zur Reform der 
Steuerregelung für Firmenwagen 

135 
Individuelle Beratung in der Pflichtschulbildung 
(I-4.03) M 

Annahme eines neuen Regelungsrahmens, in dem 
die Bedingungen für die Intervention des Systems 
festgelegt sind 

137 Digitale Wende für Brüsseler Schulen (I-4.05) T 

Ausstattung der Schulen/Einrichtungen mit 
geeigneten IKT-Geräten und -Infrastrukturen zur 
Verbesserung der Gesamtleistung der 
Bildungssysteme 

150 

Entwicklung von Sozialwohnungen und 
Wohnungen für schutzbedürftige Personen (I-
4.12) 

M 
Wallonische Strategie zur Deinstitutionalisierung 
(wallonische Gesundheitspolitik) 

172 Lernkonto (R-5.03) M 
Föderale Reform zur Entwicklung des individuellen 
Anspruchs auf Weiterbildung der Beschäftigten. 

173 Lernkonto (R-5.03) M 
Bundesreform zur Schaffung von Anreizen für 
Unternehmen, Schulungen anzubieten 

177 
Reform der Unterstützung für Arbeitsuchende in 
Wallonien (R-5.05) M 

Reform der Unterstützung für Arbeitsuchende in 
Wallonien 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74491&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/435;Year2:2023;Nr2:435&comp=


  

167 
 

Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

196 Governance-Rundschreiben Flandern (R-5.09) M Start der Lenkungsgruppe Kreisflandern 

205 Ausgabenüberprüfungen (R-6) M 
Ausgabenüberprüfung – Pilotprojekt oder 
Einbeziehung in das Haushaltsverfahren (1) 

209 Überwachung und Durchführung des Plans M 

Archivsystem für Audit und Kontrollen: 
Informationen für die Überwachung der Umsetzung 
der Aufbau- und Resilienzfazilität 

210 Überwachung und Durchführung des Plans M Schutz der finanziellen Interessen der EU 

 Ratenbetrag 942 962 800 EUR 

 

2. Zweite Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

1 
Verbessertes Energiezuschusssystem in der 
Flämischen Region (R-1.01) M 

Verbesserte Zuschussprogramme für Energie in 
Flandern 

2 
Verbessertes Energiezuschusssystem der Region 
Brüssel-Hauptstadt (R-1.02) M 

Inkrafttreten der neuen Verordnung über 
Energiezuschüsse in Brüssel 

3 
Verbessertes Energiezuschussprogramm der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft (R-1.03) M 

Inkrafttreten einer neuen Verordnung über 
Energiezuschüsse in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

11 Renovierung öffentlicher Gebäude (I-1.08) M 
Anpassung der Stromverordnung zur Einführung 
einer zentralen Anlaufstelle für Renovierungen 

18 
Eine industrielle Wertschöpfungskette für den 
Übergang zu Wasserstoff (I-1.15) M 

Auftragsvergabe im Rahmen der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen 

21 
Eine industrielle Wertschöpfungskette für den 
Übergang zu Wasserstoff (I-1.16) M 

Vergabe von Aufträgen an IPCEI-Projekte für 
Wasserstoff 

22 
Eine industrielle Wertschöpfungskette für den 
Übergang zu Wasserstoff (I-1.16) M 

Vergabe von Aufträgen für Nicht-IPCEI-
Wasserstoffprojekte 

24 
Eine industrielle Wertschöpfungskette für den 
Übergang zu Wasserstoff (I-1.17) M 

Vergabe von Aufträgen für IPCEI-Projekte im 
Bereich Wasserstoff 

27 
Entwicklung der kohlenstoffarmen Industrie (I-
1.18) M Vergabe von Aufträgen 

45 
Cybersicherheit und Resilienz der digitalen 
Gesellschaft (I-2.01) M 

Durchführung der ersten Sensibilisierungskampagne 
zur Cybersicherheit 

54 FÖD Digitalisierung (I-2.05) M Die Anforderungen sind festgelegt.  
57 FÖD Digitalisierung (I-2.05) M Veröffentlichung des Just-on-Web-Online-Portals 

62 
elektronische Gesundheitsdienste und 
Gesundheitsdaten (I-2.06) M 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Einrichtung der 
Gesundheitsdatenbehörde 

63 
elektronische Gesundheitsdienste und 
Gesundheitsdaten (I-2.06) M Anforderungen an die Teilprojekte 

68 Digitalisierung der flämischen Regierung (I-2.09) M Genehmigung der Unterstützung für 11 Projekte 

78 
Elektronische Behördendienste: 
Ausschreibungsverfahren (R-2.02) M Inkrafttreten eines neuen Rechtsrahmens 

81 

Entwicklung eines KI-Instituts, um diese 
Technologie zur Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen einzusetzen (I-2.14) 

M 
Abschluss von Pilotprojekten der KI für das 
„Common Good Institute“ 

91 
Einführung von 5G – nationaler Festnetz- und 
Mobilbreitbandplan (R-2.03) M 5G-Auktion 
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Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

92 
Einführung von 5G – nationaler Festnetz- und 
Mobilbreitbandplan (R-2.03) M 

Umsetzung des Statuskonnektivitäts-
Instrumentariums 

93 
Einführung von 5G – nationaler Festnetz- und 
Mobilbreitbandplan (R-2.03) M 

Überarbeitung des Rechtsrahmens der drei Regionen 
für Strahlenschutznormen 

103 
Arbeiten zur Modernisierung der Eisenbahn und 
zur Barrierefreiheit der Bahnhöfe (I-3C) T 

Abschluss der Umbau- und Modernisierungsarbeiten 
und der Arbeiten zur Verbesserung der 
Zugänglichkeit der Bahnhöfe (Schritt 1) 

112 
I-3H: „Tools für intelligente Mobilität“ der 
Region Brüssel-Hauptstadt (I-3H) T Instrumente für intelligente Mobilität sind in Betrieb 

117 Ladestationen – VLA (I-3.19) M 
Vergabe von Konzessionen für die 
Entgeltinfrastruktur 

118 Ladestationen – RBC (R-3.05) M 

Erlass eines Erlasses zur Festlegung der 
Sicherheitsstandards und eines Bereitstellungsplans 
für die Infrastruktur 

119 Ladestationen – WAL (R-3.04) M 
Annahme eines Plans für die Errichtung von 
Ladestationen 

131 
Bereitstellung digitaler Ausrüstung und IT-
Infrastruktur für Schulen (I-4) T 

Ausstattung der Schulen/Einrichtungen mit 
geeigneten IKT-Geräten und -Infrastrukturen zur 
Verbesserung der Gesamtleistung der 
Bildungssysteme 

136 
Individuelle Beratung in der Pflichtschulbildung 
(I-4.03) T 

Einführung eines verstärkten 
Unterstützungsmechanismus für bedürftige 
Studierende 

149 Digibanken (I-4.11) T 
Unterzeichnung von Partnerschaften zur Förderung 
der digitalen Inklusion 

156 Rente und Ende der Laufbahn (R-4.07) M 
Aktionsplan auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Beschäftigungskonferenz 

164 Lern- und Karriereoffensive (I-5.04) T 
Unterstützung für Fortbildungsurlaube und Online-
Schulungen in Flandern 

167 Lernen und Karriereoffensive (I-5.04) M Unterstützung von Langzeitarbeitslosen in Flandern 

168 
Lebenslanges Lernen der Flämischen 
Gemeinschaft (R-5.04) M 

Strategiepapier zu Lern- und Karrierekonten in 
Flandern 

169 Digitale Kompetenzen (I-5.06) T Entwicklung des E-Learning-Angebots in Flandern 

186 Stärkung von FuE (I-5.11) M 
Vergabe öffentlicher Aufträge für FuE- und 
Infrastrukturprojekte 

189 
Verlagerung von Lebensmitteln und Entwicklung 
von Logistikplattformen (I-5.12) T 

Unterstützung für 30 Projekte zur Umverteilung von 
Lebensmitteln, vier aufstrebende Sektoren und fünf 
Infrastrukturprojekte 

193 
Reform – Schnellere Genehmigungs- und 
Rechtsbehelfsverfahren (R-5.06) M 

Reform der Umweltgenehmigungs- und 
Rechtsbehelfsverfahren 

194 
Reform – Ausbau der Innovationsgrundlage (R-
5.07) M Reform der Verordnung zur Innovationsförderung 

195 
Brüsseler Regionalstrategie für den 
wirtschaftlichen Wandel (R-5.08) M 

Annahme der regionalen Strategie für den 
wirtschaftlichen Wandel 

197 Recyclingplattform (I-5.14) T 
Vergabe von sechs öffentlichen Aufträgen für 
Recyclinganlagen 

201 
Einführung der Kreislaufwirtschaft in Wallonien 
(I-5.16) M 

Vergabe öffentlicher Aufträge für Projekte zur 
Förderung der Kreislaufwirtschaft in Wallonien 

206 Ausgabenüberprüfungen (R-6) M 
Ausgabenüberprüfung Integration in das 
Haushaltsverfahren (1) oder Pilotabschluss 

www.parlament.gv.at



  

169 
 

Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

213 
Verbesserte Energiesubventionsregelung der 
Flämischen Region (I-7.02) M 

Erhöhte Energiesubventionsregelung der Flämischen 
Region 

250 Überwachung und Durchführung des Plans M 
Anpassung des Verwaltungs- und Kontrollsystems für d
und Resilienzplan 

251 Überwachung und Durchführung des Plans M 
Vermeidung, Aufdeckung und Abschreckung von 
Interessenkonflikten 

 Ratenbetrag 1 006 646 610 EUR 

 

3. Dritte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Folg. 
Anm.: Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

5 
Renovierung von Privat- und Sozialwohnungen 
(I-1A) T 

Renovierung von Privatwohnungen und 
Sozialwohnungen (Stufe 1) 

9 
Renovierung von Privat- und Sozialwohnungen 
(R-1.01(iii)) T 

Gewährung von Finanzhilfen für Heimbatterien in 
Flandern 

12 Gebäuderenovierungen (I-1B) T Renovierung öffentlicher Gebäude (Schritt 1) 

15 Rechtsrahmen für den H2 -Markt (R-1.04) M 

Inkrafttreten der neuen oder geänderten Gesetze und 
der damit zusammenhängenden Verordnungen, um 
die Marktentwicklung von H2 zu ermöglichen  

15a 

Rechtsrahmen für den Transport von 
Kohlendioxid (CO 2) durch Pipelines in Flandern 
(R-1.05) 

M 

Inkrafttreten der neuen oder geänderten Dekrete und 
damit zusammenhängenden Verordnungen zur 
Ermöglichung des Transports von Kohlendioxid 
(CO 2) durch Pipelines in Flandern 

38 
Biologische Vielfalt und Anpassung an den 
Klimawandel (I-1.22) M 

Gewährung von Finanzhilfen für Projekte zur 
Errichtung von zwei Nationalparks 

42 Blauer Deal (I-1.24) M 

Landkäufe zur Stärkung der biologischen Vielfalt 
und/oder zur Abschwächung der Auswirkungen des 
Klimawandels 

44 
Cybersicherheit und Resilienz der digitalen 
Gesellschaft (I-2.01) M 

Benachrichtigung über die Zuschlagserteilung für 
öffentliche Ausschreibungen 

46 
Cybersicherheit und Resilienz der digitalen 
Gesellschaft (I-2.01) T 

Instrumente zur Erhöhung der Abwehrfähigkeit 
gegenüber Cyberangriffen, die der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen 

47 
Cybersicherheit und Resilienz der digitalen 
Gesellschaft (I-2.01) M 

Global cybersecurity governance framework within 
the Ministry of Foreign Affairs (Globaler 
Governance-Rahmen für Cybersicherheit im 
Außenministerium)  

51 
Digitalisierung IPSS/OISZ (I-2.04) 
(Teilmaßnahme 2) T 

Die gesamte Kommunikation des öffentlichen 
Instituts für soziale Sicherheit (IPSS) ist digital und 
die Daten werden zentralisiert/konsolidiert. 

77 
Vereinfachung der Verwaltungsverfahren (R-
2.01) M 

Inkrafttreten von Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Online-Gründung eines Unternehmens 

82 

Entwicklung eines KI-Instituts, um diese 
Technologie zur Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen einzusetzen (I-2.14) 

M 
Im Rahmen der KI für das „Common Good 
Institute“ eingerichtetes Expertenteam 

99 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Wallonien 
(I-3b) T 

Beginn größerer Infrastrukturarbeiten für den 
Busverkehr (intelligente Straßensignale und leichte 
U-Bahn (Charleroi)) 
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Folg. 
Anm.: Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

104 
Arbeiten zur Modernisierung der Eisenbahn und 
zur Barrierefreiheit der Bahnhöfe (I-3C) T 

Abschluss der Umbau- und Modernisierungsarbeiten 
und der Arbeiten zur Verbesserung der 
Zugänglichkeit der Bahnhöfe (Schritt 2) 

111 Leistung der SNCB/INFRABEL (R-3.01) M 

Genehmigung der neuen Leistungsverträge der 
NMBS-SNCB und von Infrabel sowie des 
mehrjährigen Investitionsplans, Vertrag 

113 Zuschüsse zur Verkehrsverlagerung (I-3.14) T 
Erste 4375 neue Anträge auf Zuschüsse zur 
Verkehrsverlagerung 

121 Ladestationen (I-3F) T 
Zusätzliche operative halböffentliche und öffentliche 
Ladepunkte (Schritt 1) 

124 Emissionsbetrug (R-3.07) M 
Annahme des Rechtsrahmens für die Überwachung 
der Fahrzeugemissionen in Flandern 

127 Digisprong (R-4.01) M 
Annahme eines neuen IKT-Rahmens für die 
Pflichtschulbildung in Flandern 

128 Hochschulförderungsfonds (R-4.02) M 
Zukunftsvision für eine zukunftsorientierte, flexible 
und digitale Hochschulbildung 

134 Hochschulförderungsfonds (I-4.02) T 

Verbesserung des Hochschulbildungsangebots in 
Flandern, um es zukunftssicherer und flexibler zu 
machen 

140 
Bekämpfung von Diskriminierung auf dem 
Arbeitsmarkt (R-4.04) M 

Angepasster Rechtsrahmen und verbesserte 
Anwendung diskriminierender Tests 

141 Ein integrativer Arbeitsmarkt (R-4.06) T 
Abschluss sektorspezifischer 
Nichtdiskriminierungsmaßnahmen 

143 Umschulungsstrategie (I-4.07) M 
Gewährung von Finanzhilfen im Zusammenhang mit 
Initiativen für soziale Innovation 

146 Digitale Integration für Belgien (I-4.08) T Gewährung von Zuschüssen 

148 Geschlecht und Arbeit (I-4.10) T Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarungen 

154 
Bau und Renovierung der frühkindlichen 
Infrastruktur (I-4.13) T Vergabe von Bauaufträgen an Projektträger 

159 
A6K/E6K Digitale und technologische 
Innovationen und Trainingszentren (I-5.01) M Aktivität entwickelt über A6K-E6K 

174 Lernkonto (R-5.03) M 
Reform zur Einführung einer obligatorischen 
Registrierung bei der öffentlichen Arbeitsverwaltung 

184 
FuE: Minimierung des Abfalls während des 
Abbaus (I-5.10) M 

Vergabe eines öffentlichen Auftrags für den Bau 
einer Materialbehandlungsanlage (Matte) 

207 Ausgabenüberprüfungen (R-6) M 

Einbeziehung der Ausgabenüberprüfung in das 
Haushaltsverfahren (1) oder (2)/Ex-post-Analyse der 
Ausgabenüberprüfung 

228 Rechtsbehelfsverfahren beim Staatsrat (R-7.02) M Inkrafttreten entsprechender Rechtsvorschriften 

229 PV-Verpflichtung für Großverbraucher (R-7.03) M Inkrafttreten entsprechender Rechtsvorschriften 

 Ratenbetrag  688829691 EUR 

 

4. Vierte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

15ter Rechtsrahmen für den CO2 -Markt in Wallonien 
(R-1.06) 

M 
Inkrafttreten eines Dekrets zur Förderung der 
Marktentwicklung von CO2 in Wallonien 
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Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

40 Ökologische Defragmentierung (I-1.23) T 
Abschluss von Projekten zur ökologischen 
Defragmentierung 

59 
Digitalisierung FP (I-2.05) (Teilmaßnahme 1: 
Digitaler Wandel der Justiz)  M Datenbank für die Datenerhebung 

83 

Entwicklung eines KI-Instituts, um diese 
Technologie zur Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen einzusetzen (I-2.14) 

M Erbrachte Dienstleistungen 

94 Radverkehrsinfrastruktur (I-3A) M Beginn aller Rad- und Fußgängerprojekte 

95 Radverkehrsinfrastruktur (I-3A) T Neue und renovierte Radwege 

102 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Wallonien 
(I-3b) M 

Unterzeichnung des öffentlichen 
Dienstleistungsvertrags der OTW („Opérateur de 
Transport de Wallonie“) 

122 Ladestationen (I-3F) T 
Zusätzliche private, halböffentliche und öffentliche 
Ladepunkte (Schritt 2) 

129 

Rechtsvorschriften zur Verringerung von 
Schulabbruch und Fehlzeiten und zur 
Bekämpfung dauerhafter Ausgrenzung (R-4.03) 

M 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs 

133 
Digitale Strategie für Hochschulbildung und 
Erwachsenenbildung (I-4.04) T Gewährung von Finanzhilfen für digitale Ausrüstung 

138 Digitale Wende für Brüsseler Schulen (I-4.05) T 

Ausstattung der Schulen mit IKT-Geräten und 
WLAN-Zugangspunkten zur Verbesserung der 
Gesamtleistung der Bildungssysteme 

139 Umschulungsstrategie (R-4.05) M 
Rechtsakte zur Förderung der Eingliederung 
benachteiligter Gruppen in den Arbeitsmarkt 

144 Umschulungsstrategie (I-4.07) T 
Beratung von Arbeitsuchenden in Bezug auf 
Sprachkenntnisse und digitale Kompetenzen 

151 

Entwicklung von Sozialwohnungen und 
Wohnungen für schutzbedürftige Personen (I-
4.12) 

T Vergabe eines Teils der Arbeiten 

157 Rente und Ende der Laufbahn (R-4.07) M Vorschlag für eine Rentenreform 

158 Rente und Ende der Laufbahn (R-4.07) M Annahme der Rentenreform 

165 Lernen und Karriereoffensive (I-5.04) T 

Unterstützung von Unternehmen in Flandern durch 
Kompetenzprüfungen und Aufforderungen zur 
Einreichung von Projektvorschlägen  

166 

Strategie zur Wiederbelebung des 
Arbeitsmarktes mit Schwerpunkt auf Effizienz 
und Optimierung der Aktivierungs- und 
Ausbildungspolitik (I-5.05) 

T 
Aktivierungsunterstützung für Arbeitsuchende und 
Arbeitnehmer in Brüssel 

170 Digitale Kompetenzen (I-5.06) M 
Digitale Instrumente und Dienste für Bürgerinnen 
und Bürger, Arbeitgeber und VDAB-Partner  

188 
Verlagerung von Lebensmitteln und 
Entwicklung von Logistikplattformen (I-5.12) M 

Vergabe öffentlicher Bauaufträge für den Bau von 
zwei Logistikzentren im Lebensmittelsektor 

208 Ausgabenüberprüfungen (R-6) M 

Einbeziehung der Ausgabenüberprüfung in das 
Haushaltsverfahren/Ex-post-Analyse der 
Ausgabenüberprüfung 

211 
Überarbeitung des Kodex für Luft, Klima und 
Energie – RBC (R-7.01) M Neue Verpflichtungen für die Gebäuderenovierung 

212 
Verbesserte Energiesubventionsregelung – BCR 
(I-7.01) T Renovierung von Wohngebäuden  
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Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

214 
Energiezuschüsse – Deutschsprachige 
Gemeinschaft (I-7.03) T Renovierung von Privatwohnungen 

219 
Forschungsplattform für die Energiewende (I-
7.11) M Gewährung öffentlicher Zuschüsse 

230 Beschleunigung der Energiewende (R-7.04) M Inkrafttreten entsprechender Rechtsvorschriften 

233 Optimierung der Energieverteilung (I-7.17) M 

Gewährung von Subventionen an die beiden 
wichtigsten Stromnetzbetreiber in der Wallonischen 
Region 

 Ratenbetrag  656896372 EUR 
 

5. Fünfte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

7 
Renovierung von Privat- und 
Sozialwohnungen (I-1A) T 

Renovierung von Privatwohnungen und 
Sozialwohnungen  

13 Gebäuderenovierungen (I-1B) T Renovierung von Gebäuden (Schritt 2) 

20 
Eine industrielle Wertschöpfungskette für den 
Übergang zu Wasserstoff (I-1.15) T Abgeschlossene Projekte 

65 Digitalisierung von ONE (I-2.07) M Digitale Plattformen sind barrierefrei 

69 
Digitalisierung der flämischen Regierung (I-
2.09) M Digitalisierungsprojekte 

73 
Digitalisierung der Prozesse zwischen Bürgern 
und Unternehmen (I-2.11) T 3 digitale Plattformen 

100 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs in 
Wallonien (I-3b) T 

Ausstattung von Kreuzungen mit intelligenten 
Straßenverkehrsampeln 

106 Canal Albert und Trilogiport (I-3.11) M 

Vergabe von Aufträgen für die Arbeiten an den 
Brücken über Canal Albert/und einer neuen Plattform 
in Trilogiport 

108 

Speicherung, Analyse und Visualisierung von 
Mobilitätsdaten auf einer digitalen Plattform 
(I-3D)  

T 
Einrichtung von Anwendungsfällen für 
Mobilitätsdaten 

115 Ökologisierung der Busflotte (I-3G) T 

In Flandern, Brüssel und Wallonien gelieferte 
umweltfreundliche Busse und in Flandern gelieferte 
Ladeinfrastrukturen 

254 
Reform der Kraftfahrzeugsteuer der 
Wallonischen Region (R-3.08) M 

Inkrafttreten des Rechtsakts zur Reform der 
Kraftfahrzeugsteuer 

160 
Modernisierung der 
Weiterbildungsinfrastruktur (I-5.03) T Gebäude und Ausrüstung  

161 EU-Biotech-Campus (I-5.02) T Gebäude und Ausrüstung 

175 

Zeitliche Begrenzung der Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit und verbesserte degressive 
Struktur der Leistungen bei Arbeitslosigkeit (R 
5.01) 

M Föderale Reform der Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

190 
Verlagerung von Lebensmitteln und 
Entwicklung von Logistikplattformen (I-5.12) T 

Bau und Ausrüstung von zwei Logistik-Drehkreuzen 
abgeschlossen 

192 
Digitalisierung des wallonischen 
Tourismussektors (I-5.13) T 

Zahl der touristischen Unterkünfte, Organisationen 
oder Attraktionen, die auf der regionalen Outil-
Vermarktung zur Verfügung stehen 
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Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

255 

Kapitalzuführung für Participatiemaatschappij 
Vlaanderen (PMV) zur Unterstützung von 
Biotechnologieunternehmen (I-5.19) 

M Investitionspolitik 

216 
Energie- und Klimamaßnahmen in 
öffentlichen Gebäuden – Bundesland (I-7.05) T Installationsprojekte 

220 
Forschungsplattform für die Energiewende (I-
7.11) M Beschaffung der Geräte 

 Ratenbetrag  463459423 EUR 

 

6. Sechste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

14 Gebäuderenovierungen (I-1B) T Renovierung von Gebäuden (Schritt 3) 
14a Gebäuderenovierungen (I-1B) T Renovierung von Gebäuden (Schritt 4) 

23 
Eine industrielle Wertschöpfungskette für den 
Übergang zu Wasserstoff (I-1.16) M Abschließende Projektberichte 

26 
Eine industrielle Wertschöpfungskette für den 
Übergang zu Wasserstoff (I-1.17) M 

Abschluss der im Rahmen der Ausschreibung 
vergebenen Projekte 

28 
Entwicklung der kohlenstoffarmen Industrie (I-
1.18) M Ausgestellte positive Bewertungsschreiben 

37 
Biologische Vielfalt und Anpassung an den 
Klimawandel (I-1.22) M Abschlussberichte über Naturschutzprojekte 

39 
Biologische Vielfalt und Anpassung an den 
Klimawandel (I-1.22) M 

Abschlussbericht über Infrastrukturarbeiten in zwei 
Nationalparks 

43 Blauer Deal (I-1.24) T Umsetzung von Projekten im Rahmen des Blauen Deals 

43a Blauer Deal (I-1.24) T 
Auszahlungen im Rahmen der Programme des Blauen 
Deals 

49 Cybersicherheit: 5G (I-2.02) M Integration der Systeme 

50 
Cybersicherheit: NTSU/CTIF-Abhörregister (I-
2.03) M 

Digitales Register der abgefangenen privaten 
Kommunikation 

52 
Digitalisierung IPSS/ OISZ (I-2.04) 
(Teilmaßnahme 1) M Digitale Programme 

53 
Digitalisierung IPSS/ OISZ (I-2.04) 
(Teilmaßnahme 3) M 

Digitale Lösung verfügbar – Interaktive Plattform 
(IPSS/OISZ) 

55 FÖD Digitalisierung (I-2.05) M Digitalisierungsprojekte werden durchgeführt 
58 FÖD Digitalisierung (I-2.05) M Interne Sammlung von Gerichtsentscheidungen 

60 Digitalisierung SFPS (I-2.05) M 
Fallbearbeitungssystem für sieben Einrichtungen 
vorhanden 

61 FÖD Digitalisierung (I-2.05) M Die Front-End-Schnittstelle wird genutzt. 

64 
elektronische Gesundheitsdienste und 
Gesundheitsdaten (I-2.06) M Durchführung von Digitalisierungsprojekten 

66 
Digitalisierung des Kultur- und Mediensektors 
(I-2.08) T 

Digitalisierung audiovisueller und audiovisueller 
Werke und Schaffung einheimischer digitaler Werke  

67 
Digitalisierung des Kultur- und Mediensektors 
(I-2.08) T Nutzung digitaler Instrumente 

80 
Abdeckung weißer Flecken durch 
Glasfasernetze (I-2.13) T Abdeckung 
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Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

84 
Verbesserung der Anbindung von 35 
Gewerbegebieten in Wallonien (I-2.15) T Glasfaseranbindung für 35 Gewerbegebiete 

96 Radverkehrsinfrastruktur (I-3A) T Neue und renovierte Radwege 

96b 
Fahrradinfrastruktur – Vélo Plus – FED (I-
3.03b) T Neue und renovierte Radwege 

97 
Radverkehrsinfrastruktur – VeloPlus – RBC (I-
3.03a) T Neue öffentliche Fahrradstellplätze 

101 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Wallonien 
(I-3b) T 

Fertigstellung der Arbeiten und Kreuzungen mit 
intelligenten Straßenlichtern 

105 
Arbeiten zur Modernisierung der Eisenbahn und 
zur Barrierefreiheit der Bahnhöfe (I-3C) T 

Durchführung von Renovierungs- und 
Modernisierungsarbeiten im Schienenverkehr und von 
Arbeiten zur Barrierefreiheit von Bahnhöfen (Schritt 3) 

107 Canal Albert und Trilogiport (I-3.11) T 
Lieferung der Brücken über Canal Albert/und einer 
neuen Plattform am Trilogiport 

109 IT-Module für den Schienenverkehr (I-3E) T Schiene – Intelligente Mobilität 

115 b Ökologisierung der Busflotte – (I-3G) T Umweltfreundliche Busse, Ladeinfrastrukturen und ein 
Busdepot in Wallonien 

125 Emissionsbetrug (R-3.07) M 

IT-System, das Emissionsdaten mit Beobachtungen 
regelmäßiger technischer und 
Straßenverkehrssicherheitsüberprüfungen einbezieht 

147 Digitale Plattformen für Häftlinge (I-4.09) M Einführung einer digitalen Plattform 

152 

Entwicklung von Sozialwohnungen und 
Wohnungen für schutzbedürftige Personen (I-
4.12) 

T 
Installation von Fernassistenzkästen für 
schutzbedürftige Personen 

155 
Bau und Renovierung der frühkindlichen 
Infrastruktur (I-4.13) T Eröffnung von Kinderbetreuungsplätzen 

153 

Entwicklung von Sozialwohnungen und 
Wohnungen für schutzbedürftige Personen (I-
4.12) 

T Bewohnbare Wohneinheiten 

162 
A6K/E6K Digitale und technologische 
Innovationen und Trainingszentren (I-5.01) T 

Abschluss der Renovierung und Erweiterung von A6K-
E6K 

163 
Modernisierung der Weiterbildungsinfrastruktur 
(I-5.03) T Gebäude und Ausrüstung 

171 Digitales lebenslanges Lernen (I-5.07) M 
Gebäude, die für Schulungen zu digitalen Kompetenzen 
ausgerüstet sind 

179 Nuklearmedizin (I-5.08) M 
Bau und Inbetriebnahme der Radioisotopanlage (FANC 
und FAGG) 

180 Nuklearmedizin (I-5.08)  M Fertigstellung des Technologiepakets 

185 
FuE: Minimierung des Abfalls während des 
Abbaus (I-5.10) M 

Bau, Ausrüstung und Inbetriebnahme einer 
Materialbehandlungsanlage (MaT); Tisch-Top-Studie 
abgeschlossen 

187 Stärkung von FuE (I-5.11) M Geförderte FuEuI- und Infrastrukturprojekte 

191 
Verlagerung von Lebensmitteln und 
Entwicklung von Logistikplattformen (I-5.12) T 

Abschluss des Baus von mindestens 2 
Infrastrukturteilen, 22 kleinen Infrastrukturen und 
Durchführung von 4 größeren Strukturierungsprojekten 
und Stärkung von 5 dezentralen Logistik-Drehkreuzen  

198 Recyclingplattform (I-5.14) T Abschluss der Arbeiten in sechs Recyclinganlagen 
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Seq. 
nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

200 Belgisches Builds-Back-Rundschreiben (I-5.15) M 
Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen für 
KMU und von Kreislaufprojekten 

202 
Einführung der Kreislaufwirtschaft in 
Wallonien (I-5.16) T 

Abschluss von Projekten zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft in Wallonien 

256 

Kapitalzuführung für Participatiemaatschappij 
Vlaanderen (PMV) zur Unterstützung von 
Biotechnologieunternehmen (I-5.19) 

M Eigenkapitalzuführung 

215 
Renovierung von Sozialwohnungen – WAL (I-
7.04) T Solarpaneele und Wärmepumpen in Sozialwohnungen  

217 Energiemaßnahmen in AWV-Gebäuden (I-7.10) T Abgeschlossene Energiemaßnahmenprojekte 

218 
Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden – 
VLA (I-7) T Energieeffiziente Renovierung öffentlicher Gebäude 

225 
Aufruf zu Klimaschutzmaßnahmen in der 
Landwirtschaft (I-7.14) T 

Abschluss der im Rahmen der Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen vergebenen Projekte 

231 Beschleunigung der Energiewende (R-7.04) M Inkrafttreten des Rechtsakts 

234 Optimierung der Energieverteilung (I-7.17) T Installation intelligenter Zähler 

236 

Investitionen in die Elektrifizierung der 
Hafeninfrastruktur der Flämischen Region (I-
7.18) 

M Annahmeschreiben 

242 Ökologisierung der Busflotte – BCR (I-7.21) T Gelieferte Elektrobusse 

244 Öffentliche LED-Beleuchtung – VLA (I-7.23) T LED-Beleuchtung installiert 

245 Effizientes Schienennetz – FED (I-7.24) T 
Re-Electrification of rail lines (Neustromung von 
Eisenbahnstrecken) 

246 Ladeinfrastruktur für Busse – BCR (I-3.21) T Installierte Ladeinfrastruktur 
249 SMELD – GEFÜTTERT (I-5.18) M Errichtung eines industriellen Schmelzofens 

252 
Programm des Landes zur Wiederherstellung 
der Meeresumwelt (I-1.25) T 

Abschluss von Studien zur Wiederherstellung der 
Meeresumwelt 

257 
Kapitalzuführung an SFPIM Defence of the 
Federal State (I-5.20) M 

Investitionspolitik und Verwaltungs- und 
Kontrollsystem der SFPIM-Verteidigung 

253 
Offshore-Energieprojekt des Föderalstaats (I-
1.26) T Abschluss von Offshore-Energieprojekten 

258 
Kapitalzuführung an SFPIM Defence of the 
Federal State (I-5.20) M Eigenkapitalzuführung 

260 
Renovierung privater Gebäude in der 
Wallonischen Region (I-7.26) T 

Energetische Renovierungsprämien für private 
Wohngebäude 

261 
Verbesserte Energiesubventionsregelung“ – 
BCR (I-7.01) T Renovierung von Wohngebäuden 

262 
Renovierung von Sozialwohnungen in der 
Region Brüssel-Hauptstadt (I-1.02) 

T Renovierung von Sozialwohnungen 

 Ratenbetrag  1 275 155 339 EUR 
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2. Darlehen 

Die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Tranchen werden wie folgt strukturiert: 

7. Erste Tranche (Darlehen): 

Seq. nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

54b Digitalisierung SPF (I-2.05a) M Die Anforderungen sind festgelegt. 
239 Offshore-Energieinsel (I-7.20) M Abschluss von FEED und Umweltstudien 

 Ratenbetrag  48840000 EUR 

 

8. Zweite Tranche (Darlehen): 

Seq. nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

240 Offshore-Energieinsel (I-7.20) M Umweltgenehmigungen für Energieinseln erteilt 
 Ratenbetrag 24420000 EUR 

 

9. Dritte Tranche (Darlehen): 

Seq. nb. Bezeichnung der Maßnahme M/T Namen 

55b Digitalisierung SPF (I-2.05a) M Digitalisierungsprojekte werden durchgeführt 

98 
Radverkehr & Fußgängerinfrastruktur – 
Schuman (I-3.04) T 

Neuer öffentlicher Raum für Fußgänger, Radfahrer und 
öffentliche Verkehrsmittel in Schuman 

241 Offshore-Energieinsel (I-7.20) M 
Abschluss der Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Energieinsel 

259 

Ausgeweitete Maßnahme: 
Kapitalzuführung an SFPIM Defence of 
the Federal State (I-5.21) 

M Eigenkapitalzuführung 

 Ratenbetrag  156840000 EUR 
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ABSCHNITT 3: ZUSÄTZLICHE MODALITÄTEN  

1. Modalitäten für die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans  

Die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Belgiens erfolgen gemäß 
den folgenden Modalitäten:  

Die Umsetzung des belgischen Aufbau- und Resilienzplans wird sowohl auf föderaler Ebene 
als auch auf Ebene jeder für die Durchführung der Maßnahmen des Plans zuständigen Stelle 
getrennt überwacht. Der Staatssekretär für Wiederaufbau und strategische Investitionen ist für 
die Koordinierung der Umsetzung des Plans auf föderaler Ebene zuständig. Angesichts des 
breiten Spektrums der im Plan enthaltenen Maßnahmen, für die die Zuständigkeiten auf sieben 
Stellen verteilt sind, ist der föderale Koordinator für die Überwachung der kohärenten 
Umsetzung des Plans zuständig.  

Die politische Überwachung des Plans erfolgt durch die Interministerielle Konferenz. Den 
Vorsitz in der interministeriellen Konferenz führt der Staatssekretär für Wiederaufbau und 
strategische Investitionen und setzt sich aus Vertretern des Bundes, der Regionen und der 
Gemeinschaften zusammen. 

Die administrative Überwachung des Plans erfolgt durch einen bundesübergreifenden 
Begleitausschuss. Der Begleitausschuss setzt sich aus Vertretern aller Einrichtungen 
zusammen, die für die Berichterstattung und administrative Folgemaßnahmen zu den unter 
ihrer Verantwortung stehenden Projekten zuständig sind. Den Vorsitz im Begleitausschuss 
führt der Ständige Sekretär des Föderalen Öffentlichen Dienstes BOSA („Federale 
overheidsdienst beleid en ondersteuning“), der die Kontinuität der Gesamtkoordinierung des 
Plans und der technischen Kontakte mit der Kommission in Zusammenarbeit mit dem 
Staatssekretär für Erholung und strategische Investitionen gewährleistet. Der Begleitausschuss 
überwacht die Durchführung und die Ergebnisse des Plans, koordiniert die Ausarbeitung jedes 
Zahlungsantrags, ermittelt das Risiko, dass Etappenziele nicht erreicht werden, und schlägt 
Lösungen für den Fall vor, dass Risiken eintreten.  

Jede Einrichtung überwacht die Fortschritte der Investitions- und Reformvorhaben im Rahmen 
des Plans. Jede Regierungsebene richtet eine zentrale Koordinierungsstelle ein, die für die 
horizontale Überwachung und Koordinierung der unter ihrer Verantwortung stehenden 
Maßnahmen zuständig ist. Die zentralen Koordinierungsebenen auf regionaler/kommunaler 
Ebene stellen die Überwachung und Berichterstattung in einem digitalen 
Überwachungsinstrument sicher, das es dem bundesübergreifenden Begleitausschuss 
ermöglicht, die Umsetzung des Plans zu verfolgen.  

Belgien benannte zwei Stellen als Prüfbehörden: Vlaamse Auditautoriteit (VAA) für die 
Flämische Region und die Flämische Gemeinschaft und Corps Interfédéral de l’Inspection des 
Finances (CAIF) für den Föderalstaat und die übrigen Regionen und Gemeinschaften (Region 
Brüssel-Hauptstadt, Wallonische Region, Französische Gemeinschaft und Deutschsprachige 
Gemeinschaft). Beide Einrichtungen sind von den Stellen, die die Aufbau- und 
Resilienzfazilität in Belgien umsetzen, unabhängig.  

Der belgische Plan nennt die verschiedenen Stellen, die für die Durchführung, Überwachung 
und Kontrolle der Projekte in jeder der sieben Entitäten (Föderalstaat, Flämische Region, 
Flämische Gemeinschaft, Wallonische Region, Region Brüssel-Hauptstadt, Französische 
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Gemeinschaft und Deutschsprachige Gemeinschaft) zuständig sind. Die für die Durchführung 
zuständigen Dienststellen (Verwaltungsbehörden) und die Prüfungs- und Kontrollbehörden 
(Prüfbehörden) sind auch für die Überprüfung von Projekten zuständig, die aus anderen EU-
Fonds finanziert werden, was ihnen einen Gesamtüberblick über die EU-Finanzierung 
ermöglicht und dazu beiträgt, das Risiko einer Doppelfinanzierung zu verringern. 

2. Modalitäten für die Gewährung des uneingeschränkten Zugangs der Kommission zu 
den zugrunde liegenden Daten  

Um der Kommission uneingeschränkten Zugang zu den zugrunde liegenden relevanten Daten 
zu gewähren, trifft Belgiens folgende Vorkehrungen:  

Der Staatssekretär für Wiederaufbau und strategische Investitionen koordiniert die Umsetzung 
des Plans, während die Überwachung auf politischer Ebene durch die interministerielle 
Konferenz und auf Verwaltungsebene durch den zwischenstaatlichen Begleitausschuss erfolgt. 
Insbesondere fungiert der Staatssekretär für Wiederaufbau und strategische Investitionen als 
Koordinierungsstelle für die Überwachung der Fortschritte bei Etappenzielen und Zielwerten, 
für die Überwachung und gegebenenfalls Durchführung von Kontroll- und Prüftätigkeiten 
sowie für die Bereitstellung von Berichten und Zahlungsanträgen. Sie koordiniert die 
Berichterstattung über Etappenziele und Zielwerte, relevante Indikatoren, aber auch qualitative 
Finanzinformationen und andere Daten, z. B. über Endempfänger. Die Datenkodierung erfolgt 
in dezentralen IT-Systemen in verschiedenen Ministerien, die verpflichtet sind, dem 
Staatssekretär für Wiederaufbau und strategische Investitionen die erforderlichen Daten zu 
übermitteln.  

Gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 übermittelt Belgien bei der 
Kommission nach Erreichen der einschlägigen vereinbarten Etappenziele und Zielwerte gemäß 
Abschnitt 2.1 dieses Anhangs einen ordnungsgemäß begründeten Antrag auf Zahlung des 
Finanzbeitrags. Belgien stellt sicher, dass die Kommission auf Antrag uneingeschränkten 
Zugang zu den zugrunde liegenden einschlägigen Daten hat, die die ordnungsgemäße 
Begründung des Zahlungsantrags stützen, und zwar sowohl für die Bewertung des 
Zahlungsantrags gemäß Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/241 als auch für 
Prüfungs- und Kontrollzwecke. 
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